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1. Hooligan und Hooliganismus 

Der Begriff Hooligan ist seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts belegt,
anfänglich in der Bedeutung "gewalttätiger Krimineller", in der Folge all-
gemein als gewalttätiger, roher Mensch (Rowdy). Verwendung fand der 
Begriff auch für Halbstarke in Amerika, Grossbritannien und Osteuropa.
Ab der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde "Hooliganis-
mus" in Zusammenhang mit Krawallen in Fussballstadien gesetzt, zu-
nächst in Bezug auf englische, später auch auf deutsche Fussballrowdies.
Die Herkunft des Wortes "Hooligan" ist letztlich ungeklärt. Sie könnte zu-
rückgehen auf eine gleichnamige irische Familie, deren Mitglieder notori-
sche Raufbolde gewesen sein sollen, die durch die Strassen zogen. Mögli-
cherweise liegt der Ursprung der Bezeichnung indes beim Iren Patrik
Hooligan, der 1898 als Randalierer in einem Londoner Polizeibericht ver-
merkt wurde. Vielleicht bezieht sich der Name aber auch auf eine Stras-
sengang oder Bande aus dem britischen Islington mit der Bezeichnung
"hooley", wobei das Wort aus dem Irischen stammt und "wild" oder
"Sauforgie" bedeutet2.

Hooligans und Hooliganismus sind ein Phänomen, das auch in der
Schweiz seit der Jahrtausendwende akut auftritt3. Nach der geplanten
künftigen gesetzlichen Sprachregelung wird unter Hooliganismus etwas 

2 Siehe DUDEN, Herkunftswörterbuch; DUDEN, Wörterbuch; WIKIPEDIA; Hooligans – ei-
ne Begriffsbildung mit unterschiedlicher Herkunft, www.hooligans.de.

3 ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 9.



DANIEL THALER

248

allgemein formuliert die "Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen"
verstanden4. Dies trägt durchaus dem Umstand Rechnung, dass ein fester 
Begriff des Hooliganismus nicht existiert5.

Hooligans sind Gewaltbereite (in Gruppen) an und um Sportanlässe
v.a. des Fussballs und des Eishockeys, aber zunehmend auch bei anderen
Sportarten wie Basketball. In der Schweiz wird der gezielt Ausschreitun-
gen provozierende harte Kern mit rund 400 Personen geschätzt, bei zu-
sätzlich etwa 600 gelegentlich Gewaltbereiten6. Die eigentlichen Hooli-
gans werden auch als "C-Fans" bezeichnet. Sie sind organisiert und su-
chen den Kampf, wogegen "B-Fans" unter bestimmten Umständen, etwa
bei Alkoholisierung, gewaltgeneigt sind. Normale Zuschauer bzw. "A-
Fans", die grundsätzlich keine Probleme verursachen, bilden die grosse
Mehrheit von über 99% der gelegentlichen und regelmässigen Besucher 
von Sportveranstaltungen7.

Der gegenwärtige typische Hooligan in der Schweiz ist zwischen 15
und 35 Jahre alt, männlich und Schweizer Bürger8. Er sucht einen gewis-
sen Nervenkitzel und hat kaum einen politischen Hintergrund. Die Leute
kommen aus vielen Schichten, Hilfsarbeiter bis Studierte, Alleinstehende
und Familienväter. Es sind an sich keine asozialen Typen, sondern grund-
sätzlich zuverlässige Berufsleute, für die Hooliganismus ein Ventil ist, um
aus den Zwängen des Alltags auszubrechen9. Es gilt in etwa das Motto:

4 Siehe dazu unten Ziff. 4 und Ziff. 5.
5 Für eine detaillierte Untersuchung des Gewaltphänomens im Sport siehe Bundesminis-

terium des Innern (BMI), Hooliganismus in Deutschland: Ursachen, Entwicklung, Prä-
vention und Intervention, September 2001. Eine begriffliche Untersuchung des Hooli-
ganismus findet sich bei MEIER, 9 ff.

6 BOTSCHAFT, 3.2; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 4; NZZ, 24. März 2005; Tages-Anzei-
ger, 18. August 2005.

7 SCHERRER, Ausschreitungen, 211; Swissinfo, 3. Juni 2004; NZZ, 5. Juni 2004. Mitun-
ter wird feiner unterschieden: Demnach treffen sich eigentliche Hooligan-Gruppen ge-
zielt mit anderen Hooligans. Sie suchen die Auseinandersetzung, ohne Aussenstehende
zu tangieren. Demgegenüber laufen "erlebnisorientierte Fans", zunächst ohne selber
aktiv zu werden, im Pulk der Gewaltbereiten mit. Letztere begehen Sachbeschädigun-
gen, greifen andere Besucher an und attackieren die Polizei, wobei die Gefahr besteht,
dass auch die Erlebnisorientierten ins Lager der Gewaltbereiten kippen. Schliesslich
wird in Abgrenzung zu „klassischen“ Hooligans auch von „Fussballchaoten“ gespro-
chen, die nicht den Kampf mit gegnerischen Fans oder Ordnungsdiensten, sondern
schlichtweg Krawall und Radau suchen; NZZ, 8. Juni 2005; Tagblatt der Stadt Zürich,
31. Oktober 2005.

8 NZZ, 1./2. November 2003.
9 Diese weit verbreitete These des Hooligans als psychosozial unauffällige Person, die in

einer Art Doppelexistenz nur am Wochenende die Aggressionsbedürfnisse auslebt, ist 
indes umstritten und in einer umfangreichen deutschen Studie eher widerlegt worden;
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Während der Woche hart arbeiten und am Wochenende beim Fussball
oder Eishockey die "Sau rauslassen". Beim Fussball kommt es besonders 
zwischen Anhängern von Basel und den Zürcher Clubs GC und FCZ zu
Zusammenstössen10.

Hooliganismus ist eine Art Männerritual, wo man in der Szene den
"harten Hund" abgeben kann. Man kann zeigen, wer die Nummer 1 ist.
Hooligans fallen durch ein besonderes Auftreten und ihre Bewegungen,
mithin auch durch ihre Kleidung auf, wobei sie das Spiel nicht interes-
siert, sondern die Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge gerichtet ist,
nämlich die gewaltsame Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten bzw.
gegnerischen Fans oder mit Sicherheitsbeamten. Hiesige Hooligans wer-
den v.a. aktiv nach Spielen des lokalen Clubs, kaum nach Spielen der Na-
tionalmannschaft, und mehrheitlich bei Auswärtsspielen oder im Ausland,
weil sie so leichter anonym bleiben können. Hooligans trachten danach,
aus dem Nichts aufzutauchen, wahllos oder auch zielgerichtet, jedoch
grundsätzlich ohne Waffe zu prügeln, und dann im Nichts wieder zu ver-
schwinden. Mit zunehmenden Kontrolleingriffen von Behörden und Ver-
anstaltern konzentrieren sich gewalttätige Zusammenstösse nicht mehr nur
auf und um Sportstätten, sondern sie verlagern sich zunehmend auch auf
Bahnhofplätze, Innenstädte und Reiserouten11.

Hooligans erleben beim Prügeln einen "Kick", den andere Personen
z.B. beim Extremsport finden. Sie sprengen ihr bürgerliches Korsett und
suchen Befriedigung für ihre gewaltbetonten Bedürfnisse. Der Gewaltakt 
wird zu einer Art Droge, das Zuschlagen zum ultimativen Gefühl des bra-
ven Bürgers, das ihn erregt und dessen Gier gestillt werden muss. Wichtig
ist auch der erlebte Hass von vielen Seiten, somit das Gegenteil dessen,
was im Alltag erwartet wird12.

Rechtsextreme versuchen seit einiger Zeit, unter Fussball- und Eisho-
ckeyfans neue Mitglieder zu rekrutieren, sozusagen eine Kontaktanknüp-
fung beim gemeinsamen Randalieren. Die Unterscheidung zwischen
Rechtsextremen und "gewöhnlichen" Hooligans ist mitunter wegen der

Bundesministerium des Innern (BMI), Hooliganismus in Deutschland: Ursachen, Ent-
wicklung, Prävention und Intervention, September 2001. Gemäss dieser Studie ist heu-
te auch der sich mehr und mehr aufweichende Hooligan-"Ehrenkodex", nach welchem
man keine Waffen einsetze, nicht auf dem Boden liegende Opfer schlage und sich nur 
mit gleich starken Gegnern prügle, eher als Mythos zu betrachten.

10 Siehe etwa NZZ, 5. Juni 2004; Swissinfo, 3. Juni 2004.
11 Siehe etwa Swissinfo, 3. Juni 2004; NZZ, 24. März 2005; Tages Anzeiger, 24. März 

2005, 2; www.hooligans.de.
12 www.hooligans.de. Für weitergehende Untersuchungen des Hooliganismus im Fuss-

ball siehe etwa PILZ, Gewalt, sowie PILZ, Ergebnisse.
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ähnlichen Kleidung schwierig. Trotz solcher Verbindungen etwa in den
Städten Bern, Basel, Lugano und Zürich sind schweizerische Hooligans 
gesamthaft betrachtet eher (noch) apolitisch, wenn auch eine schleichende
Politisierung der Szene einzusetzen scheint13. Ernstere Verbindungen von
Hooligans und Rechtsextremen finden sich etwa in Bern und Lugano, wo-
gegen in Zürich inzwischen sogar Hooligans existieren, die sich explizit 
von Rechtsextremen abgrenzen. Hingegen wird befürchtet, die Fussball
EURO 2008 in der Schweiz und Österreich könnte als Plattform für inter-
national organisierte Rechtsextreme genutzt werden14.

Ähnliche (Sicherheits-)Probleme, wie sie Hooligans und Chaoten stel-
len, können auch andere neuere gesellschaftliche Phänomene um den
Sport und die Sportstätten hervorrufen. Zu denken ist etwa an „Flitzer“15

und Exhibitionisten in Fussballstadien sowie an spontane oder organisierte
politische und gesellschaftliche Kundgebungen in Stadien und im Umfeld
von Grosssportveranstaltungen.

2. Geltende rechtliche Rahmenbedingungen

Hooliganismus beschlägt verschiedene Bereiche staatlicher und privater 
Vorkehrungen. Die staatliche Normensetzung zur Bekämpfung des Ge-
waltphänomens im Sport hat vorab die bundesstaatliche Kompetenzord-
nung zu beachten. Soweit vorbeugende Massnahmen im Kampf gegen
Hooligans in Frage stehen, beschlagen sie den Bereich der inneren Sicher-
heit. Deshalb sollen die geplanten neuen Präventivmassnahmen gegen
Hooligans in die Staatsschutzgesetzgebung und damit in das BWIS16 inte-
griert werden17.

13 NZZ, 24. März 2005, 13. Demgegenüber sind etwa in Italien grosse Ultra-"Fan"-Grup-
pen mit links- und v.a. rechtsextremistischer Ausrichtung festzustellen, die grossen
Einfluss auf das Geschehen um Stadien und auf Clubverantwortliche ausüben; NZZ,
14. April 2005, 64.

14 Vgl. etwa NZZ, 24. März 2005, 13; Swissinfo, 27. Juli 2004; St. Galler Tagblatt, 20.
August 2004.

15 Vgl. BREUCKER, Spielfeld-Flitzer.
16 Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 

1997 (SR 120).
17 Dazu unten Ziff. 5.
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2.1 Verfassungs- und Staatsvertragsrecht 

2.1.1 Kompetenzordnung gemäss Bundesverfassung

Die Gesetzgebung auf den Gebieten des Zivilrechts und des Strafrechts ist 
Sache des Bundes18. Für entsprechende Regulierungen des Hooliganismus
besteht somit eine umfassende Bundeskompetenz.

Die Zuständigkeit für die innere Sicherheit liegt gemäss der in Art. 3,
42 und 43 BV geregelten allgemeinen bundesstaatlichen Kompetenzord-
nung primär bei den Kantonen. Art. 52 BV bezweckt die Garantie der 
kantonalen Staatlichkeit und Souveränität durch den Bund19. Im Rahmen
der Bundesgarantien schützt der Bund die verfassungsmässige Ordnung
der Kantone20, und er greift ein, wenn die Ordnung in einem Kanton ge-
stört oder bedroht ist und der betroffene Kanton sie nicht selber oder mit
Hilfe anderer Kantone schützen kann21. Insofern obliegt dem Bund die
Letztverantwortung für die Wahrung der verfassungsmässigen Ordnung in
den Kantonen und für den Schutz vor deren Überforderung bei schwer-
wiegender Bedrohung der inneren Sicherheit22.

Gemäss Art. 57 BV sorgen Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit für die Sicherheit des Landes und den Schutz der Bevölkerung
(Abs. 1); sie koordinieren ihre Anstrengungen im Bereich innere Sicher-
heit (Abs. 2). Allerdings nimmt Art. 57 BV keine Kompetenzzuweisung
zu Gunsten des Bundes im Bereich der inneren Sicherheit vor, sondern die
Kantone sorgen primär selbst für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
auf ihrem Hoheitsgebiet23.

Darüber hinaus wird eine im Bestand des gesamtschweizerischen Ge-
meinwesens abgeleitete inhärente Zuständigkeit des Bundes angenom-
men, im Inneren die notwendigen Massnahmen zum eigenen Schutze
bzw. zum Schutz seiner Institutionen und Organe zu treffen, wenngleich
dies in der Bundesverfassung nicht klar zum Ausdruck kommt24. Die
Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen Hooliganismus lässt sich
indes daraus nicht ableiten25.

18 Art. 122 Abs. 1 BV, Art. 123 Abs. 1 BV.
19 SGK-SCHWEIZER/KÜPFER, N 3 zu Art. 52 BV.
20 Art. 52 Abs. 1 BV.
21 Art. 52 Abs. 2 BV.
22 SGK-SCHWEIZER/KÜPFER, N 3 zu Art. 52 BV, N 7 zu Art. 57 BV.
23 SGK-SCHWEIZER/KÜPFER, N 1, 6 zu Art. 57 BV; GUNDELFINGER, 189.
24 Vgl. BOTSCHAFT, 5.1; SGK-SCHWEIZER/KÜPFER, N 8 zu Art. 57 BV.
25 ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 3.
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Tatsache ist aber auch, dass der Bund trotz unklarer Kompetenzlage
zunehmend ergänzend zu den Kantonen polizeiliche Aufgaben wahr-
nimmt, insbesondere Aufgaben der Informationsverarbeitung sowie exe-
kutive Aufgaben zum Schutz der inneren Sicherheit und Ordnung26.

Bund und Kantone müssen im Bereich der inneren Sicherheit mitei-
nander kooperieren. Dies ergibt sich aus Art. 44 BV sowie dem in Art. 57
Abs. 2 BV formulierten Koordinationsauftrag27. Demnach wird angenom-
men, der Bund könne dort, wo im Bereich der inneren Sicherheit spezifi-
sche Bundesinteressen oder koordinationsbedürftige gesamtschweizeri-
sche Interessen in Frage stehen, auch gesetzgeberisch tätig werden28. So-
weit zur Wahrung der inneren Sicherheit die Zusammenarbeit mit dem
Ausland erforderlich ist, leitet sich die Bundeskompetenz aus Art. 54 Abs.
1 BV ab29.

Im Bereich des Hooliganismus sind Bundesinteressen insofern berührt,
als der Ruf der Schweiz als sicheres Land in Frage gestellt wird und das 
internationale Ansehen der Schweiz durch gewalttätige Hooligans beschä-
digt wird. Dabei ist insbesondere die öffentliche Sicherheit bei sportlichen
Grossereignissen wie der Fussball EURO 2008, wo der Rahmen eines re-
gionalen oder kantonalen Anlasses gesprengt wird, zu gewährleisten. Da-
zu muss bei internationalen Anlässen eine minimale Kompatibilität der Si-
cherheitsmassnahmen sichergestellt werden können30.

2.1.2 Europaratskonvention

Das europäische Übereinkommen über Gewalttätigkeiten und Ausschrei-
tungen von Zuschauern bei Sportanlässen, insbesondere bei Fussballspie-
len vom 19. August 1985 ist für die Schweiz am 1. November 1990 in
Kraft getreten31. Es verpflichtet die Vertragsstaaten im Hinblick auf eine
Harmonisierung der Sicherheitsstandards in Europa Gesetze zu schaffen,
die Massnahmen zur Verhinderung von Gewaltakten bei Sportveranstal-
tungen vorsehen. Es sind namentlich Präventivmassnahmen zu treffen, mit 
denen bekannte Unruhestifter von Sportanlässen ausgeschlossen werden

26 SCHWEIZER, 380 f., 385. Zu Staatsschutz- und polizeilichen Aktivitäten des Bundes 
SGK-SCHWEIZER/KÜPFER, N 11 ff. zu Art. 57 BV.

27 SGK-SCHWEIZER/KÜPFER, N 9 zu Art. 57 BV.
28 ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 3; BOTSCHAFT, 5.1.
29 SGK-SCHWEIZER/KÜPFER, N 9 zu Art. 57 BV.
30 ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 3.
31 SR 0.415.3.
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können32. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Umsetzung dieser 
Massnahmen nach der innerstaatlichen Kompetenzausscheidung zu erfol-
gen hat und damit grundsätzlich (primäre) Sache der Kantone ist33.

2.1.3 EMRK / UNO-Pakt II

Die Zielrichtung der Bekämpfung des Gewaltphänomens im Umfeld des 
Hooliganismus ist mit der EMRK34 und dem UNO-Pakt II35 vereinbar36.
Präventivmassnahmen gegen Hooligans37 betreffen primär das Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens38, die Versammlungs- und Bewe-
gungsfreiheit39 und die persönliche Freiheit40.

2.1.4 Personenfreizügigkeitsabkommen

Soweit (geplante) Präventivmassnahmen die Freizügigkeit von Schwei-
zern und EU-Bürgern mit Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz ein-
schränken, sind die Vorgaben des Personenfreizügigkeitsabkommens 
(FZA)41 einzuhalten42. Ein Verstoss gegen das FZA ist dann anzunehmen,
wenn Massnahmen durch übergeordnete Allgemeininteressen nicht zu 
rechtfertigen und unverhältnismässig sind. Die Personenfreizügigkeit

32 Art. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 3 Ziff. 1 lit. c, Art. 1 Abs. 2, Art. 3 Ziff. 4 Europaratskonven-
tion (SR 0.415.3).

33 BBl 1990 I 9; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 3 f.
34 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 

1950 (SR 0.101).
35 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 

(SR 0.103.2).
36 BOTSCHAFT, 5.3; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 4.
37 Zu den geplanten Präventivmassnahmen gegen Hooligans unten Ziff. 5.
38 Art. 8 EMRK; Art. 17 UNO-Pakt II.
39 Art. 11 EMRK; Art. 12 UNO-Pakt II.
40 Art. 5 EMRK; Art. 9 UNO-Pakt II.
41 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Euro-

päischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit
vom 21. Juni 1999, in Kraft seit 1. Juni 2002 (SR 0.142.112.681).

42 Nach der Annahme der Volksabstimmung vom 25. September 2005 über die Ausdeh-
nung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EU-Staaten wird das entsprechende
mit der EU ausgehandelte ergänzende Protokoll voraussichtlich Ende 2005/anfangs 
2006 in Kraft treten. Dieses legt, zusammen mit flankierenden Massnahmen gegen
Lohn- und Sozialdumping, Zuwanderungsbeschränkungen fest, die eine schrittweise
Einführung des freien Personenverkehrs gegenüber den neuen EU-Staaten mit Über-
gangsfristen bis 2011 ermöglichen.
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kann nach Art. 5 des Anhangs zum Freizügigkeitsabkommen (FZA) zum
Schutz der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit einge-
schränkt werden43. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes fallen darunter auch Präventivmassnahmen gegen Hooligans, selbst 
wenn sich diese noch nicht strafbar gemacht haben, jedoch eine ausrei-
chende, aktuelle und ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung besteht; im Weiteren sind solche Massnahmen nicht diskriminie-
rend auszugestalten, zudem müssen sie ausschliesslich auf das Verhalten
des betroffenen Hooligans abstellen, überprüfbar und verhältnismässig
sein44.

2.1.5 Fazit zur rechtlichen Rahmenordnung

Die Legiferierungszuständigkeit des Bundes in den Bereichen Zivil- und
Strafrecht ist unbestritten. Heikel ist die Kompetenzfrage bezüglich prä-
ventiver Verwaltungsmassnahmen. Ohne Zweifel kann Hooliganismus zu
mitunter gravierenden Störungen der öffentlichen Ordnung führen. Ge-
samthaft betrachtet kann ein kantonsübergreifender Koordinationsbedarf
bei der Bekämpfung des Hooliganismus wie auch die Tangierung von
Bundesinteressen grundsätzlich bejaht werden; ebenso ein zeitlicher 
Druck im Hinblick auf das Grosssportereignis Fussball Euro 200845.
Trotzdem ist die verfassungsrechtliche Grundlage für bundesgesetzliche
Präventivmassnahmen, die sich gegen gewalttätige Personen aus dem
Hooligan-Umfeld richten, recht dünn46. Namentlich ist fraglich, ob Ge-
waltakte von Hooligans bzw. Ausschreitungen anlässlich von Sportveran-
staltungen den Staat in seiner Existenz wirklich bedrohen. Fraglich ist 
auch, ob der Koordinationsbedarf bei der Bekämpfung des Hooliganismus 
tatsächlich so hoch ist, dass eine nationale Lösung erforderlich ist, und et-
wa eine interkantonale Kooperation nicht ausreichen würde. Immerhin hat
die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 
(KKPKS) eine Lösung auf Bundesebene ausdrücklich begrüsst47.

43 BOTSCHAFT, 5.3.
44 Im Einzelnen siehe EuGH-Entscheide Rs. 41/74 (van Duyn), Rs. 30/77 (Bouchereau),

Rs. 115/81 und 116/81 (Rutili), Rs. C-101/01 (Olazabal), Rs. C-482/01 und C-493/01
(Orfanopoulos).

45 So auch BOTSCHAFT, 5.1; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 4.
46 Siehe auch die Stellungnahmen im Vernehmlassungsverfahren; ERGEBNISSE ENTWURF,

4, 9; ERGEBNISSE VORENTWURF, 9 f.
47 ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 4; BOTSCHAFT, 5.1.



Hooliganismus und Sport 

255

Die geltenden verfassungsrechtlichen Vorgaben bedingen, dass sich
der Bund bei der Bekämpfung des Hooliganismus mit Kompetenzzuwei-
sungen an sich selbst zurückhält und im Zweifel die Kantone kompetent
bleiben. Dies gilt umso mehr für den Vollzug von Massnahmen. In jedem
Fall sind staatsvertragliche Vorgaben einzuhalten und ist der Grundrechts-
schutz im Auge zu behalten48. Gegebenenfalls sind neue Verfassungs-
grundlagen zu schaffen.

2.2 Strafrecht 

2.2.1 Nicht hooliganspezifisches allgemeines Strafrecht

Das Strafrecht sanktioniert in verschiedener Weise das Verhalten von
Hooligans. Ein spezifischer Hooliganstraftatbestand existiert zwar nicht,
doch können die allgemeinen Straftatbestände greifen. Unter Schutz ste-
hen diverse von Hooligans mitunter angegriffene Rechtsgüter, namentlich
Leib und Leben, Vermögen, Ehre, Freiheit. Aber auch die Straftatbestände
betreffend Gemeingefährlichkeit, öffentlicher Friede und öffentliche Ge-
walt können greifen49.

Angesichts des Auftretens von Hooligans in Gruppen ist Mittäterschaft
nahe liegend50. Als Mittäter kommt etwa in Frage, wer Mittel für Gewalt-
akte beschafft oder wer bei Ausschreitungen, die unmittelbar andere ver-
ursachen, mit Wurfgeschossen und Schlaginstrumenten ausgerüstet ist,
oder wer Mitglied des Organisationskomitees ist, auch wenn er sich wäh-
rend Ausschreitungen selbst zurückhält.

2.2.2 Hooligantypische Straftatbestände

Im besonderen Fokus sind folgende Straftatbestände, mit denen Hooligans 
bei Ausschreitungen anlässlich von Sportveranstaltungen typischerweise
in Konflikt geraten können:
- fahrlässige51 und vorsätzliche52 Körperverletzung, etwa als Folge des

Abfeuerns von Feuerwerkskörpern, Handfackeln, Knallpetarden,

48 Zur Zulässigkeit der Regelung der einzelnen geplanten Präventivmassnahmen siehe
unten Ziff. 5.

49 Einen vertieften Überblick über die strafrechtlichen Implikationen bei Sportveranstal-
tungen gibt SCHERRER, Ausschreitungen, 203 ff.

50 Dazu TRECHSEL, N 9 ff. vor Art. 24 StGB.
51 Art. 125 StGB.
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Rauchbomben, durch Flaschenwurf, Baseballschläger und Wurfge-
schosse aller Art sowie durch Randaliererei und Krawalle; 

- Raufhandel53, z.B. beim tätlichen Aufeinanderprallen von gegnerischen
"Fan"- und Hooligan-Gruppen; 

- Sachbeschädigung54 bei Vandalenakten oder durch Graffiti-Schmiere-
reien; 

- Nötigung55, z.B. durch einschüchterndes und furchterregendes Einwir-
ken auf die Willens- und Handlungsfreiheit friedlicher Zuschauer; 

- Hausfriedensbruch56 bei der Verletzung privater Stadionverbote; 
- Landfriedensbruch57 im Zusammenhang mit der Beteiligung an Aus-

schreitungen von Hooligans im Umfeld von Sportarenen und Innen-
städten sowie die Mitläuferschaft im Pulk ohne klare Distanzierung
von der Gewaltanwendung; 

- Rassendiskriminierung58 bei rassistischen Schlachtrufen, durch Zeigen
entsprechender Transparente in Stadien oder via einschlägige averbale
Kommunikation.

- Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte59, z.B. bei gewalttä-
tiger Zurwehrsetzung gegen einen zivil gekleideten Hooligan-Experten
(Polizeibeamten).

2.3 Verwaltungsrecht (Polizeirecht)

Die Polizeigesetzgebung und damit die verwaltungsrechtliche Bekämp-
fung des Hooliganismus ist grundsätzlich Sache der Kantone60. Dies gilt 
für den Bereich des staatlichen Gewaltmonopols und damit insoweit, als 
die Sicherheit anlässlich von Sportveranstaltungen nicht durch Private,
z.B. Veranstalter und deren private Sicherheitsdienste, zu gewährleisten
ist61. Von Hooligans verursachte Ausschreitungen sind wegen der anzu-

52 Art. 122 f. StGB.
53 Art. 133 StGB.
54 Art. 144 StGB.
55 Art. 181 StGB.
56 Art. 186 StGB.
57 Art. 260 StGB.
58 Art. 261bis StGB.
59 Art. 285 StGB.
60 Oben Ziff. 2.1.1, 2.1.5.
61 Vgl. GAMMA, 39 f., 57 ff., zu den privatrechtlichen Vorkehrungen unten Ziff. 2.4-2.6.

Zu den Kompetenzabgrenzungen zwischen Polizei und privaten Sicherheitsunterneh-
mungen MOHLER, 33 ff.
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wendenden Zwangsmassnahmen zur Gefahrenabwehr und Störungsbesei-
tigung grundsätzlich mit Polizeikräften zu bekämpfen, wogegen allgemei-
ne Schutzmassnahmen gegen Hooliganismus (auch) von Privaten ergrif-
fen werden dürfen62.

2.3.1 Vereinzelte materielle Polizeigesetze

Zentrale Maxime des Verwaltungsrechts ist der Grundsatz der Gesetzmäs-
sigkeit der Verwaltung63. Über materielle Polizeigesetze verfügen indes
nur einzelne Kantone wie St. Gallen, Genf, Waadt, Wallis, Tessin, Bern
und Basel-Stadt, nicht aber etwa Zürich64. Zum Teil sind entsprechende
Normen in untergeordneten Verordnungen enthalten, so etwa im Dienst-
reglement für das Polizeicorps des Kantons Zürich. Solche Rechtsgrundla-
gen dürften angesichts ihrer materiellen Tragweite den Anforderungen an
ein formelles Gesetz nicht genügen, selbst wenn den Behörden unter dem
Aspekt eines praktikablen Legalitätsprinzips ein Mindestmass an Flexibi-
lität für ihr Vorgehen zuzugestehen ist65.

2.3.2 Polizeigeneralklausel

Soweit materielle Polizeigesetze fehlen, kommt die sog. polizeiliche Ge-
neralklausel zum Zug. Sie ermächtigt, zum Schutz der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung notwendige Massnahmen zu ergreifen, um schwere
und unmittelbare Gefahr abzuwenden oder eine bereits erfolgte schwere
Störung zu beseitigen. Voraussetzung für das Vorgehen gestützt auf die
polizeiliche Generalklausel ist zeitliche Dringlichkeit, womit die General-
klausel im Polizeinotstand die gesetzliche Grundlage ersetzt66. Das Bun-
desgericht67 hat dazu festgestellt, dass der Anwendungsbereich der Poli-
zeigeneralklausel auf nicht voraussehbare Risiken beschränkt ist und ihre
Anrufung grundsätzlich ausgeschlossen bleibt, wenn erkennbare Gefähr-
dungslagen nicht gesetzlich normiert worden sind. Ein polizeiliches Han-
deln trotz Untätigkeit des Gesetzgebers ist nur für Extremsituationen ge-
rechtfertigt, die eine schwerwiegende Gefährdung von Menschen beinhal-

62 ARTER, 88.
63 HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 4.
64 Vgl. die Zusammenstellung bei SCHWEIZER, 379, und GUNDELFINGER, 190 f.
65 Vgl. SCHWEIZER, 382, 384; MÜLLER, 729 ff.; GUNDELFINGER, 192.
66 Art. 36 Abs. 1 dritter Satz BV; HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 2467.
67 BGE 126 I 118; 121 I 28.
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ten68. Damit lassen sich Präventivmassnahmen gegen Hooligans kaum
rechtsgenüglich auf die Polizeigeneralklausel abstützen, womit klar wird,
dass Polizeibehörden ohne entsprechendes kantonales materielles Gesetz 
auf sehr unsicherem rechtlichen Grund operieren.

Schliesslich hat polizeiliches Einschreiten verhältnismässig zu sein und
sich grundsätzlich gegen den Störer zu richten69.

2.3.3 Polizeimassnahmen gegen Hooligans

Gegen Gewalttätige anlässlich von Sportveranstaltungen kommen die
klassischen Polizeimassnahmen zum Zug70:
- polizeiliche Präsenz 
- polizeilich geordnete Fanbegleitung und Fanabmarsch
- Wegweisung und Gewahrsam von gewalttätigen Hooligans 
- Bildüberwachung
- Identifizierung
- Durchsuchung und Sicherstellung.

Wegweisung und Gewahrsam verlangen nach dem Legalitätsprinzip
eine gesetzliche Regelung der Haftgründe und des Verfahrens, weshalb
die polizeiliche Generalklausel hierfür nicht genügt. Aus dem Verhältnis-
mässigkeitsprinzip ist zu schliessen, dass nur eine erhebliche Straftat den
polizeilichen Gewahrsam rechtfertigen kann. Präventive polizeiliche In-
haftnahme als reine Vorbeugemassnahme ist ohne besondere formelle
Rechtsgrundlage unzulässig, soweit eine unmittelbare Bedrohung fehlt.
Auch die Bildüberwachung verlangt angesichts der zu achtenden Persön-
lichkeitsrechte und des Datenschutzes nach einer präzisen gesetzlichen
Regelung, die in den meisten Kantonen fehlt. Der Kanton Bern etwa hat 
eine Videoverordnung71 erlassen, die aber angesichts der Grundrechtsein-
griffe nicht den Anforderungen an ein Gesetz im formellen Sinne genügen
dürfte. Demgegenüber bestimmt § 58 des Polizeigesetzes des Kantons Ba-
sel-Stadt (PolG)72, dass die Kantonspolizei aus Gründen der Beweissiche-
rung Teilnehmer von öffentlichen Veranstaltungen aufnehmen kann, so-
fern die konkrete Gefahr besteht, dass Straftaten begangen werden. Diese

68 MÜLLER, 740 ff.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 2468.
69 HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 2479 ff., 2488 ff.
70 Vgl. GUNDELFINGER, 193 ff.; WAGNER, 179; GAMMA, 39 f.
71 BSG 551.332.
72 Gesetz betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt vom 13. November

1996 (510.100).
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Gesetzesgrundlage kann zur Bildüberwachung konkreter gewalttätiger C-
Fans (Hooligans) wohl als gerade noch ausreichend betrachtet werden.
Selbst Fanbegleitung und Fanabmarsch sind rechtlich nicht unproblema-
tisch. Birgt der Abmarsch eine zeitliche Verzögerung in sich, ist von
Schutzgewahrsam auszugehen, der ohne spezielle gesetzliche Grundlage
gestützt auf die Polizeigeneralklausel nur bei einer unmittelbar drohenden
konkreten Gefährdung verfügt werden dürfte. Schliesslich gilt die Durch-
suchung zur Auffindung gefährlicher Gegenstände sowie deren Sicherstel-
lung als zulässig, wobei sie nach einem Sportanlass zurückzugeben sind73.

2.3.4 Kostenüberwälzung polizeilicher Massnahmen gegen
Hooligans 

Heikel ist die Abwälzung von Kosten für Polizeimassnahmen, die durch
Hooligans verursacht werden. Es gilt der Grundsatz, dass die Wahrneh-
mung von polizeilichen Aufgaben im Rahmen des staatlichen Gewaltmo-
nopols nach dem Gemeinlastprinzip durch die Allgemeinheit finanziert 
wird74. Dies gilt grundsätzlich auch bei privaten Sportveranstaltungen,
selbst wenn sie Grosssportveranstaltungen wie die Fussball EURO 2008
sind. Leistet die Polizei Dienste ausserhalb des staatlichen Gewaltmono-
pols, so können bei entsprechender gesetzlicher Grundlage Kosten auf ei-
nen Sportveranstalter abgewälzt werden75. Voraussetzung ist, dass der 
Sportveranstalter im konkreten Fall rechtlich als Störer – Zustandsstörer 
oder Zweckveranlasser – zu betrachten ist76. Damit dürften Kosten für
Verhinderung und Bekämpfung von Ausschreitungen durch Hooligans 
nicht abwälzbar sein, wogegen die gesetzliche Haftpflicht für Aufwendun-
gen der Polizei etwa für Verkehrsregelung, Zutrittskontrolle und Einsätze
innerhalb von Sportstadien in Frage kommt77.

Die Kantone Bern78 und Basel-Stadt79 kennen Polizeigesetze, welche
den Veranstalter unter bestimmten Voraussetzungen abgabepflichtig ma-
chen. Demgegenüber fehlt in Zürich eine klare gesetzliche Grundlage. Die

73 Zum Ganzen GUNDELFINGER, 194 ff.
74 HÄNER, 431.
75 Vgl. BGE 127 I 62; 119 II 411 ff.; SCHERRER, Ausschreitungen, 216.
76 Vgl. BGE 122 II 70.
77 Gl.M. ARTER, 89.
78 Art. 61 Polizeigesetz (BSG 551.1).
79 § 71 Abs. 2 Polizeigesetz (510.100).



DANIEL THALER

260 

Anwendung der Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden
dürfte den Anforderungen an ein formelles Gesetz nicht genügen80.

2.3.5 Hooliganismus-Stellen

Die Beschaffung relevanter Daten über Hooligans ist eine grundlegende
Voraussetzung zur (präventiven) Bekämpfung des Gewaltphänomens. In
Zürich wird die Aufgabe von der Gruppe Hooliganismus im Sicherheits-
dienst der Stadtpolizei wahrgenommen, die derzeit sechs Hooligan-Exper-
ten umfasst81. Die Gruppe Hooliganismus begleitet sämtliche gefährdeten
Sportveranstaltungen der obersten Spielklassen auf dem Platz Zürich. Auf
Anfrage leistet sie auch Amtshilfe bei auswärtigen Veranstaltungen mit 
Beteiligung von Zürcher Sportclubs, v.a. im Fussball und Eishockey. Ziel
ist die Vermeidung gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen rivali-
sierenden Fan- und Hooligangruppen, insbesondere durch Einsatz der 
Kenntnisse über diese Gruppierungen und deren Exponenten82.

Die Stadtpolizei Zürich führt gleichermassen die Schweizerische Zen-
tralstelle Hooliganismus (SZH). Die SZH ist von der Konferenz der kan-
tonalen Polizeikommandanten der Schweiz bereits im Jahre 1998 geschaf-
fen worden. Die Zentralstelle arbeitet eng mit den Fachstellen der kanto-
nalen Polizeicorps sowie den Sportclubs und Sportverbänden zusammen.
Ziel der SZH ist die Koordination der Bekämpfung der Gewalt anlässlich
von Sportveranstaltungen83.

Im Hinblick auf die anstehende Fussball Europameisterschaft hatte der 
Bundesrat eine Arbeitsgruppe "Sicherheit Euro 2008" eingesetzt, der Ver-
treter aus Bundesämtern, Kantonspolizeien und betroffenen Städten ange-
hören84, welche inzwischen von einem politischen Ausschuss unter der 
Leitung des VBS85-Chefs in Zusammenarbeit mit einem Steuerungsaus-
schuss unter dem Vorsitz des BASPO86-Direktors abgelöst worden ist87.

80 GUNDELFINGER, 200 f.
81 NZZ, 8. Juni 2005, 49. Die Hooligan-Experten mit ihren Insiderkenntnissen kennen

die Gewaltbereiten, deren Attitüden und verfügen über das notwendige Gespür für die
Identifizierung potentieller Unruhestifter – oder, wie sich ein Hooligan-Detektiv ein-
mal ausgedrückt hat: "Ich rieche einen Hooligan auf 100 Meter"; Swissinfo, 3. Juni
2004; NZZ, 5. Juni 2004.

82 Siehe www3.stzh.ch; Die Gruppe Hooliganismus besucht auch Grossveranstaltungen
wie Popkonzerte und berät die Konzertveranstalter in Sicherheitsfragen.

83 ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 2; BOTSCHAFT, 1.1.1.
84 NZZ Online, 20. Mai 2005; Swissinfo, 27. Juli 2004; WAGNER, 175 f.
85 Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport.
86 Bundesamt für Sport.
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Am 28. September 2005 haben die Schweiz und Österreich ein gemeinsa-
mes Sicherheits-Rahmenkonzept für die Fussball EURO 2008 vereinbart,
wobei u.a. eine enge Zusammenarbeit mit den europäischen nationalen
Fussball-Informationsstellen angestrebt wird sowie zur Unterstützung der
Führungs- und Einsatzstäbe nationale "Police Information and Coordina-
tion Centres (PICC)" eingerichtet werden88.

2.4 Zivilrecht 

2.4.1 Haftung von Hooligans 

Hooligans haften nach den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen für die
von ihnen verursachten Schäden sowie dafür, eine Sportveranstaltung
nicht zu stören. Soweit Hooligans ein Veranstaltungsticket erworben ha-
ben und damit ein Zuschauervertrag zustande gekommen ist, haften sie
nach Art. 97 ff. OR für Schädigungen im Stadionareal aus Vertrag89, im
Übrigen nach Art. 41 OR aus unerlaubter Handlung90.

Besucher einer Sportveranstaltung bzw. Hooligans haben Anordnun-
gen des Veranstalters und dessen Ordnungspersonals zu befolgen und
schädigende Handlungen wie das Abfeuern von Feuerwerk, das Werfen
von Gegenständen, das Betreten von Spielflächen91, Vandalismus und Be-
einträchtigungen der Integrität Anderer sowie generell jede Gefährdung,
Störung oder Verletzung der Sicherheit und Ordnung anlässlich einer 
Sportveranstaltung zu unterlassen92.

Für den pflichtwidrig verursachten Schaden werden Hooligans gegen-
über Veranstaltern, Teilnehmern (Spielleitern, Sportlern und deren Entou-

87 NZZ Online, 20. Mai 2005.
88 NZZ, 29. September 2005, 14.
89 Zur Rechtsnatur des Zuschauervertrages JENNY, 66 ff.; ARTER, 64 ff.
90 ZEN-RUFFINEN, 425 f.; BOVEY, 3.
91 Das LG Rostock hat im Rahmen eines wegweisenden (erstinstanzlichen) Präzendenz-

urteils vom 7. November 2005 drei Stadionflitzer (Nacktrenner) zu einer vertraglichen
Schadenersatzzahlung im Umfang von Euro 20'000.00 an den veranstaltenden Fuss-
ballclub Hansa Rostock verpflichtet. Begründet wurde der Entscheid mit der Verlet-
zung der Nebenpflicht des Stadionbesuchers aus dem Zuschauervertrag, den Spielbe-
trieb nicht zu stören. Die drei fehlbaren Zuschauer waren in den Stadioninnenraum
bzw. auf das Spielfeld gelangt, worauf das Spiel unterbrochen werden musste. Die
Schadenersatzsumme entsprach genau der verbandsrechtlichen Busse, welche das 
DFB-Sportgericht dem veranstaltenden Fussballclub auferlegte; siehe www.Fussball
24.de/in/20482; www.sportgericht.de; NZZ am Sonntag, 13. November 2005, 63.

92 ARTER, 63; JENNY, 65.
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rage), anderen Zuschauern und Eigentümern von Sportstätten haftpflich-
tig93. Agieren Hooligans – wie gewöhnlich – in Gruppen und ist ein be-
wusstes Zusammenwirken mehrerer sowie die Absicht zur gemeinsamen
Schädigung zu bejahen, so haftet jeder der beteiligten Personen, ungeach-
tet dessen, ob er Anstifter, unmittelbarer Täter oder Gehilfe ist, extern so-
lidarisch und intern nach der Schwere des Verschuldens94.

Sollte ein Veranstalter z.B. aufgrund einer gesetzlichen oder vertragli-
chen Haftpflicht95 oder aufgrund von Verbandssatzungen96 für das Verhal-
ten von Hooligans, Stadionflitzer (Nacktrenner) oder dergleichen schaden-
ersatzpflichtig oder mit einer (vereinsrechtlichen) Busse belegt werden, so
haftet der fehlbare Zuschauer (Hooligan) auch für diese Schadenersatz-
bzw. Regressforderung97.

2.4.2 Sportstättenhaftung

Haftbar werden kann auch der Inhaber einer Sportstätte, sei er Eigentümer 
oder Besitzer. Die Haftung ist im Rahmen der Vermietung bzw. Zurverfü-
gungstellung der Stadioninfrastruktur an Dritte wie Fussballclubs, Sport-
verbände und andere Veranstalter grundsätzlich auf den guten baulichen
Zustand und die Zweckmässigkeit der Sportarena für den betreffenden
Anlass beschränkt98.

2.4.3 Veranstalterhaftung

Etwas anderes als für den Inhaber einer Sportstätte gilt für den Sportver-
anstalter. Veranstalter ist, wer die organisatorische Verantwortung, Pla-
nung und Durchführung besorgt und das finanzielle Risiko trägt sowie die

93 BOVEY, 3; ZEN-RUFFINEN, 425; ARTER, 73, 77, 78.
94 Art. 50 Abs. 1 und 2 OR (evtl. i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR); BasK-SCHNYDER, N 5 ff. zu

Art. 50 OR; BOVEY, 3; ZEN-RUFFINEN, 425 f.
95 Unten Ziff. 2.4.3.
96 Unten Ziff. 2.5.
97 JENNY, 71; ZEN-RUFFINEN, 425; ARTER, 73. So auch LG Rostock, Urteil vom 7.

November 2005; siehe www.Fussball24.de/in/20482; www.sportgericht.de; NZZ am
Sonntag, 13. November 2005, 63. Fehlbare Zuschauer riskieren somit, neben der Haf-
tung für direkt verursachten Schaden, auch für verbandsrechtliche Bussen, die dem
Sportveranstalter (z.B. wegen Ausserachtlassung geeigneter Schutzmassnahmen bei
der Organisation und Durchführung eines Fussballspiels) auferlegt werden, sowie für
Anwalts- und Gerichtskosten einstehen zu müssen.

98 Zum Ganzen siehe GUNDELFINGER, 197; ARTER, 77 f.; ZEN-RUFFINEN, 401 ff.
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faktische Möglichkeit besitzt, die Sicherheit der Teilnehmer und Zu-
schauer zu gewährleisten99.

Die Organisationsstrukturen zwischen den an einer Sportveranstaltung
Beteiligten sind mitunter komplex100. Beim schweizerischen Fussballcup-
final etwa gilt der Schweizerische Fussballverband (SFV) als Veranstal-
ter101, bei den übrigen Spielen des Schweizer Cups und bei Meister-
schaftsspielen der Super League grundsätzlich der jeweilige Heimclub102.
Die Fussball EURO 2008 in der Schweiz und Österreich wird grundsätz-
lich unter der Ägide der UEFA organisiert und vermarktet, die auch Si-
cherheitsstandards vorgibt103, jedoch ist die Verantwortlichkeit für die
Ordnung und Sicherheit ausserhalb der Stadien von der UEFA an die lo-
kalen Veranstalter überbunden worden, in der Schweiz mithin an den SFV
und die staatlichen Institutionen104, weshalb hier (bezüglich der Sicher-
heitsfrage) die Annahme mehrerer (gemeinsamer) Mitveranstalter in Fra-
ge kommt. Ähnlich komplexe Verantwortlichkeiten ergeben sich meistens 
bei internationalen Grosssportveranstaltungen, wo vorab das Verhältnis 
zwischen dem bzw. den Veranstalter(n) vor Ort und dem nationalen und/
oder internationalen Sportverband sowie zu Sponsoring- und Werbepart-
nern zu regeln ist105. Zu denken ist beispielsweise an die Handball EURO
2006 sowie die Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 in der Schweiz, das 
Zürcher Leichtathletik-Meeting "Weltklasse", die Tennis Swiss Indoors in
Basel oder der Ironman Triathlon in Zürich.

Den Veranstalter106 trifft – vertraglich wie ausservertraglich – u.a. die
Pflicht, Zuschauer und aktive Teilnehmer vor Schäden anlässlich von
Sportanlässen zu bewahren. Soweit notwendig, hat er sich geeigneter 
Hilfspersonen zu bedienen, etwa privater Ordnungsdienste, für deren
Handlungen und Unterlassungen der Veranstalter einzustehen hat. Fehler 
der privaten Ordnungsdienste sind primär im auftragsrechtlichen Innen-
verhältnis zwischen Veranstalter und Sicherheitsdienst zu regulieren. Mit-
hin ist der Sportveranstalter verpflichtet, selbst oder via Hilfspersonen alle
Vorkehrungen zu treffen, welche geeignet und notwendig sind, um die

99 Ausführlich ARTER, 36 ff., 43 f.; ZEN-RUFFINEN, 385 ff.; GUNDELFINGER, 197.
100 GUROVITS, 1 ff.
101 Vgl. Art. 9 und 17 Schweizer Cup Reglement (Ausgabe 2005).
102 Eine (Mit-)Veranstaltereigenschaft des Gastclubs ist in aller Regel abzulehnen; ARTER,

41, 44 m.w.H.
103 Dazu unten Ziff. 2.5.1.
104 Siehe dazu unten Ziff. 3.4.
105 Vgl. GUROVITS, 1 ff.
106 Zur persönlichen Haftbarkeit der Organe von Sportclubs und Sportverbänden SCHER-

RER, Verantwortlichkeit, 227 ff.



DANIEL THALER

264

Realisierung der einer Sportveranstaltung inhärenten Gefahren zu unter-
binden. Richtschnur bilden dabei die Sicherheitsvorkehrungen, wie sie
dem aktuellen Stand der Technik sowie der Usanz, den bisherigen Erfah-
rungen und dem voraussichtlichen Risikopotential107 für einen konkreten
Anlass entsprechen, und es sind diejenigen Massregeln zu berücksichti-
gen, die in jedem Fall gemäss den Sportverbands-Sicherheitsrichtlinien108

einzuhalten sind109.
Im Zusammenhang mit Hooligans sind effiziente Eingangskontrollen

zwecks Fernhalten gewaltbereiter und angetrunkener Fans durchzuführen,
die auch verhindern, dass Feuerwerk, Waffen, Wurfgegenstände und der-
gleichen ins Stadion gelangen. Unbedingt zu vermeiden ist auch das Zu-
sammenprallen gegnerischer Fans sowie generell ein Gedränge oder lange
Wartezeiten vor dem Einlass. Gewalttätige und gewaltbereite Personen
sind aus dem Stadion zu weisen. Baulich und organisatorisch ist die Si-
cherheit während der gesamten Sportveranstaltung zu gewährleisten110.
Insbesondere sind Ausschreitungen möglichst zu verhindern oder, falls 
dies nicht mehr möglich ist, sind zumindest Auswirkungen auf andere Zu-
schauer und Teilnehmer zu vermeiden. Dazu gehört auch, eine deutliche
Trennung von Fansektoren bzw. generell von verfeindeten Fangruppen im
Stadion vorzusehen sowie zu verhindern, dass Fans auf das Spielfeld ge-
langen111. Gegenstände im Stadion sind so zu befestigen, dass sie nicht als
Wurfgeschosse dienen können. Im Weiteren ist sicherzustellen, dass mög-
lichst geringer Schaden bei panikartigen Zuschauerausbrüchen entsteht.
Notwendig ist somit ein geeignetes und flexibles Sicherheitsdispositiv112,
ein einsatzbereiter Sanitätsdienst113 sowie die Koordination und voraus-
schauende Zusammenarbeit mit der Polizei, damit diese rechtzeitig ein-

107 Vgl. dazu WAGNER, 184 ff.
108 Zur Bedeutung von Sportverbandsregeln für das zivile Haftungsrecht THALER, 149 ff.

Zu den Sicherheitsrichtlinien der Verbände unten Ziff. 2.5.1.
109 Zum Ganzen ZEN-RUFFINEN, 388 ff., 390 ff.; ARTER, 50 ff., 74 ff.
110 Bauliche Massnahmen sind soweit notwendig vorgängig vom Stadioneigentümer bzw.

-betreiber einzufordern.
111 Wird ausnahmsweise das Mitfeiern von Fans auf dem Spielfeld nach Spielschluss, et-

wa bei einer Meisterschaftsfeier zugelassen, so muss mit geeigneten Mitteln ein geord-
neter Rahmen sichergestellt werden.

112 Dazu gehört auch, dass das mit der Sicherheit anlässlich einer Sportveranstaltung be-
traute Personal sachgerecht ausgebildet und ausgerüstet, instruiert und personell richtig
zusammengesetzt sowie zahlenmässig der konkreten Aufgabe gewachsen ist.

113 D.h. es muss innert nützlicher Frist jeder Ort einer Sportstätte erreicht und dem Betrof-
fenen Hilfe geleistet werden können.
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greifen kann, wenn der Sicherheitsdienst nicht mehr in der Lage ist, für 
Ordnung im Stadion zu sorgen114.

Zusammenfassend haben Sportveranstalter, in Zusammenarbeit mit ei-
nem geeigneten Sicherheitsdienst115, alle technisch möglichen und (wirt-
schaftlich) zumutbaren116 Schutzmassnahmen zu ergreifen. Diese sind
nach Massgabe der konkreten Sportveranstaltung, der damit zusammen-
hängenden Gefahren und der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts 
zu richten. Dazu gehört auch eine vorgängige Risikoanalyse für jeden An-
lass mit Beschaffung verfügbarer Informationen über Hooligans sowie die
Berücksichtigung vergangener Ereignisse, z.B. im Zusammenhang mit ge-
geneinander antretender Teams. Schliesslich ist die Polizei u.U. im Vo-
raus und in jedem Fall rechtzeitig zu informieren, wenn die Sicherheit im
Stadion gefährdet ist117.

Rechtlich begründet sind die gebotenen Massnahmen gegen Hooliga-
nismus im Hausrecht des Veranstalters als Inhaber der Verfügungsgewalt 
über die Sportstätte118, soweit zulässige private Vorkehrungen auf dessen
Gelände in Frage stehen119, im Übrigen stützen sie sich auf das staatliche
Gewaltmonopol120. Privatrechtlich lassen sich (präventive) Schutzmass-
nahmen gegen Hooligans auch auf die sachenrechtlichen negatorischen
Unterlassungsansprüche abstützen121. Sie – und namentlich das Selbsthil-
ferecht gemäss Art. 926 ZGB – erlauben es dem berechtigten Besitz an ei-
ner Sportstätte ausübenden Veranstalter, jeder Art ungerechtfertigter Ein-

114 Zum Ganzen ARTER, 51 ff., 80 f.; GUNDELFINGER, 198 ff.; ZEN-RUFFINEN, 390 ff. Zu
Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit zwischen Polizei und privaten
Sicherheitsdiensten MOHLER, 33 ff.

115 Vgl. zum Beitrag privater Sicherheitsdienstleister WAGNER, 178 f., 180 ff. Zu den
Grenzen privater Sicherheitseinsätze MOHLER, 35 ff.

116 Der Integritätsschutz von Teilnehmern und Zuschauern hat Priorität vor wirtschaftli-
chen Überlegungen. Auf verbleibende Restrisiken muss, soweit sie nicht den be-
schränkten Bereich der Eigenverantwortung betreffen, speziell hingewiesen werden.

117 ARTER, a.a.O., m.w.H. sowie im praktischen Einsatz WAGNER, 182 ff.
118 Das Hausrecht ist die Befugnis, über bestimmte Räumlichkeiten ungestört zu herr-

schen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Träger des Hausrechts ist derje-
nige, dem die Verfügungsgewalt über die Räumlichkeiten zusteht, gleichgültig, ob sie
auf einem dinglichen, obligatorischen oder öffentlichrechtlichen Rechtsverhältnis be-
ruht. Berechtigte können somit Eigentümer, Mieter, Untermieter, Pächter oder zustän-
dige Beamte bei Amtsräumen sein; BGE 112 IV 33; 103 IV 163; 90 IV 76.

119 Sportstadien und Sportarenen sowie deren unmittelbar umliegendes und dazugehören-
des Areal wie auch deren Nebenplätze fallen unter die vom Hausrecht geschützten Ob-
jekte; SCHERRER, Ausschreitungen, 235 f., 238.

120 ARTER, 88.
121 Vgl. Art. 641 Abs. 2 ZGB, Art. 926 ff. ZGB.
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wirkung bzw. Störung auf einem Sportstättenareal entgegen zu treten122

und die sachlich gebotenen Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Insofern
stellt der Eigentums- und Besitzesschutz nichts Anderes dar als die zivil-
rechtliche Seite des „Hausrechts“, das strafrechtlich explizit unter dem
Schutz von Art. 186 StGB steht, und das Ausfluss der verfassungsmässig
geschützten Eigentumsgarantie gemäss Art. 26 BV123 ist124.

2.4.4 Stadionverbote und Alkoholverbot 

Das (privatrechtliche) Stadionverbot ist das Verbot, sich zur Zeit einer be-
stimmten Sportveranstaltung innerhalb dieser Sportstätte aufzuhalten. Sta-
dionverbote gelten, soweit sie durchgesetzt werden (können), als wirksa-
me Massnahme gegen Hooliganismus. Sie lassen sich – ebenso wie eine
Stadionordnung – auf das Hausrecht als Eigentümer, Mieter, Untermieter 
oder Pächter125 bzw. auf Eigentums- und Besitzesschutz abstützen. Wegen
der öffentlichen Ausschreibung von Sportanlässen wie Fussball- oder Eis-
hockeyspiele ist die Aussprechung eines Stadionverbotes gegen ein Indi-
viduum an Voraussetzungen geknüpft. Zu beachten sind die Grundsätze,
welche zur Problematik einer privatrechtlichen Kontrahierungspflicht bei
öffentlichen Veranstaltungen entwickelt worden sind. Sodann muss ein
Stadionverbot mit den Persönlichkeitsrechten in Einklang stehen126.

Die Zutrittsverweigerung bei öffentlichen Sportveranstaltungen gilt als 
zulässige Massnahme zur Gewährleistung der Sicherheit in und um Sta-
dien. Stadionverbote können gegen Personen ausgesprochen werden, die
in der Vergangenheit als Gewalttätige, Randalierer oder Störer aufgefallen
sind, und damit insbesondere gegen bekannte Hooligans, wobei Stadion-
verbote nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zeitlich zu befristen
sind127. Materielle Voraussetzung eines Stadionverbots ist somit ein Fehl-
verhalten des Betroffenen. Erforderlich sind konkrete Tatsachen, die den

122 Vgl. zum Eigentums- und Besitzesschutz BasK-WIEGAND, N 63 ff., 72 ff., 83 zu Art.
641 ZGB; BasK-STARK, N 9 ff. Vor Art. 926-929 ZGB; BasK-STARK, N 1 ff. zu Art.
926 ZGB.

123 Zum Schutzobjekt der Eigentumsgarantie SGK-VALLENDER, N 14 ff zu Art. 26 BV.
124 Hingegen stehen wegen der Öffentlichkeit von Sportstätten Veranstalter nicht auch un-

ter dem Schutz des Hausrechts im Sinne von Art. 13 Abs. 1 BV; vgl. SGK-BREITEN-
MOSER, N 12 ff. zu Art. 13 BV.

125 BGE 103 IV 163; 112 IV 31; SCHERRER, Ausschreitungen, 236 f.; ARTER, 90; vgl.
auch MOHLER, 35 f.

126 Im Einzelnen ARTER, 90 ff.
127 SCHERRER, Ausschreitungen, 236 f. Ausführlich ARTER, 90 ff., 96 f.
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Verdacht erhärten, dass der Adressat des Stadionverbotes sich an hooli-
ganähnlichen Auseinandersetzungen beteiligt hat oder mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit habe beteiligen wollen. Dabei dürfen Ver-
anstalter bei ihrem Entscheid auf gesicherte Informationen staatlicher
Stellen abstellen. Entscheidend ist die sorgfältige Unterscheidung zwi-
schen gewalttätigen Störern und nicht immer pflegeleichten, aber letztlich
friedlichen Fans128.

Ein (privatrechtliches) Alkoholverbot kann im Rahmen einer Stadion-
ordnung ausgesprochen werden, denn ein allgemein gültiges polizeirecht-
liches Verbot des Alkoholausschankes an Sportveranstaltungen kennt die
Schweiz bislang nicht129. Angesichts eines zumindest gewissen Gewaltpo-
tentials angetrunkener Zuschauer ist zugunsten der Sicherheit grundsätz-
lich auf den Ausschank von Alkohol während einer Sportveranstaltung zu 
verzichten130 bzw. kann der Veranstalter für Schädigungen, die durch Ver-
gabe von Alkohol während eines Sportanlasses begünstigt worden sind,
mitverantwortlich werden.

2.4.5 (Video-)Überwachung von Stadien

Ebenfalls mit Blick auf das Hausrecht131 bzw. den Eigentums- und Besit-
zesschutz stellt sich die Frage der Zulässigkeit privater Videoüberwachun-
gen in Stadien zur Identifizierung von Hooligans132. Persönlichkeitsrechte
und Datenschutz133 setzen hier Grenzen. Grundvoraussetzung der Überwa-
chungsmassnahme ist das Rechtmässigkeitsprinzip, mithin das Vorhan-
densein der Zustimmung der Betroffenen oder aber ein überwiegendes öf-
fentliches oder privates Interesse134. Sodann sind die spezifisch daten-
schutzrechtlichen Prinzipien einzuhalten, namentlich die Verhältnismäs-
sigkeit, das Prinzip von Treu und Glauben und das Auskunftsrecht, die
Datensicherheit und das Zweckbindungsprinzip135.

128 Vgl. AG Frankfurt a.M., Urteil vom 14.12.2004, SpuRt 2005, 172; BREUCKER, Sicher-
heit, 136 f.; BREUCKER, Spielfeld-Flitzer.

129 GUNDELFINGER, 196.
130 ARTER, 60.
131 Siehe MOHLER, 36.
132 Für europäische Fussball-Wettbewerbsspiele wird von der UEFA (verbandsrechtlich)

die permanente Videoüberwachung der Stadien vorgeschrieben; UEFA-Weisungen,
Ziff. 3.12 (dazu unten Ziff. 2.5.1).

133 Sportveranstalter unterstehen als Private dem Bundesgesetz über den Datenschutz vom
19. Juni 1992 (DSG, SR 235.1).

134 Art. 28 Abs. 2 ZGB; Art. 4 Abs. 1, Art. 12, Art. 13 Abs. 1 DSG.
135 Art. 4 Abs. 2, Art. 7, Art. 8, Art. 13 Abs. 2 DSG.
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Unzulässig dürfte namentlich die Aufzeichnung (Registrierung) von
Bildern sein, sobald darauf nicht nur Störer sichtbar sind, sondern auch
korrekt sich verhaltende bestimmte oder bestimmbare Zuschauer und Teil-
nehmer136. Im Übrigen ist ein überwiegendes privates Interesse der Sport-
veranstalter und Veranstaltungsbesucher sowie ein öffentliches Interesse
der Allgemeinheit an der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit 
für Teilnehmer und Zuschauer anlässlich von Sportveranstaltungen zu be-
jahen, ebenso die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips, weil die
Videoüberwachung heute als nötig und geeignet erscheint, um Gewaltbe-
reite an Sportveranstaltungen abzuschrecken und zu identifizieren. Zudem
ermöglicht die Überwachung, im Notfall schneller Hilfeleistung von aus-
sen organisieren zu können.

Allerdings sind auch die weiteren datenschutzrechtlichen Vorgaben
einzuhalten: Zuschauer von Sportveranstaltungen müssen mit Hinweis-
schildern, Ansagen, auf den Eintrittskarten oder auf andere geeignete
Weise über ein (Video-)Überwachungssystem informiert werden sowie
darüber, bei wem sie ihr gesetzliches Auskunftsrecht über erhobene Daten
geltend machen können. Personendaten sind von unbefugter Bearbeitung
durch nicht Autorisierte zu schützen137. Daten dürfen zu keinen anderen
als den Zwecken der Gewährleistung von Sicherheit im Stadion verwen-
det werden138, weshalb aufgenommene Daten nach einer Sportveranstal-
tung grundsätzlich zu löschen sind, sofern sie nicht unmittelbar für die
(weitere) Gewährleistung der Sicherheit benötigt werden139.

2.5 Verbandsrecht 

Die sportliche Aktivität ist gekennzeichnet durch eine recht weitgehende,
gleichwohl aber beschränkte Autonomie, d.h. Regelungsfreiheit. Zwin-
gendes staatliches Recht ist zu beachten, womit Abweichungen von der
staatlichen Ordnung beim dispositiven Recht zulässig sind. Die Verbands-

136 Vgl. GUNDELFINGER, 194.
137 Die Voraussetzungen der Datenregistrierung durch Videoüberwachung und generell

das "Datenhandling" (Aufbewahrung, Behandlung, Zugriff, Weitergabe, Löschung)
sollten in einem Bearbeitungsreglement festgehalten werden.

138 Unzulässig wäre etwa die Verwendung von Sicherheitsaufnahmen zu Werbe- oder 
Vermarktungszwecken.

139 Siehe zur Problematik das Merkblatt über die Videoüberwachung durch private Perso-
nen des Eidgenössischen Datenbeauftragten, Stand Januar 2003, abrufbar unter
www.edsb.ch sowie EDSB 2003/2004, 32 ff.; EDSB 2000/2001, Ziff. 3.1; EDSB
2001/2002, Ziff. 3.2.2.6 
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und damit Regelungsautonomie wird hauptsächlich mit Vereinsrecht be-
gründet, sie kommt aber auch den anderen juristischen Personen zu. Das 
Selbstbestimmungsrecht verleiht den Sportverbänden und Sportclubs die
Kompetenz, in eigenen Regelwerken das korporative Leben innert der 
Grenzen des zwingenden Rechts und der Privatautonomie eigenständig
und verbindlich für alle aktuellen Mitglieder und rechtmässig Unterstell-
ten zu regeln140.

Vom Hooliganismus betroffen sind heute in erster Linie der Fussball
und das Eishockey. Auf Verbandsebene sind einige Massnahmen bereits 
ergriffen worden. So setzte Swiss Olympic, der Dachverband des Schwei-
zer Sports, eine "Fachgruppe gegen Gewalt bei Sportveranstaltungen" ein.
Als Ansprechstelle für alle Verbände hat sie den Auftrag, Massnahmen
einzuleiten und Weisungen zur Sportart übergreifenden Bekämpfung der 
Gewaltauswüchse zu erlassen141.

Von zunehmender Bedeutung sind auch die mitunter erfolgreich prä-
ventiv wirkenden Fan-Betreuungsprogramme, welche noch primär Sache
der betroffenen Sportclubs sind142. Aber auch die Verbände fördern und
fordern die Ausbildung von Fan- und Sicherheitsverantwortlichen, den
Aufbau von Fan-Projekten und die entsprechende Ausbildung von Sta-
dionsprechern143. Jedenfalls dürften künftige, Erfolg versprechende aus-
serstaatliche144 Präventivmassnahmen gegen Hooliganismus verstärkt die-
se Stossrichtung zu verfolgen haben.

2.5.1 Sicherheitsrichtlinien

In den von Hooliganismus betroffenen Sportarten erlassen nationale und
internationale Verbände regelmässig Sicherheitsrichtlinien, die auch dem
Gewaltphänomen im Sport Einhalt gebieten sollen. Diese Regelwerke ent-
falten Wirkung für die Verbandsmitglieder und die ihnen Unterstellten.
Gegebenenfalls richten sie sich an weitere Sportveranstalter.

So hat etwa die UEFA am 11. Dezember 2003 neue "Verbindliche Si-
cherheitsvorkehrungen" (UEFA-Weisungen) betreffend die Sicherheits-
vorkehrungen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im Stadion

140 THALER, 135.
141 BOTSCHAFT, 1.1.3; WAGNER, 175 f.
142 Vgl. z.B. ERGEBNISBERICHT, 3, 10 ff.; ERGEBNISSE ENTWURF, 8; www.kos-fanprojekte.

de; www.fanprojekt-basel.ch; www.fanprojekt.ch.
143 Vgl. z.B. die Sicherheitsrichtlinien von Swiss Olympic, Ziff. 4.3.3.
144 D.h. die nicht polizeilichen bzw. staatsschützerischen Präventivmassnahmen.
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und zur Verhütung von Zuschauerausschreitungen für sämtliche UEFA-
Wettbewerbsspiele sowie an die UEFA delegierte FIFA145-Wettbewerbs-
spiele in Europa146 erlassen, welche staatliche und lokale Gesetze sowie
Weisungen von staatlich autorisierten Behörden ergänzen147. Dabei stellt
die UEFA klar, dass ihre Weisungen einen Minimalstandard vorgeben,
und die Veranstalter "alles in ihrer Macht Stehende zu tun [haben], um
vor, während und nach dem Spiel Ordnung und Sicherheit im Stadion und
in dessen Umfeld zu gewährleisten"148. Im Rahmen detaillierter Vorgaben
erlaubt die UEFA zur Erhöhung der Sicherheit grundsätzlich nur noch
Sitzplatz-Stadien. Sodann sieht sie etwa die Fan-Trennung, ein Alkohol-
verbot, ein Videoüberwachungssystem und die Zutrittsverwehrung (Sta-
dionverbot) sowie die Zusammenarbeit der Veranstalter und ihrer Sicher-
heitsdienste mit Behörden (Polizei) und Fanclubs vor.

Von besonderer Bedeutung sind die am 20. Januar 2005 erlassenen
Richtlinien für die Sicherheit an Sportveranstaltungen (Sicherheitsrichtli-
nien) von Swiss Olympic. Sie stellen ein umfassendes Rahmensicherheits-
konzept dar, welches Sportarten übergreifende und gesamtschweizerische
Grundlagen zur Verbesserung der Sicherheit an Sportanlässen bietet149.
Den Sicherheitsrichtlinien sollen sich die Mitgliederverbände und können
sich weitere Veranstalter und Organisatoren anschliessen150. Betont wird
darin die Mitverantwortung und Zusammenarbeit namentlich zwischen
Verbänden, Ligen, Clubs, Veranstaltern, Infrastrukturbetreibern, Polizei
und privaten Sicherheitsdiensten151. Swiss Olympic selbst wird zur Haupt-
sache koordinativ, fördernd und unterstützend sowie überprüfend aktiv,
unter Übertragung diverser Aufgaben152 an die angeschlossenen Verbände
und deren Mitglieder153. Die dem Sicherheitsreglement (künftig) unter-
stellten Veranstalter und Organisatoren von Sportveranstaltungen müssen
über Sicherheitskonzepte verfügen, welche auf einer gründlichen Abklä-

145 Die FIFA überbindet gemäss Art. 72 des seit 1. Mai 2005 in Kraft stehenden FIFA-
Disziplinarreglements die Sicherheitsverantwortung anlässlich von Spielen an die aus-
tragenden Verbände.

146 UEFA-Weisungen, Ziff. 6.1.
147 UEFA-Weisungen, Einleitung.
148 UEFA-Weisungen, Einleitung.
149 Vgl. auch WAGNER, 176 ff.
150 Sicherheitsrichtlinien Swiss Olympic, Ziff. 2.
151 Sicherheitsrichtlinien Swiss Olympic, Ziff. 3.
152 Sicherheitsverantwortlicher des Verbandes, Ausbildung der Sicherheitsverantwortli-

chen, pädagogische Fanarbeit, Kommunikation/PR, Infrastruktur; Sicherheitsrichtli-
nien Swiss Olympic, Ziff. 4.3.1-4.3.5.

153 Sicherheitsrichtlinien Swiss Olympic, Ziff. 4.2.
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rung des aktuellen Gefahrenpotentials und darauf aufbauend auf einer fun-
dierten Risikoanalyse basieren154.

Die Swiss Football League hat ein Sicherheitsreglement155 erlassen,
das die Clubs der Swiss Football League (SFL)156 verpflichtet, die Sicher-
heit vor, während und nach den Spielen zu gewährleisten. Wie die UEFA
weist auch die SFL darauf hin, dass die in ihrem Sicherheitsreglement ent-
haltenen Bestimmungen nicht als eine abschliessende Liste der zu treffen-
den Organisationsmassnahmen zu betrachten sind157. Die Clubs haben ei-
nen detaillierten Pflichtenkatalog wahr- und eine Risikoanalyse vorzuneh-
men sowie das für die Sicherheit notwendige Personal (Ordnungskräfte)
mit allen Kostenfolgen zu stellen und mit der Polizei zusammenzuarbei-
ten. Dem Heimclub wird auferlegt, alle "sich aus den Umständen ergeben-
den, nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen", und der Gastclub ist 
"ebenfalls verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, um schädigende Handlun-
gen seiner Anhänger zu verhindern"158, wobei den Gastclub besondere
(v.a. Informations-)Pflichten bezüglich des eigenen Anhangs treffen159.

Für das Schweizer Eishockey gilt das Reglement Ordnung und Sicher-
heit der Schweizerischen Eishockey Nationalliga GmbH160. Dieses regelt
detailliert – (ebenfalls) nicht abschliessend und in Ergänzung zu den staat-
lichen und lokalen Gesetzen sowie Weisungen von staatlich autorisierten
Behörden – die anlässlich eines Eishockeyspiels eines angeschlossenen
Clubs zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Spieler und
Zuschauer, zur Gewährleistung der Sicherheit im Stadion und dem dazu-
gehörenden Aussengelände sowie zur Verhütung von Zuschauerausschrei-
tungen161. Dem Veranstalter der Spiele wird die Verantwortlichkeit für die
Sicherheit im Rahmen seines Hausrechts sowie die Obliegenheit zur Zu-
sammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Sanität auferlegt, wobei der 
Veranstalter insbesondere ein der Gefahrenlage angepasstes Sicherheits-

154 Sicherheitsrichtlinien Swiss Olympic, Ziff. 4.4, 4.5.
155 In der seit 6. Juni 2003 gültigen Fassung. Darüber hinaus sind inzwischen verschiede-

ne weitere Richtlinien der SFL, etwa über "unerlaubte Gegenstände", erlassen worden.
156 Für Cup-Spiele gilt das Schweizer Cup Reglement des SFV, das (derzeit) keine eige-

nen Sicherheitsvorschriften für Stadien und Zuschauer enthält.
157 Sicherheitsreglement SFL, Art. 2.
158 Sicherheitsreglement SFL, Art. 3 Abs. 2.
159 Sicherheitsreglement SFL, Art. 18a.
160 Reglement Ordnung und Sicherheit NL GmbH in der seit 26. April 2003 gültigen Fas-

sung. Daneben sind insbesondere die Richtlinien für Infrastruktur und Logistik gemäss 
"Reglement für die Erteilung der Spielberechtigung in der Nationalliga A und Natio-
nalliga B" zu beachten.

161 Reglement Ordnung und Sicherheit NL GmbH, Art. 1.
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dispositiv zu erstellen hat. Neben dem Heimclub hat auch der Gastclub
"alles Zumutbare zu tun, um schädigende Handlungen seiner Anhänger zu
verhindern"162, wobei für die Sicherheit ausserhalb des Stadiongeländes
die Polizei für zuständig erklärt wird.

2.5.2 Alkoholverbot im Besonderen

Anders als unter der Ägide der UEFA, wo bei Wettbewerbsspielen sowohl
im Stadion wie im privaten Umfeld der öffentliche Verkauf oder die öf-
fentliche Abgabe von Alkohol verboten ist163, besteht für schweizerische
Meisterschafts- und Cup-Spiele kein generelles Alkoholverbot in und um
Stadien.

Im Schweizer Spitzenfussball ist lediglich vorgesehen, dass der Heim-
club den Alkoholausschank innerhalb des Stadions und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten in dessen unmittelbarer Umgebung einzuschränken und
nur "nötigenfalls" zu verbieten hat164. Das Schweizer Eishockey empfiehlt
für seine Spitzenligen lediglich, auf den Alkoholausschank zu verzichten,
wogegen der Veranstalter verpflichtet wird, das Ausschankverbot von Al-
kohol an Jugendliche einzuhalten165. Auch die neuen Sicherheitsrichtlinien
von Swiss Olympic sprechen kein Alkoholverbot aus.

2.5.3 Nationale Stadionverbote

Als taugliche Präventivmassnahmen zur Fernhaltung von Hooligans gel-
ten nationale Stadionverbote der Verbände, wie sie vom Schweizerischen
Fussball-166 und Eishockeyverband167, aber auch weltweit vom Weltfuss-
ballverband FIFA168 verfügt werden. Allerdings sind sie rechtlich proble-
matisch bzw. unter Umständen ohne Rechtswirkung, weil Verbände bzw.
Verbandsorgane i.d.R. nicht – wie der Veranstalter vor Ort – Träger des 
jeweiligen Hausrechts eines jeden Stadions sind, und das Hausrecht als 
Bestandteil der persönlichen Freiheit grundsätzlich nicht abgetreten wer-
den kann; zudem sind betroffene Hooligans i.d.R. nicht angehört wor-

162 Reglement Ordnung und Sicherheit NL GmbH, Art. 5 Abs. 4 Satz 2 und Art. 6 Abs. 6.
163 Ziff. 3.19 Verbindliche Weisungen (Sicherheitsvorkehrungen) der UEFA vom 11. De-

zember 2003.
164 Sicherheitsreglement SFL, Art. 8 Abs. 3.
165 Reglement Ordnung und Sicherheit NL GmbH, Art. 17 Abs. 4.
166 Vgl. Art. 59 Ziff. 2 Statuten SFV (in der seit 3. Juni 2005 gültigen Fassung).
167 Vgl. Reglement Ordnung und Sicherheit NL GmbH, Art. 18.
168 FIFA-Disziplinarreglement Art. 22, 55 Abs. 2 (in Kraft seit 1. Mai 2005).
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den169. Andererseits kann einem Veranstalter für einen oder mehrere be-
stimmte Sportanlässe Besitz und Verfügungsgewalt und damit das (zivil-
rechtliche) Hausrecht übertragen werden.

Im Lichte dieser nicht unproblematischen Rechtslage lässt sich die
Swiss Football League nun die Rechte bezüglich Stadionverbote und Er-
hebung einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch über eine Vollmacht 
und Verpflichtungserklärung jedes Mitgliedclubs der SFL absichern170.
Demgegenüber sieht das Eishockey verbandsrechtlich vor, dass sich Clubs 
der Nationalliga und der nationale Eishockeyverband gegenseitig das 
Recht einräumen, gesamtschweizerische Stadionverbote im Namen aller 
auszusprechen mit der grundsätzlichen Verpflichtung, bei Antreffen einer 
mit Stadionverbot belegten Person im Stadion Strafantrag wegen Haus-
friedensbruch (Art. 186 StGB) zu erstatten und sie des Stadions zu ver-
weisen171. In den deutschen Fussball-Bundes- und Regionalligen haben
sich DFB, Clubs und Kapitalgesellschaften im Rahmen vertraglich verein-
barter Sicherheitsrichtlinien verpflichtet, das von einem Vertragspartner 
ausgefällte Stadionverbot für das eigene Stadion zu übernehmen, womit 
aus dem „einfachen“ ein „bundesweites“ Stadionverbot wird172.

Rechtliche Opposition gegen solche nationalen Stadionverbote erging
bislang kaum173. Landesweite Stadionverbote sind in Anwendung des
Verhältnismässigkeitsprinzips zu befristen und nur bei tatsächlicher Ge-
fährdung der Sicherheit durch Gewalttätigkeiten oder etwa das Abbrennen
von Feuerwerk gerechtfertigt174. Nationale Stadionverbote, die länger als
fünf Jahre dauern, dürften nicht mehr angemessen und zulässig sein175.

2.5.4 Kausalhaftung der Sportclubs für Ausschreitungen von
Hooligans?

Immer wieder zu Diskussionen Anlass geben verbandsrechtliche Bestim-
mungen, welche Sportclubs für das Verhalten der ihnen für zugehörig er-
klärten Fans sanktionieren. Interessant ist in diesem Zusammenhang der in
jüngster Zeit mehrmals revidierte Art. 59 Ziff. 3 der Statuten des Schwei-

169 So SCHERRER, Ausschreitungen, 237 ff.; keine Bedenken zur grundsätzlichen Rechts-
gültigkeit nationaler Stadionverbote äussert ARTER, 95.

170 So SCHERRER, Ausschreitungen, 237 f.
171 Reglement Ordnung und Sicherheit NL GmbH, Art. 18 Abs. 6.
172 Siehe BREUCKER, Sicherheit, 136.
173 Vgl. SCHERRER, Ausschreitungen, 238 f.
174 ARTER, 95 f.
175 Vgl. BREUCKER, Sicherheit, 137, m.w.H.
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zerischen Fussballverbandes (SFV). In der aktuellen (seit 3. Juni 2005 gel-
tenden) Fassung werden sowohl der Heimclub wie auch der Gastclub für 
das Verhalten von Zuschauern kausalhaftpflichtig erklärt und mit Diszipli-
narstrafandrohung belegt176. Der Heimclub (Veranstalter) ist generell und
verschuldensunabhängig177 für das ungebührliche Verhalten von Zuschau-
ern haftbar, wogegen der Gastverein auch ohne Verschulden für das unge-
bührliche Verhalten von ihm zuzurechnenden Anhängern sanktioniert
wird, wobei im Gästesektor befindliche Zuschauer unter dem Vorbehalt 
des Beweises des Gegenteils als Anhänger des Gastclubs gelten178. Eine
identische Regelung gilt nunmehr für die FIFA179. Die Kausalhaftung bei
Hooliganismus entspricht auch gängiger Praxis der UEFA.

Nach der ganz überwiegenden Rechtslehre wird demgegenüber aus 
rechtsstaatlichen Überlegungen zu Recht davon ausgegangen, dass Ver-
einsstrafen ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) voraussetzen,
mithin das "strict liability"-Prinzip für Verbandssanktionen unzulässig ist
und einer richterlichen Prüfung nicht Stand hält180. Demgegenüber kann
die Festlegung einer Beweislastumkehr in bestimmtem Umfange als zu-
lässig erachtet werden, so dass ein Verband verlangen darf, dass die ihm
rechtmässig Unterstellten sich "entschulden" müssen, wenn sie nicht haft-
bar werden wollen181. Rechtsstaatlich tragbar wäre wohl auch eine analoge
Anknüpfung der Verantwortlichkeit der Sportclubs an die Grundsätze der 
aus Art. 55 OR (Geschäftsherrenhaftung) entwickelten Praxis einer (stren-
gen) Organisationshaftung, wobei die Zurechnung randalierender Zu-
schauer zu einem bestimmten Heim- oder Gastclub angesichts des Gesell-
schaftsphänomens Hooliganismus im konkreten Fall mitunter problema-
tisch sein könnte.

176 Art. 59 Ziff. 3 i.V.m. Art. 56 Ziff. 1 Statuten SFV.
177 Demgegenüber fehlt in Art. 14 des Wettspielreglements des SFV (ebenfalls in der seit 

3. Juni 2005 geltenden Fassung) ein Hinweis auf das "strict-liability"-Prinzip bei der
Haftung der Clubs für Verfehlungen der Zuschauer.

178 Art. 59 Ziff. 3 Statuten SFV. Damit weicht der SFV hier vom im Übrigen grundsätz-
lich anwendbaren Verschuldensprinzip ab; vgl. Art. 57 Statuten SFV.

179 FIFA-Disziplinarreglement, Art. 72bis. Auch die FIFA rückt beim Kampf gegen Hooli-
gans vom sonst anwendbaren Verschuldensprinzip ab; vgl. FIFA-Disziplinarregle-
ment, Art. 8 Abs. 1.

180 BasK-HEINI/SCHERRER, N 19a zu Art. 70 ZGB; Schiedsgericht SFV, 18.11.2002, in:
SpuRt 2003, 34 ff., 38; SCHERRER, Vereinsstrafe, 2; ZEN-RUFFINEN, 108, Rz. 318. Für
das deutsche Recht siehe HAAS/MARTENS, 106; PETRI, 209 ff.

181 SCHERRER, Vereinsstrafe, 2.
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2.6 Kooperation im Kampf gegen Hooliganismus 

Eine vorausschauende Aufgabenteilung zwischen Sportveranstaltern, mit-
hin Verbänden und Clubs mit ihren Sicherheitsdiensten, und Polizeibehör-
den ist zur Gewährleistung der Sicherheit anlässlich von Sportveranstal-
tungen unerlässlich. So verpflichten verschiedene Sicherheitsrichtlinien
die Sportclubs bzw. die Sportveranstalter zur Inverbindungsetzung mit der 
lokalen Polizei und weiteren involvierten Stellen182.

2.6.1 Sicherheit innerhalb von Sportstätten

Für die Sicherheit innerhalb einer Sportstätte ist grundsätzlich der Veran-
stalter in Zusammenarbeit mit einem privaten Sicherheitsdienst zustän-
dig183. Rechtsgrundlagen dafür sind primär das Hausrecht samt Hausord-
nung bzw. Eigentums- und Besitzesschutz und sodann die strafgesetzli-
chen Bestimmungen über Notwehr184, Notstand185 und Selbsthilfe sowie
ausserstrafgesetzliche Rechtfertigungsgründe gemäss Art. 32 StGB, also
etwa das private Festnahme- und Beschlagnahmerecht gemäss §§ 55 und
96 Abs. 2 StPO Zürich186.

Die Abgrenzung zwischen dem Sportstättenareal und dem öffentlichen
Grund ist nicht leichthin zu treffen, da gerade auch die Eingangsbereiche
samt den zur Verfügung stehenden Vorplätzen in die Sicherheitsorganisa-
tion des Veranstalters einzubeziehen sind. Um Rechtsunsicherheiten zu
vermeiden, wird man möglicherweise nicht umhin kommen, an formelle
Kriterien wie den Grundbucheintrag anzuknüpfen, oder aber es wird auf
den Perimeter abgestellt, innerhalb dessen die privaten Sicherheitsdienste,
grundsätzlich ohne polizeiliche Einsatzkräfte, für die Sicherheit vorsor-
gen187.

Ausnahmsweise bleibt die Polizei auch für Sicherheitseinsätze im pri-
vaten Stadiongelände zuständig188. Die hoheitliche Tätigkeit verbleibt oh-
nehin grundsätzlich bei der Polizei, namentlich die Identifizierung sowie

182 Vgl. z.B. Verbindliche Weisungen (Sicherheitsvorkehrungen) UEFA, Ziff. 3.1, 4.2,
5.1-5.5; Sicherheitsrichtlinien Swiss Olympic, Ziff. 3, 4.4. Siehe auch oben Ziff. 2.5.1.

183 Zur Gruppenunterteilung in der Praxis mit Hilfskräften, privaten Sicherheitsdiensten,
Fanbetreuern, Spezialdiensten und der Polizei siehe WAGNER, 180.

184 Art. 33 StGB.
185 Art. 34 StGB.
186 Oben Ziff. 2.4.3 a.E.; SCHERRER, Ausschreitungen, 216; GUNDELFINGER, 199 f.
187 Siehe zur schematischen Darstellung eines Sicherheitsdispositivs WAGNER, 181.
188 Vgl. WAGNER, 180 f.
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Körper- und Sachdurchsuchungen, soweit sie die üblichen Eingangskon-
trollen übersteigen. Ebenso kommt die Polizei zum Zug, sobald private
Ordnungsdienste die Sicherheit im Stadion nicht mehr gewährleisten kön-
nen. Bei Krawall ist die Polizei umgehend zu benachrichtigen189. Inzwi-
schen finden sich auch zivile Polizisten im Stadion zur Überwachung von
Hooligans und zur Überführung bei strafbaren Handlungen beim Verlas-
sen der Sportstätte. Bei Spielen des FC Basel ist die Polizei präventiv in
Stadien anwesend, wobei sich die Frage stellt, ob dies noch zum Schutz-
auftrag gehört und abzugelten ist190.

2.6.2 Sicherheit ausserhalb von Sportstätten

Zur Gewährleistung der Sicherheit ausserhalb eines Stadionareals sind
grundsätzlich nur Polizeiorgane gestützt auf ihre hoheitliche Kompetenz 
legitimiert191. Eine Ausnahme bildet die Verkehrsregelung nach Massgabe
von Art. 67 SSV, wobei Veranstalter nach der Praxis Verkehrskadetten
oder den Zivilschutz beauftragen192.

3. Gründe für eine spezifische Hooliganismus-
Gesetzgebung

3.1 Häufung gewalttätiger Ausschreitungen
schweizweiter Bedeutung

Was im europäischen Ausland mitunter seit längerer Zeit zu beklagen
war, ist spätestens ab dem Jahre 2000 auch in der Schweiz zu beobachten:
eine massiv zunehmende Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung anläss-
lich von Sportveranstaltungen. Vandalismus, Chaotentum und teilweise
massive Ausschreitungen mit Sach- und Personenschäden sind zu regel-
mässigen Begleiterscheinungen v.a. bei nationalen Fussball- und Eisho-
ckeyevents geworden, wobei je nach Konstellation mit einem mittleren bis 
grösseren Gefahrenrisiko zu rechnen ist. Das Ausmass des Gewaltphäno-
mens hat kantonsübergreifendes Ausmass angenommen, zumal sich Hoo-
ligans mit Vorliebe anonym und damit ausserhalb ihres Wohnorts an Aus-

189 GUNDELFINGER, 198, 200.
190 SCHERRER, Ausschreitungen, 215 f. Siehe dazu oben Ziff. 2.3.4.
191 Zur Organisationsstruktur siehe WAGNER, 179, 181.
192 GUNDELFINGER, 200; ARTER, 88 m.w.H.
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schreitungen beteiligen. Nicht nur die Kantone, auch die Sportverbände
fordern seit einiger Zeit ein Engagement des Bundes, ebenso die Sportver-
anstalter, deren immer grössere Sicherheitsbudgets193 das Gewaltproblem
nicht lösen können194.

3.2 Infiltration, Rekrutierung, Zusammenwirken
Hooligans – Rechtsextreme

Nicht aus den Augen zu verlieren ist auch der Umstand, dass rechtsextre-
mistische Gruppen und Personen punktuell versuchen, Sportanlässe für ih-
re Zwecke und Ideen zu missbrauchen. Nach wie vor werden Hooligans 
mit neonazistischer Symbolik rekrutiert, und in einigen Fällen geht die
Gewalt an Sportveranstaltungen von rechtsextremistischen Gruppen
aus195. Es ist deshalb vorzusehen, v.a. Grosssportanlässe mit ihrer anony-
misierenden Komponente nicht zur Brut extremistischer Umtriebe werden
zu lassen196.

3.3 Fehlendes Handlungsinstrumentarium von Behörden
und Sportverbänden

Wie die Praxis gezeigt hat, genügen die heutigen Mittel des Strafrechts 
bzw. der Strafverfolgung sowie die bestehenden kantonalen Polizeigesetze
kaum, um dem Gewaltphänomen nachhaltig Einhalt zu gebieten. Die
Rechtsgrundlagen für wirksame präventive (verwaltungsrechtliche) Mass-
nahmen fehlen. Ein einheitliches Vorgehen von Kantonen und Bund ge-

193 Sicherheitsbudgets von über CHF 50'000.00 pro Fussballmatch der Super League sind
keine Ausnahme, beim FC Basel ist mit Sicherheitskosten pro Heimspiel von rund
CHF 300'000.00 zu rechnen. Zum enorm hohen Sicherheitsbudget für die Fussball
EURO 2008 siehe oben Ziff. 2.3.5.

194 BOTSCHAFT, 1.1.1, 1.4; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 2; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF,
9; SCHERRER, Ausschreitungen, 217.

195 ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 8, 9; siehe dazu auch oben Ziff. 1 a.E.
196 Vgl. NZZ am Sonntag, 20. November 2005: Drahtzieher der Ausschreitungen im Zu-

sammenhang mit dem Qualifikationsspiel vom 16.11.05 für die Fussball Weltmeister-
schaft 2006 in Deutschland zwischen der Türkei und der Schweiz in Istanbul, nament-
lich am Flughafen und in den Korridoren des Stadions nach dem Match, sollen türki-
sche Rechtsextreme im Zusammenspiel mit Sicherheitskräften gewesen sein.
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gen die Gewalt im Sport ist in der heutigen Rechtsordnung nicht veran-
kert, wobei insbesondere eine Informationsstelle auf Bundesebene fehlt197.

Private Stadionverbote der Clubs können ohne zusätzliche polizeiliche
Massnahmen kaum durchgesetzt, einzelne Täter kaum identifiziert und
den Strafbehörden zugeführt werden. Ohnehin können Stadionverbote nur 
beschränkt wirksam sein, weil sich Ausschreitungen immer mehr nicht auf
die Sportarenen beschränken, sondern im Umfeld von Sportstätten statt-
finden und sich etwa in Innenstädte der Austragungsorte verlagern198.

Mangels Rechtsgrundlage existiert noch keine nationale Sammlung
und Speicherung von Daten notorisch Gewalttätiger an Sportveranstaltun-
gen. Vielmehr müssen bestehende Datensammlungen, die von der bei der 
Stadtpolizei Zürich angegliederten Schweizerischen Zentralstelle Hooliga-
nismus (SZH)199 geführt werden, nach Massgabe der kantonalen Daten-
schutzvorschriften vorzeitig gelöscht werden200. Daten über Hooligans
bzw. deren Namen und Fotos dürfen somit nach geltendem Recht nicht 
gesammelt und Sportveranstaltern sowie Polizeiorganen weitergegeben
werden. Diese Rechtslage erleichtert Hooligans, durch Kontrollen zu
schlüpfen. Die Bekämpfung des Hooliganismus ist heute noch (hauptsäch-
lich) auf das Know-how und die persönlichen Kenntnisse einzelner Szene-
Kenner bei der Polizei und bei Sportveranstaltern sowie auf die Zusam-
menarbeit dieser Stellen angewiesen. Soweit solche Kenntnisse bzw. Da-
ten201 zwischen Polizei, Clubs und deren Sicherheitsdiensten ausgetauscht
werden, geschieht dies auf höchst unsicherer Rechtsgrundlage.

3.4 Gewaltfreie Austragung von
Sportgrossveranstaltungen

Mit präventiven Massnahmen soll sichergestellt werden, dass inskünftig
die Gewalt bei Sportveranstaltungen wirksamer bekämpft werden kann.
Im Fokus steht dabei v.a. die Sicherheit an sportlichen Grossanlässen, na-
mentlich an der Fussball EURO 2008 in der Schweiz und Österreich.

197 BOTSCHAFT, 1.1.1; siehe auch oben Ziff. 2.3.5.
198 BOTSCHAFT, 1.1.1; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 2.
199 Oben Ziff. 2.3.5.
200 BOTSCHAFT, 1.3.1; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 17.
201 In der Praxis kursieren bereits heute Listen derjenigen, die mit Stadionverboten belegt

sind.
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Sportgrossveranstaltungen können nicht nur eine grosse Wertschöp-
fung auslösen202, sie verlangen auch ein immer grösseres Sicherheitsbud-
get. Die Sicherheitskosten der Fussball EURO 2008, welche allein in der 
Schweiz anfallen werden, werden stetig höher veranschlagt. Nachdem zu 
Beginn mit rund CHF 10 Mio. gerechnet worden war, sind diese Kosten
dann mit rund CHF 53 Mio. geschätzt worden203. Inzwischen wird aller-
dings bereits von Kosten für die öffentliche Hand von CHF 178 Mio. aus-
gegangen, wovon rund CHF 66 Mio. für die Sicherheit anfallen sollen204.
Zu berücksichtigen ist, dass die Fussball EURO zwar eine Veranstaltung
des europäischen Fussballverbandes UEFA ist, der alle Rechte am Turnier 
besitzt, dieses selbständig vermarktet und auch bestimmt, wie das Turnier 
organisiert wird. Die Landesverbände zeichnen indes als Ausrichter ver-
antwortlich, stellen die Infrastruktur zur Verfügung und garantieren für ei-
ne einwandfreie Durchführung205. Insbesondere trennt die UEFA die Si-
cherheitskosten ausserhalb der Stadien strikt von ihrem Budget. Der Auf-
wand für die öffentliche Sicherheit ausserhalb der Stadien während der
Fussball EURO 2008 trifft ausschliesslich den örtlichen (schweizerischen
und österreichischen) Veranstalter206. Die (hohen) Sicherheitskosten sind
somit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden einerseits und dem
Schweizerischen Fussballverband (SFV) andererseits aufzuteilen207. Dass

202 Für die Fussball EURO 2008 wird in der Schweiz mit Umsätzen von rund CHF 500
Mio. gerechnet bei einer Wertschöpfung von etwa CHF 300 Mio.; vgl. Pressecommu-
niqué des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) vom 9. November 2004,
www.football.ch.

203 NZZ Online, 20. Mai 2005; NZZ, 4. März 2005, 15; NZZ Online, 20. Mai 2005.
204 SonntagsZeitung, 2. Oktober 2005, 1. Diese Zahlen gehen aus einem Dokument der

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hervor.
205 Der UEFA-Projektleiter skizziert dies im Weiteren so: "Die UEFA EURO 2008TM Or-

ganisation wird zusammen mit den beiden Nationalverbänden SFV und ÖFB aufge-
baut. UEFA’s Aufgabe als "learning-Organisation" ist die Erfahrungen aus Portugal in
das Projekt UEFA EURO 2008TM Schweiz/Österreich miteinzubeziehen… Gemeinsa-
me Ziele der UEFA, des SFV und des ÖFB sind, zusammen mit den öffentlichen Ein-
richtungen, den Stadien und anderen Partnern eine Organisation aufzubauen…"; Pres-
secommuniqué des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) vom 9. November 
2004, www.football.ch.

206 NZZ, 4. März 2005, 15; Pressecommuniqué des Schweizerischen Fussballverbandes 
(SFV) vom 3. Oktober 2004, www.football.ch.

207 Gemäss einem internen Dokument der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) sol-
len die nunmehr geschätzten Sicherheitskosten von rund CHF 66 Mio. zu je ca. CHF
26 Mio. von Bund einerseits sowie Standortkantonen und Austragungsorten anderer-
seits, die übrigen Kosten von etwa CHF 13 Mio. sollen von den Nicht-Gastgeberkanto-
nen getragen werden. Inwieweit sich der Schweizerische Fussballverband (SFV) an
diesen Sicherheitskosten beteiligen wird, ist noch offen; SonntagsZeitung, 2. Oktober 
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dabei über den Anteil der jeweils zu tragenden Kosten gefeilscht wird,
verwundert nicht208, wobei namentlich die Möglichkeiten der Abwälzung
staatlicher Kosten für Polizeieinsätze gegen Hooligans auf Sportverbände
und private Veranstalter beschränkt sind209.

Nebst dem Schutz von Sportveranstaltungen im Allgemeinen wird im
Besonderen der Schutz individueller Rechtsgüter bei Sportanlässen, na-
mentlich Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum angestrebt. Es 
sollen die friedlichen Sportfans sowie die öffentliche Ordnung und Sicher-
heit geschützt werden210.

3.5 Rechtsvergleich Europa

3.5.1 Internationale EU-Polizeizusammenarbeit 

Die Annahme von "Schengen/Dublin" durch den Schweizer Souverän
brachte u.a. eine Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit im Be-
reich Polizei und Justiz auch zwischen der EU und der Schweiz211. Kern-
stück ist das Fahndungssystem SIS, eine Datenbank, in der u.a. polizeilich
gesuchte und mit einer Einreisesperre belegte Personen erfasst werden.
Dadurch wird der Informationsaustausch verbessert, indes aber keine spe-
zifische Grundlage für die präventive Hooliganismusbekämpfung geschaf-
fen.

2005, 1. Ein definitives Budget und die Festlegung des Bundesanteils an den Sicher-
heitskosten wird frühestens die Verabschiedung der entsprechenden Zusatzbotschaft 
durch den Bundesrat bringen.

208 Vgl. SonntagsZeitung, 2. Oktober 2005, 1; NZZ Online, 20. Mai 2005; NZZ, 4. März 
2005, 15; Pressecommuniqué des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) vom 3.
Oktober 2004, www.football.ch.

209 Dazu oben Ziff. 2.3.4.
210 BOTSCHAFT, 1.2; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 3.
211 Mit der innerstaatlichen Folge einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Polizei-

korps der Kantone und dem Grenzwachtkorps; vgl. dazu die Medienmitteilung des
Bundesrates vom 27. Oktober 2004, abrufbar unter www.ejpd.admin.ch. Zur Diskus-
sion steht derzeit auch die Einführung eines vom Bundesrat geplanten nationalen Po-
lizei-Indexes zur Vernetzung der Informationssysteme des Bundes und der Kantone.
Unabhängig davon bestehen seit Jahren Bestrebungen für eine Harmonisierung und
Verknüpfung bestehender administrativer Personenregister von Bund, Kantonen und
Gemeinden durch Einführung eines Personenidentifikators; zu den sich stellenden
heiklen datenschutzrechtlichen Fragen vgl. EDSB 2004/2005, 18 ff., sowie BAERIS-
WYL, 446 ff.
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Mit internationalen Polizeiabkommen und verschiedenen Absprachen
ist die polizeiliche Zusammenarbeit auch bei der Hooliganismusbekämp-
fung zwischen der Schweiz und ihren Nachbarn212 sowie innerhalb der EU
gezielt verbessert worden213. Im Zentrum stehen die Schaffung gemeinsa-
mer Ermittlungsgruppen, gemeinsame Observationen und Fahndungen so-
wie der Einsatz szenekundiger Verbindungsbeamter214. Bereits mit Ab-
schluss der auch von der Schweiz ratifizierten 1985er Europaratskonven-
tion215 wurde ein ständiger Ausschuss gebildet, der Empfehlungen zu
Identifikation und Behandlung von Gewalttätigen (1990), Polizeizusam-
menarbeit (1997), Ordnungsdienst (1999), Verhinderung von Rassismus,
Ausländerfeindlichkeit und Intoleranz im Sport (2000) und Kartenverkauf
(2002) erlassen hat216.

Sodann hat die EU diverse weitere, den Hooliganismus betreffende
Normen erlassen217, so die "Leitlinien zur Verhinderung von Störungen
der öffentlichen Ordnung bei Fussballspielen und zur Eindämmung dieser 
Störungen"218, die "Entschliessung des EU-Rats zur Verhinderung und
Eindämmung des Fussballrowdytums durch Erfahrungsaustausch, Sta-
dionverbote und Medienpolitik219" und wohl als Höhepunkt das "Hand-
buch mit Empfehlungen für die internationale polizeiliche Zusammenar-
beit und mit Massnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Gewalt-
tätigkeiten und Störungen im Zusammenhang mit Fussballspielen von in-
ternationaler Dimension"220 sowie den "Beschluss über die Sicherheit bei
Fussballspielen von internationaler Bedeutung"221.

Gemäss dem zwischen der Schweiz und Österreich am 28. September
2005 abgeschlossenen Sicherheits-Rahmenkonzept für die Fussball EURO
2008 soll nach dem Prinzip "Dialog-Deeskalation-Durchgreifen" mit 
transparenten und verhältnismässigen Massnahmen konsequent gegen
Störer vorgegangen werden. Beim Staatsschutz wird eine Zusammenarbeit 
bei der Informationsbeschaffung institutionalisiert werden222.

212 Dazu ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 13 f.
213 Zum Ganzen ausführlich BREUCKER, Gewaltprävention.
214 BOTSCHAFT, 1.5; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 13 ff.
215 Oben Ziff. 2.1.2.
216 GUNDELFINGER, 202.
217 Siehe auch GUNDELFINGER, 201 f.
218 ABl. C 131, 3. Mai 1996.
219 ABl. C 193, 24. Juni 1997.
220 ABl. C 22, 24. Januar 2002.
221 ABl. L 121, 8. Mai 2002.
222 NZZ, 29. September 2005, 14.
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3.5.2 Länderspezifische Hooliganismus-Gesetzgebung

In einzelnen europäischen Ländern wie England oder Deutschland223

werden präventive Massnahmen wie Rayonverbot (Stadionverbot), Mel-
depflicht, Ausreisebeschränkung oder Passentzug bei Auslandspielen,
aber auch die Beschlagnahme von Gewaltpropaganda, seit geraumer Zeit 
auf unterschiedlichster Rechtsgrundlage angewendet. Derzeit sind in der 
EU etwa 8000 nationale Stadionverbote in Kraft, die von Behörden oder
(privaten) Clubs und Verbänden verhängt und verwaltet werden. Diese
Vorkehrungen bildeten Anregung für neue schweizerische Rechtsgrundla-
gen zur Bekämpfung der Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen224.

4. Laufende legislatorische Schritte (de lege
ferenda)

4.1 Gesetzgeberische Stossrichtung und
Effektivitätsfrage

Anfänglich wurde die gesetzgeberische Bekämpfung des Hooliganismus 
als Teilaspekt eines Gesamtpaketes zur Stärkung des Staatsschutzes, d.h.
zusammen mit dem Kampf gegen gewalttätigen rechten und linken Extre-
mismus, Terrorismus, verbotenen Nachrichtendienst, Rassismus und Ge-
waltpropaganda verstanden. Dabei sollten primär verwaltungs- und poli-
zeirechtliche Präventivmassnahmen greifen, daneben aber auch (sekun-
där) ergänzende repressive Strafbestimmungen eingeführt werden225.

Schliesslich konzentrierte sich der Bundesrat, namentlich um die recht-
zeitige Einführung griffiger Massnahmen für die Fussball EURO 2008
nicht zu gefährden, auf die Bekämpfung der Gewalt anlässlich von Sport-
veranstaltungen, ergänzt durch den Kampf gegen Gewaltpropaganda, der 
(allerdings weit) über den Bereich des Hooliganismus und damit des 
Sports hinaus reicht. Im jüngsten Gesetzespaket226 sind einstweilen aus-
schliesslich präventive Verwaltungsmassnahmen vorgesehen, welche Lü-
cken bei der Gewaltprävention schliessen sollen227.

223 Dazu BREUCKER, Sicherheit, 133 ff.
224 Vgl. BOTSCHAFT, 1.5.
225 Zusammenfassend ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, Übersicht 4 ff.
226 Dazu unten Ziff. 4.2.3 und Ziff. 5.
227 Zusammenfassend BOTSCHAFT, Übersicht 1.1.
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Die Wirksamkeit staatsschützerischer Massnahmen gegen extremisti-
sche Tendenzen oder politische und gesellschaftliche Konflikte wie Hooli-
ganismus ist mitunter umstritten228. Es dürfte aber – auch mit Blick auf
ausländische Erfahrungen bei der Bekämpfung des Gewaltphänomens im
Sport – ausser Frage stehen, dass die politische Auseinandersetzung und
die Förderung demokratischen Bewusstseins allein nicht ausreichen.
Wichtig erscheint vielmehr ein "Massnahmenmix". Gemäss einer umfang-
reichen deutschen Studie229 lassen sowohl eine wirksame Repression und
Kontrolle einerseits230 wie auch die Umsetzung von Fanarbeit (sozialprä-
ventive Ansätze) andererseits231 positive Ergebnisse im Sinne einer län-
gerfristigen Verringerung des Hooligan-Problems erwarten, weshalb eine
Polarisierung zwischen verschiedenen Präventionskonzepten zu vermei-
den sei und darüber hinaus weitergehende Ansätze zu verfolgen seien232.
Nebst dem "disziplinarischen" Aspekt dürfen die Bedeutung der Fanbe-
treuung, der verantwortliche Einbezug von Sportverbänden und Clubs so-
wie die gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht vergessen werden233.
Das ist in der Praxis an sich unbestritten, und die entsprechenden Erkennt-
nisse fliessen denn auch bereits in die Sicherheitskonzepte ein234.

In jedem Falle sollen bei der Bekämpfung des Gewaltphänomens im
Sport der Grundrechtsschutz und die helvetischen Ideale einer freiheitli-
chen Staatsordnung nicht aus den Augen verloren werden. Gerade Hooli-
gans stellen in diesem Sinne eine eigentliche Herausforderung für eine
weitsichtige Gesetzgebung im demokratischen Rechtsstaat dar.

228 Vgl. ERGEBNISSE ENTWURF, 8.
229 Bundesministerium des Innern (BMI), Hooliganismus in Deutschland: Ursachen, Ent-

wicklung, Prävention und Intervention, September 2001.
230 Genannt werden z.B. Begleitung des harten Kerns durch szenekundige Polizisten,

Kommunikationskoordination, Hooligan-Datei, niedrige Einschreiteschwelle, konse-
quente Verfolgung, Meldeauflagen, Reiseverbote, Geld- und Haftstrafen sowie (natio-
nale) Stadionverbote, Fantrennung in und um Stadien, EDV-gesteuerte Sitzplatzver-
gabe, Videobeobachtung.

231 Genannt werden z.B. Einzelfallhilfen, gruppenpädagogische Massnahmen, allgemeine
Beziehungs- und Freizeitangebote.

232 Genannt werden etwa die Vernetzung im Rahmen der kommunalen Kriminal-
prävention, die Einbindung der Sportverbände und Medien, die frühe Gewaltpräven-
tion in Familie, Kindergarten und Schule. Dabei soll einerseits der sportspezifische
Hintergrund des Hooliganismus nicht negiert werden und sollen andererseits die
Erkenntnisse der Aggressionsforschung und Kriminologie auf das Gewaltphänomen
angewendet werden.

233 Vgl. dazu auch die Stellungnahmen im Vernehmlassungsverfahren; ERGEBNIS VOR-
ENTWURF, 8; ERGEBNIS ENTWURF, 8.

234 Vgl. WAGNER, 180; Sicherheitsrichtlinien Swiss Olympic, Ziff. 4.
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4.2 Gesetzgebungsvorhaben im Bereich innere Sicherheit 

4.2.1 Schritt 1: BWIS

Startpunkt der Revision der Rechtsgrundlagen im Staatsschutz bildet das
BWIS, welches per 1. Juli 1998 bzw. 1. Januar 1999 in Kraft gesetzt wor-
den ist. Das BWIS in der noch heute geltenden Fassung sieht rein vorbeu-
gende Massnahmen zur frühzeitigen Erkennung von Gefährdungen durch
Terrorismus, verbotenen Nachrichtendienst und gewalttätigen Extremis-
mus vor. Dazu gehört namentlich auch die Bearbeitung von Informationen
über die innere und äussere Sicherheit235, wobei generell an der primären
kantonalen Kompetenz für die innere Sicherheit festgehalten worden
ist236.

4.2.2 Schritt 2: "BWIS I"

Als zweiter Schritt war "BWIS I", die Einführung eines Rechtssetzungs-
vorhabens mit dem Titel "Bundesgesetz über Massnahmen gegen Rassis-
mus, Hooliganismus und Gewaltpropaganda" vorgesehen. Der Vorent-
wurf für ein solches Gesetz datiert vom 12. März 2003237.

"BWIS I" beinhaltete präventive Massnahmen gegen Gewaltpropagan-
da238 und die bundesrechtliche Hooligan-Datenbank239. Ergänzt werden
sollten die Massnahmen durch die Einführung neuer repressiver Strafnor-
men, das Verbot rassistischer Embleme240, den Tatbestand rassendiskrimi-
nierender Vereinigungen241, und schliesslich sollte die Kommunikations-
überwachung durch Ergänzung der Liste der Straftatbestände im BÜPF242

verstärkt werden243.
Im Rahmen der Vernehmlassung zu "BWIS I"244 waren die Reaktionen

recht kontrovers. Als Folge der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfah-

235 Art. 2 Abs. 4 lit. b und Art. 10 ff. BWIS.
236 Art. 4 ff. BWIS.
237 Siehe dazu ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF.
238 Vorentwurf Art. 13bis BWIS.
239 Vorentwurf Art. 16bis BWIS.
240 Vorentwurf Art. 261ter StGB.
241 Vorentwurf Art. 261quater StGB.
242 Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6.

Oktober 2000 (SR 780.1).
243 Vorentwurf Art. 3 Abs. 2 und 3 BÜPF.
244 Dazu ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF.
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rens, von denen der Bundesrat am 22. Dezember 2004 Kenntnis nahm245,
und der Veränderung im Departement des Innern, wurde die Vorlage in
einzelne zeitlich nacheinander vorgesehene Gesetzgebungspakete aufge-
teilt. Das primär Umzusetzende (nachfolgend "BWIS Ia") ist thematisch
durch Verzicht auf den Rassismusteil gestrafft, andererseits aber inhaltlich
mit weiteren präventiven Mitteln gegen Hooligans ausgeweitet worden:
Die nationale Hooligan-Datenbank soll mit zusätzlichen bundesrechtlich
normierten Präventivmassnahmen gegen Gewalt im Zusammenhang mit 
Sportveranstaltungen ergänzt werden.

4.2.3 Schritt 3: "BWIS Ia"

Mit der jüngsten Anpassung der gesetzgeberischen Umsetzung staats-
schützerischer Vorkehrungen wurden die neuen Regelungsbereiche im
BWIS einerseits auf die Bekämpfung von Hooliganismus und andererseits 
auf die Eindämmung von Gewaltpropaganda beschränkt. Damit ist die an-
stehende Revision der Staatsschutzgesetzgebung ("BWIS Ia") v.a. den
zeitlichen Gegebenheiten untergeordnet worden, die von der Fussball
EURO 2008 als Taktgeber der Prioritäten im Staatsschutzrecht ausge-
hen246.

Der ausgearbeitete Gesetzesentwurf mit dem Arbeitstitel "Bundesge-
setz über Massnahmen gegen Gewaltpropaganda und Gewalt anlässlich
von Sportveranstaltungen" datiert vom 1. März 2005247. Die Vernehmlas-
sungsfrist lief am 24. Juni 2005 ab, wobei diese Vernehmlassung auf die
neuen ergänzenden Präventivmassnahmen gegen Hooligans248 beschränkt
war249. Bezüglich der nationalen Hooligan-Datenbank und dem Gewalt-
propagandaartikel wurden die Vernehmlassungen nicht mehr (erneut)
durchgeführt250, wenngleich die Gesetzesvorschläge im Vorentwurf vom
12. Februar 2003251 und im Entwurf vom 1. März 2005252 nicht deckungs-
gleich sind. Seit Juli 2005 liegen (auch) die Ergebnisse des Vernehmlas-

245 Siehe ERGEBNISSE VORENTWURF.
246 Siehe oben Ziff. 2.1.5.
247 Siehe dazu ERLÄUTERUNGEN ENTWURF.
248 Vgl. Art. 24b ff. BWIS.
249 Siehe ERGEBNISSE ENTWURF.
250 ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 2.
251 Vorentwurf Art. 13bis BWIS (Gewaltpropaganda) und Vorentwurf Art. 16bis BWIS

(Hooligan-Datenbank).
252 Entwurf Art. 24a BWIS (Hooligan-Datenbank).
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sungsverfahrens zu den ergänzenden Präventivmassnahmen gegen Hooli-
gans253 vor254.

Die beiden Vernehmlassungen und die öffentliche Diskussion haben
zu einigen Anpassungen der ursprünglichen Rechtssetzungsvorhaben ge-
führt. Namentlich wurde der Gewaltpropagandaartikel um den Bereich
des Rassismus reduziert und ist das Schutzobjekt (Menschen und Sachen)
vom umstrittenen unklaren Begriff der Schädigung "am Vermögen und an
anderen Rechten" befreit worden255. Die nationale Datenbank beschränkt
sich neu auf Gewalttätige anlässlich von Sportveranstaltungen, womit 
nach dem aktuellen Gesetzesentwurf etwa Demonstranten an Publikums-
veranstaltungen nicht (mehr) in der Hooligan-Datenbank registriert wer-
den dürfen256.

Der aktuelle Entwurf zur Änderung des BWIS (Massnahmen gegen
Gewaltpropaganda und gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltun-
gen) und die Botschaft dazu sind am 17. August 2005 vom Bundesrat ver-
abschiedet worden257. Die Gesetzesvorlage ("BWIS Ia") ist im Anhang zu
diesem Beitrag abgedruckt258.

4.2.4 Weitere geplante Schritte: "BWIS Ib" und "BWIS II"

Im Rahmen der ursprünglich geplanten Revisionsschritte der Staatsschutz-
gesetzgebung259 werden nach dem heutigen Kenntnisstand zwei weitere
Gesetzespakete zu diskutieren sein: "BWIS Ib" mit dem mutmasslichen
Titel "Bundesgesetz über Massnahmen gegen Rassismus" sowie "BWIS
II" mit dem möglichen Titel "Bundesgesetz über Massnahmen gegen Ex-
tremismus und Terrorismus". Beide Gesetzespakete werden, soweit er-
sichtlich, wohl keine fundamental neuen Auswirkungen auf die Bekämp-
fung des Hooliganismus zeitigen.

253 Entwurf Art. 24b ff. BWIS.
254 Siehe ERGEBNISSE ENTWURF.
255 Entwurf Art. 13a BWIS (gegenüber Vorentwurf Art. 13bis BWIS).
256 Entwurf Art. 24a BWIS (gegenüber Vorentwurf Art. 16bis BWIS).
257 Siehe BOTSCHAFT.
258 Inzwischen hat die Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates bean-

tragt, auf den Gesetzesentwurf des Bundesrates einzutreten; Medienmitteilung Parla-
mentsdienste vom 21. Oktober 2005, www.parlament.ch.

259 Siehe etwa ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 6.
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5. Neue Massnahmen der präventiven
Hooliganismus-Bekämpfung260

5.1 Gemeinsame Zielrichtung und Merkmale der
Präventivmassnahmen

Zur präventiven Bekämpfung des Hooliganismus sollen noch vor der 
Fussball EURO 2008 in der Schweiz und Österreich neue, bundesrechtlich
verankerte verwaltungsrechtliche Massnahmen in Kraft treten. Folgende
Zielsetzungen werden damit verfolgt261:
- Unterstützung der Kantone im Kampf gegen Hooliganismus 
- Ergänzung des Sicherheitsdispositivs für die Fussball EURO 2008
- Schliessung von Lücken im präventiven Kampf gegen Gewalt 

schlechthin
- Erfüllung der Anforderungen der einschlägigen Europaratskonventi-

on262.
Als unerlässlich für den Kampf gegen Hooligans gilt die Einführung

einer Bundes-Hooligan-Datenbank. Die zentrale Erfassung notorisch ge-
walttätiger Personen bei Sportanlässen erlaubt eine gesamtschweizerische
Sicht und ermöglicht auch die internationale Zusammenarbeit. Dadurch
sollen personelle und organisatorische Zusammenhänge in der Hooligan-
Szene schnell erkannt und den involvierten Stellen Informationen ver-
schafft werden. Das konsequente Herausholen Gewalttätiger an Sportver-
anstaltungen aus der Anonymität gilt als wirksamstes Mittel gegen den na-
tional und international tätigen Hooliganismus, zumal die zunehmend
auch international agierenden Gewalttäter nicht durchwegs bekannt sind,
ohne zentrale Datensammlung kein regelmässiger Informationsaustausch
möglich ist und private Stadionverbote nicht ausreichend bekannt wer-
den263.

Die zentrale Speicherung der Daten von Hooligans soll mit konkreten
Eingriffsmitteln kombiniert werden. Nebst der generellen Bekämpfung
von Gewalt verbreitender Ideologien durch Sicherstellung, Beschlagnah-

260 Siehe dazu den Gesetzesentwurf im Anhang des vorliegenden Beitrages.
261 BOTSCHAFT, Übersicht.
262 Europäisches Übereinkommen über Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen von Zu-

schauern bei Sportanlässen, insbesondere bei Fussballspielen vom 19. August 1985
(SR 0.415.3).

263 BOTSCHAFT, Übersicht 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, Übersicht 9,
24.
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mung und Einziehung von zu Gewalt aufrufendem Propagandamaterial –
einem augenscheinlich nicht Hooliganismus-spezifischen Anliegen – soll
die Teilnahme von bekannten Hooligans an Sportveranstaltungen im In-
und Ausland (Gewalttourismus) nach dem Vorbild ausländischer Rege-
lungen durch weitere verwaltungsrechtliche Massnahmen mit individual-
präventivem Ansatz verhindert werden. Diese Massnahmen – Rayonver-
bot (Stadionverbot), Ausreisebeschränkung (zusammen mit der Einreise-
sperre), Meldeauflage und Polizeigewahrsam – sollen im Einzelfall in ih-
rer Eingriffsintensität individuell bemessen werden können. Einschnei-
dendere Massnahmen wie eine Meldeauflage sollen nach dem Verhältnis-
mässigkeitsprinzip nach einem kaskadenartigen Konzept erst ergriffen
werden, wenn mildere Massnahmen wie ein Rayonverbot oder eine Aus-
reisebeschränkung missachtet worden sind, wobei als schärfste und letzte
Massnahme der vorsorgliche Gewahrsam renitenter Gewalttätiger vorge-
sehen ist264.

Der sachliche und örtliche Bezug einer Gewalttätigkeit zu einer kon-
kreten Sportveranstaltung soll durch die zeitliche und thematische Nähe
zum Ereignis hergestellt werden, wobei den Beurteilungen der Fanverant-
wortlichen der Sportclubs und der lokalen Polizeibehörden bezüglich Aus-
schreitungen und Identifizierung der Beteiligten eine Schlüsselrolle zu-
kommen wird265. Diese Stellen kennen die Militanten und sind bei risiko-
reichen Partien vor Ort präsent. Somit soll die Verantwortung für die Er-
fassung von Hooligans, und damit dieser Teilbereich staatsschützerischer 
Aktivität, teilweise Privaten (in Zusammenarbeit mit Amtspersonen) über-
tragen werden. Diese Teilabtretung staatlichen Gewaltmonopols wird von
den Gesetzespromotoren als unproblematisch angesehen, weil die Zuord-
nung von Gewaltakten zu einem bestimmten Sportanlass in der Praxis bis-
lang keine Probleme bereitet habe266.

Die Formulierung "anlässlich von Sportveranstaltungen"267 macht 
deutlich, dass sich die neuen Massnahmen auch gegen Personen richten,
die vor oder nach Sportanlässen gewalttätig sind, mithin auch bei Aus-
schreitungen zum Tragen kommen, die nicht im unmittelbaren Umfeld
von Stadien stattfinden. Dadurch soll verhindert werden, dass die neue

264 BOTSCHAFT, Übersicht 2.1; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 5.
265 BOTSCHAFT, 2.1.
266 So BOTSCHAFT, 2.1; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 6.
267 Art. 2 Abs. 4, 24a Abs. 1, 24b Abs. 1, 24c Abs. 1 lit. b, 24d Abs. 1 lit. b, 24e Abs. 1 lit.

a BWIS.
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Regelung eine (weitere) Verlagerung des Gewaltphänomens in die Innen-
städte oder an andere publikumswirksamen Orte bewirkt268.

Regelungsort der neuen verwaltungsrechtlichen Präventivmassnahmen
gegen Hooliganismus ist das BWIS, das für die bundesrechtlichen Präven-
tivmassnahmen im Bereich der inneren Sicherheit konzipiert ist269. Ent-
sprechend soll der Aufgabenartikel des BWIS um den Bereich "Gewalt 
anlässlich von Sportveranstaltungen" erweitert werden270. Diverse ge-
wichtige (materielle) Regelungsbereiche sollen allerdings erst auf Verord-
nungsstufe näher normiert werden271.

Mit Ausnahme der Ausreisebeschränkung, die vom Bundesamt für Po-
lizei (BAP) verfügt werden soll272, sind angesichts der bundesstaatlichen
Kompetenzordnung für Präventivmassnahmen der inneren Sicherheit kan-
tonale Polizeibehörden als verfügende Stellen vorgesehen273. Die zentrale
Hooligan-Datenbank wird vom BAP betrieben werden274.

Für alle neuen Massnahmen nach Art. 24b-24e BWIS ist die An-
drohung der Strafsanktion gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle
vorgesehen275.

Den von Massnahmen Betroffenen werden die ordentlichen kantonalen
Rechtsmittel oder jene des Bundes offen stehen, womit einerseits das 
rechtliche Gehör gewahrt wird und andererseits Rechtmässigkeit und An-
gemessenheit einer Massnahme im konkreten Einzelfall überprüft werden
können276.

5.2 Verfassungskonformität und Grundrechtsschutz

Die Rechtsgrundlage für bundesrechtliche Präventivmassnahmen gegen
Hooligans ist nicht ohne Weiteres global zu bejahen, da die Wahrung der
inneren Sicherheit primär eine kantonale Aufgabe ist277.

Bejaht wird die Bundeskompetenz für den Gewaltpropagandaartikel
und die nationale Hooligan-Datenbank: Art. 13a BWIS knüpfe an Zweck

268 ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 6. Siehe auch oben Ziff. 1.
269 Vgl. ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 19.
270 Art. 2 Abs. 1 und Abs. 4 lit. e und f BWIS.
271 BOTSCHAFT, 1.6, 2.2.
272 Art. 24c Abs. 5 BWIS.
273 Art. 24h Abs. 1 BWIS; BOTSCHAFT, 2.1, 3; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 19.
274 Art. 24a Abs. 1 BWIS.
275 Art. 24h Abs. 2 BWIS; BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24h.
276 Vgl. Art. 24h Abs. 3 BWIS; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 5 f.; BOTSCHAFT, 2.1.
277 Zum Ganzen oben Ziff. 2.1, 2.1.5.
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und Aufgabe des geltenden BWIS an und sei somit in der inhärenten Zu-
ständigkeit des Bundes zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit 
begründet, wogegen Art. 24a BWIS ausreichend in Art. 57 Abs. 2 BV ver-
ankert sei, weil die unverzichtbare zentrale, nach einheitlichen Kriterien
erfolgende Erfassung der Daten spezifische Bundesinteressen oder koordi-
nationsbedürftige schweizerische Interessen betreffe278.

Als unsicher wird die Verfassungsgrundlage für die Regelung von Ra-
yonverboten, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam erachtet: Zwar seien
der Ruf der Schweiz wegen Gewaltexzessen an medienwirksamen Sport-
events gefährdet und sei ein Handlungs- und Koordinationsbedarf nicht 
von der Hand zu weisen. Jedoch könne dem auch durch interkantonale
Kooperation Rechnung getragen werden, was indes bei internationalen
Veranstaltungen, namentlich bei der Fussball EURO 2008 nicht ausrei-
chen dürfte. Gegebenenfalls seien auch völkerrechtliche Schutzpflichten
durch den Bund wahrzunehmen279.

Mit einer vertretbaren und m.E. sachgerechten Kompromisslösung sol-
len Art. 24b, 24d und 24e BWIS über die Fussball EURO 2008 hinaus 
einstweilen bis 31. Dezember 2008 befristet eingeführt werden. Damit
können Erfahrungen gesammelt und gegebenenfalls weitere Verfassungs-
grundlagen geschaffen werden280.

Jede Einschränkung von Grundrechten eines Hooligans bedarf der ge-
setzlichen Grundlage, sie muss durch ein öffentliches Interesse oder den
Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sowie verhältnismässig
sein und darf den Kerngehalt der Grundrechte nicht verletzen281.

Die vorgesehenen Präventivmassnahmen sollen Teil des BWIS werden
und erfüllen damit die Anforderungen an ein Gesetz im formellen Sinn.
Öffentliche Interessen sind der Schutz der Polizeigüter Leib, Leben und
Eigentum, die öffentliche Sicherheit im In- und Ausland sowie die Ver-
hinderung rufschädigenden Verhaltens im Ausland. Die Verhältnismässig-
keit wird dadurch sichergestellt, dass stets das bezüglich Eingriffsintensi-
tät, Ort und Zeit mildeste Mittel zu ergreifen ist, mit dem der Massnah-
menzweck (das öffentliche Interesse) sichergestellt werden kann282.

278 So BOTSCHAFT, 5.1.
279 BOTSCHAFT, 5.1. Zu den Verfassungsgrundlagen oben Ziff. 2.1.1, 2.1.5.
280 Anders als der Bundesrat sprach sich inzwischen die Mehrheit der Kommission für

Rechtsfragen des Nationalrates gegen die vorgesehene Befristung aus, da die Rechts-
setzungskompetenz des Bundes auf diesem Gebiet gegeben sei; Medienmitteilung Par-
lamentsdienste vom 21. Oktober 2005, www.parlament.ch.

281 Art. 36 Abs. 1-4 BV.
282 BOTSCHAFT, 5.2.
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5.3 Gewaltpropaganda: Art. 13a BWIS

5.3.1 Ausgangslage und Zielsetzung

Bis im Jahre 1998 konnten sowohl rechtsextreme Materialien wie auch
Propagandamaterialien aus dem In- und Ausland mit gewaltorientierten
Inhalten sichergestellt und vernichtet werden283. Mit der Aufhebung des
sog. Propagandabeschlusses284 aus der Zeit des "Kalten Krieges" per 1.
Juli 1998 und dem Inkrafttreten des BWIS fehlte eine entsprechende ver-
waltungsrechtliche Rechtsgrundlage. Seither wird ein Ansteigen der Im-
porte von zu Gewalt aufrufendem Material sowie die systematische Nut-
zung der neuen Informationstechnologien, v.a. des Internets, durch extre-
mistische Gruppierungen beobachtet285.

Nach der heutigen Rechtslage kann zu Gewalt aufrufendes Propagan-
damaterial etwa bei der Einfuhr in die Schweiz, selbst bei rassendiskrimi-
nierenden Inhalten, nicht beschlagnahmt werden, wenn es sich nur um
Einzelstücke handelt, weil hier der Grundtatverdacht einer auf die Öffent-
lichkeit abzielenden Propaganda i.S.v. Art. 261bis StGB (Rassendiskrimi-
nierungsartikel) fehlt286.

Mit dem neuen Gewaltpropagandaartikel soll (erneut) Propagandama-
terial ohne strafbares Verhalten und ungeachtet der Menge präventiv auf
verwaltungsrechtlichem Weg sichergestellt, beschlagnahmt und eingezo-
gen werden können287. Er soll den Straftatbestand von Art. 259 StGB (öf-
fentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit) ergänzen,
der nur die direkte Aufforderung z.B. in einer Publikumssendung oder 
über ein Buch abdeckt, nicht jedoch die mit Art. 13a BWIS erfasste indi-
rekte Aufforderung, z.B. via Einfuhr einzelner Bücher, die sich zu Propa-
gandaaktionen eignen288.

283 ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 11.
284 Bundesratsbeschluss vom 29. Dezember 1948 betreffend staatsgefährliches Propagan-

damaterial (AS 1948 1282).
285 BOTSCHAFT, 1.1.2; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 11.
286 BasK-SCHLEIMINGER, N 6, 21 ff. zu Art. 261bis StGB; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF,

16 f.
287 Art. 13a BWIS; BOTSCHAFT, 1.3.1.
288 ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 27; BOTSCHAFT, 1.2.1.
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5.3.2 Kerngehalt der Massnahme

Der Gewaltpropagandaartikel richtet sich gegen Material mit zu Gewalt 
gegen Menschen und Sachen aufrufendem Inhalt schlechthin289. Er reicht
somit weit über die Gewalt bei Sportveranstaltungen hinaus und erfasst 
Gewaltpropaganda aus rassistischen und politischen, seien sie links- oder 
rechtsextremistisch motiviert290, wie auch aus anderen, z.B. anarchischen
und antiimperialistischen Gründen oder solchen der Antiglobalisierung291.
Gesinnungen sollen damit keinesfalls kriminalisiert werden292, wobei un-
verkennbar ist, dass hier Abgrenzungsschwierigkeiten und gegebenenfalls 
nicht klar eingegrenzte Kompetenzen der Staatsschutzbehörden latent zu 
Tage treten könnten293. Die gesetzliche Neuerung bezieht sich jedenfalls
nicht primär auf den Hooliganismus als Gewaltphänomen im Sport. Damit 
sticht sie mit ihrer Zielrichtung gegenüber den anderen Präventivmassnah-
men294 der "BWIS Ia"-Vorlage heraus, die sogar als eigentliche "Lex
Fussball EURO 2008" bezeichnet werden können.

5.3.3 Voraussetzungen des Erlasses der Massnahme

Voraussetzung für den Massnahmenerlass ist, dass "Material" Propagan-
dazwecken dienen kann und konkret und ernsthaft zur Gewalttätigkeit ge-
gen Menschen oder Sachen aufruft295. Unklar ist, was unter Gewalt gegen
"Sachen" i.S.v. Art. 13a Abs. 1 BWIS zu verstehen ist, nachdem die Bot-
schaft hierunter offenbar Sach- und Vermögensbeschädigungen subsumie-
ren will296. Eine Schwierigkeit wird sicherlich darin liegen, in der Praxis
tatsächliche Gewaltpropaganda von (aggressiven) politischen Aussagen

289 Art. 13a Abs. 1 BWIS.
290 Demgegenüber sind die Gewaltexzesse des Hooliganismus grundsätzlich weder

"rechts" noch "links".
291 BOTSCHAFT, 1.3.1; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 10.
292 So BOTSCHAFT, 1.2.1.
293 Siehe dazu die Stellungnahmen im Vernehmlassungsverfahren; ERGEBNISSE VORENT-

WURF, 13.
294 Art. 24a ff. BWIS.
295 Art. 13a Abs. 1 BWIS.
296 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 13a. Möglicherweise bezieht sich die Botschaft hier noch auf die

fallen gelassene Formulierung gemäss Vorentwurf Art. 13bis BWIS: "… zur Gewalt
gegen Personen oder Gruppen von Personen oder zu deren Schädigung am Vermögen
oder an anderen Rechten aufruft." (siehe ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 27). Zum
Gewaltbegriff unten Ziff. 6.1.
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oder einer (gegebenenfalls apolitischen) polemischen Sprache abzugren-
zen.

Mit dem Begriff "Material" sollen Umgehungsmöglichkeiten weitge-
hend ausgeschlossen werden, worunter etwa jegliche Art Schriften, Ton-
aufnahmen, Bilder, Abbildungen, andere Gegenstände oder Darstellungen
zu verstehen sind297.

Unter "Propaganda" ist in Anlehnung an Art. 275bis StGB ein "Kom-
munikationsverhalten"298 zu verstehen299, die Einwirkung auf eine unbe-
stimmte Zahl, mithin auf eine oder mehrere Personen mit dem Ziel, diese
gegen Andere einzunehmen, wobei die Absicht, durch sie zu werben, mit-
hin auf Menschen einzuwirken, erforderlich ist300.

Denkbare Hooliganismus-Gewaltpropaganda kann etwa in Emblemen,
Fahnen, Zeitungen, Flugblättern, Zeichengebungen, Schlachtrufen oder 
auf Websites vorkommen.

Die Regelung nach Art. 13a BWIS tangiert primär die Meinungsäusse-
rungs- und Informationsfreiheit. Sie ergeht zum Schutz der Rechtsgüter 
Anderer und der öffentlichen Sicherheit, indem verhindert werden soll,
dass unter dem Deckmantel von Art. 16 BV gegen Menschen oder deren
Eigentum gehetzt wird301. Gleichwohl ist wegen der nicht gänzlich auszu-
schliessenden politischen Komponente und der dem Sport immanenten
Emotionalität im Einzelfall besonders auf das Verhältnismässigkeitsprin-
zip zu achten und auf das Verbot, anders Denkende und politisch Enga-
gierte zu diskriminieren.

5.3.4 Zuständigkeit und Verfahren

Bisher konnte eine Sicherungseinziehung gemäss Art. 58 StGB nur durch
richterliche Anordnung im Rahmen eines Strafverfahrens erfolgen, womit 
die gesamte Beweislast beim Staat lag302. Neu werden nicht Richter, son-
dern Polizei- und Zollbehörden (inkl. Grenzwachtkorps), mithin die kan-
tonale und Bundesverwaltung, präventiv Material sicherstellen können,

297 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 13a; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 26.
298 Halten von Vorträgen, Verteilen und Ausleihen von Schriften, Ausstellen von Bildern,

Tragen von Abzeichen oder auch averbale Kommunikation (z.B. Hitlergruss).
299 BGE 68 IV 147 ff.
300 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 13a; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 26.
301 BOTSCHAFT, Ziff. 5.2.1.
302 Zur (unterschiedlichen) Rechtslage bei Gewaltpropaganda in europäischen Ländern

(Stand 1997) ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 12 f.
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wobei sie das Material dem Bundesamt für Polizei (BAP) übermitteln303.
Das BAP entscheidet über Beschlagnahme und Einziehung und erlässt ge-
mäss den Anforderungen des VwVG304 eine entsprechende Verfügung,
die der Beschwerde nach den Bestimmungen der Bundesrechtspflege un-
terliegt305. Bei Verdacht strafbarer Handlungen hat die sicherstellende Be-
hörde das Material der zuständigen Strafbehörde zu übermitteln306.

Wird Gewaltpropagandamaterial über das Internet verbreitet, so kann
das BAP im Falle der rechtlichen Belangbarkeit in der Schweiz307 die Lö-
schung der betreffenden Website verfügen. Existiert keine rechtliche Be-
langbarkeit in der Schweiz308, so besteht immerhin die Möglichkeit einer 
Sperrempfehlung bezüglich des inkriminierten Internetinhalts an die in-
ländischen Accessprovider309. Bei inländischen Websites erfolgt gegebe-
nenfalls eine Anzeige an den Strafrichter.

Nicht klar geregelt ist, mit welchen prozessualen Mitteln eine Sicher-
stellung erfolgen kann. Es dürfte aber unbestritten sein, dass Hausdurch-
suchungen nach dem neuen Art. 13a BWIS nicht angeordnet werden dür-
fen, mithin eine gezielte Nachforschung nach Gewaltpropagandamaterial
von der neuen Regelung nicht gedeckt ist310.

5.4 Nationale Hooligan-Datenbank: Art. 24a BWIS

5.4.1 Zielsetzung und Kerngehalt der Massnahme

Die rechtliche Grundlage für die Betreibung einer Hooligan-Datenbank
fehlt derzeit. Neu soll eine solche geschaffen und dadurch die bisherige
kantonsübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Zentralstelle Hoo-
liganismus (SZH) gestärkt werden311.

303 Art. 13a Abs. 2 und 3 BWIS. Die fehlende Anordnung durch eine richterliche Instanz 
ist verschiedentlich kritisiert worden; ERGEBNISSE VORENTWURF, 14.

304 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (SR 172.021).
305 Art. 13a Abs. 2 BWIS; BOTSCHAFT, 1.3.1, 2.2/Art. 13a. Letztinstanzlich ist (trotz Art.

100 Abs. 1 lit. a OG) das Bundesgericht (nicht der Bundesrat) zuständig; BGE 125 II
420. Ab 1. Januar 2007 wird das Bundesverwaltungsgericht zuständig sein.

306 Art. 13a Abs. 4 BWIS.
307 Der Serverstandort bzw. der Sitz des Hosting- oder Contentprovider ist in der Schweiz.
308 Die Gewaltpropaganda befindet sich nicht auf einem schweizerischen Server.
309 Art. 13a Abs. 5 lit. a und b BWIS; BOTSCHAFT, 2.2/Art. 13a.
310 ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 28; Art. 14 Abs. 3 BWIS e contrario.
311 ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 34.
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Art. 24a BWIS sieht keine Registrierung friedlicher Sportfans vor.
Ebenso wenig werden in der geplanten Hooligan-Datenbank Daten von
Personen aufgenommen, die an gewalttätigen Demonstrationen teilneh-
men oder an (nicht sportbezogenen) Publikumsveranstaltungen Ausschrei-
tungen begehen312. Die Hooligan-Datenbank wird vom BAP getrennt vom
Staatsschutz-Informationssystem ISIS geführt313.

Die Hooligan-Datenbank richtet sich gegen notorische Gewalttäter an-
lässlich von Sportveranstaltungen, ohne dass indes eine einschlägige Ver-
urteilung bereits erfolgt sein muss. Sowohl gewalttätige Verhalten von
Einzelnen wie auch solche von einer Mehrheit von Personen (Ausschrei-
tungen) werden erfasst314.

5.4.2 Voraussetzungen der Registrierung

Hooligans sollen in der Datenbank registriert werden, wenn sie mit Sta-
dionverboten oder Massnahmen nach Art. 24b-24e BWIS belegt worden
sind, sofern (alternativ) die Massnahme richterlich ausgesprochen bzw.
bestätigt wurde, oder die Massnahme aufgrund einer strafbaren Handlung,
die zur Anzeige an die zuständige Behörde gebracht wurde, verhängt wor-
den ist, oder aber die Massnahme zur Wahrung der Sicherheit von Perso-
nen oder einer Sportveranstaltung notwendig ist und deren Begründetheit 
glaubhaft gemacht werden kann315.

Damit ist die materielle Grundlage für einen Registereintrag recht weit 
gefasst. Bezüglich der Voraussetzung der strafbaren Handlung wird der 
Umstand einer Strafanzeige, etwa seitens eines Clubs oder seiner Sicher-
heitsorgane oder auch der Polizei ausreichend sein, ohne dass der konkre-
te Vorwurf behördlich oder in einem rechtsstaatlichen Verfahren bestätigt 
worden sein muss. Nicht näher erläutert sind Inhalt und Intensität der al-
ternativ rechtsgenüglichen Glaubhaftmachung der Begründetheit einer 
Massnahme. Es wird in der Praxis insbesondere auf eine sachgerechte Ab-
grenzung zwischen gefährlichen Hooligans und normalen (v.a. jugendli-
chen) Fans ankommen, damit nicht unnötigerweise harmlose Personen

312 Hierfür bestehen bereits entsprechende Datenbanken; BOTSCHAFT, 1.3.1.
313 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a.
314 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a; ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 34.
315 Art. 24a Abs. 2 lit. a-c BWIS.
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kriminalisiert werden. Der vorgesehene Gesetzeswortlaut gibt hierzu
kaum griffige Leitplanken316.

Die Regelung von Art. 24a Abs. 2 BWIS bezieht sich sowohl auf zivil-
rechtliche Massnahmen, namentlich Haus- bzw. Stadionverbote, wie auch
auf amtliche Verfügungen. Entscheidend ist, dass der Grund der Massnah-
me – im Falle von Art. 24a Abs. 2 lit. c BWIS sogar erst im Nachhinein –
belegt werden kann, wobei namentlich auf Videos, Fotos, Fernsehaufnah-
men oder Zeugenaussagen abgestellt werden darf317. Ausreichend wird da-
bei, wie bereits erörtert318, die Einschätzung von Hooligan-Experten der
Staatsschutzbehörden, der Kantons- und Stadtpolizeibehörden sowie pri-
vater Sportclubs bzw. Sportveranstalter und privater Sicherheitsdienste
sein319. Dazu kommen Informationen, die dem BAP aufgrund anderer
Staatsschutzaufgaben zur Kenntnis gelangen320. Damit wird gewissermas-
sen ein Zusammenwirken privater Erhebungen und Verbote mit (behördli-
chem) Staatsschutz angestrebt, wobei Erstere staatlich sanktioniert wer-
den. Das ist zwar in der Sache begründet, jedoch rechtsstaatlich nicht un-
problematisch.

In Art. 24a Abs. 3 BWIS werden im Lichte auch datenschutzrechtli-
cher Vorgaben die Daten im Einzelnen genannt, die erfasst werden sollen
und dürfen321. Zweifellos ist der Katalog der Datenkategorien recht gross
und offen ausgefallen. Insofern erscheint es nicht unproblematisch, den
gesamten "Workflow" bzw. alles Weitere wie Aufbewahrungs-, Zugriffs-,
Einsichts-, Korrektur- und Löschungsrechte (erst) in einer Verordnung re-
geln zu wollen322. Gemäss Art. 24a Abs. 10 BWIS wird die betroffene
Person über Erfassung und Löschung ihrer Daten informiert, wobei sich
das Auskunftsrecht nach Art. 5 und 8 DSG richtet. Inwieweit Daten der 
Schweizerischen Zentralstelle Hooliganismus (SZH) in die nationale Hoo-
ligan-Datenbank überführt werden, soll ebenfalls auf Verordnungsstufe
geregelt werden323.

316 Siehe auch die entsprechende Kritik im Vernehmlassungsverfahren; ERGEBNISSE VOR-
ENTWURF, 17 f. Gemäss BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a sollen nur Personen registriert wer-
den, die "ursächlich mit Gewalttätigkeiten in Bezug stehen".

317 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a; vgl. auch NZZ, 8. Juni 2005, 49.
318 Oben Ziff. 5.1.
319 Siehe auch ERLÄUTERUNGEN VORENTWURF, 35.
320 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a.
321 Der Begriff "Organisationen" steht für gewaltorientierte Gruppen, der Begriff "Ereig-

nisse" für Ort und Umstände der Gewaltanwendung; BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a.
322 So BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a; siehe dazu auch die Kritik im Vernehmlassungsverfah-

ren; ERGEBNISSE VORENTWURF, 19.
323 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a.
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Die Hooligan-Datenbank steht primär den betroffenen Bundes- und
kantonalen Polizeibehörden sowie der Schweizerischen Zentralstelle Hoo-
liganismus (SZH) zur Verfügung324. Die Personendaten können unter ge-
wissen Voraussetzungen an ausländische Polizeibehörden und Sicher-
heitsorgane übermittelt werden325, und zwecks Verhinderung von Gewalt-
tätigkeiten an bestimmten Sportanlässen auch an (private) Sportveranstal-
ter in der Schweiz, die die Daten ihrerseits im Rahmen des Vollzugs etwa
an beauftragte private Sicherheitsdienste weitergeben dürfen326.

Das BAP wird zu prüfen haben, ob zugespielte Informationen richtig
und erheblich im Sinne von Art. 24a Abs. 2 BWIS sind mit der Verpflich-
tung, unrichtige oder unerhebliche Informationen unter Benachrichtigung
des Informanten zu vernichten327. Damit sind solche Informationen aus
der Datenbank zu löschen, namentlich Strafanzeigen, die zu einem Frei-
spruch geführt haben328. Ob damit auch die registrierte Person selbst aus
der Datei zu löschen ist, wird weder im Gesetz noch in der Botschaft erör-
tert. Dies ist wohl dann zwingend zu bejahen, wenn die Person nicht aus 
anderen, in Art. 24a Abs. 2 BWIS genannten Gründen registriert werden
darf. In der Praxis dürften erhaltene Informationen ganz generell nur 
schwierig zu überprüfen sein, da das BAP weder bei den Vorfällen anwe-
send war noch die Beteiligten befragt hatte.

Nicht vorgesehen ist eine Maximaldauer der Registrierung von Daten.
Nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip ist zu fordern, dass eine Person,
die über eine längere Zeit zu keinerlei Beanstandungen Anlass gegeben
hat, aus der Datei zu löschen ist. In Anlehnung an Art. 80 StGB dürfte
diese Frist in aller Regel 10 Jahre nicht überschreiten mit der Möglichkeit,
gegebenenfalls (bei leichteren Verfehlungen) eine vorzeitige Löschung zu 
erwirken.

5.4.3 Rechtliche Problemfelder  

Kollisionen können mit der Datenschutzgesetzgebung329 und mit dem Dis-
kriminierungsverbot lokalisiert werden. Problematisch scheinen v.a. die

324 Art. 24a Abs. 7 BWIS.
325 Art. 24a Abs. 9 BWIS; BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a.
326 Art. 24a Abs. 8 BWIS; BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a.
327 Art. 24a Abs. 6 BWIS.
328 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a.
329 Bundesorgane und Privatpersonen müssen sich an das DSG, kantonale (Polizei-)Be-

hörden an die jeweilige kantonale Datenschutzgesetzgebung halten; vgl. zur Hooli-
ganismusbekämpfung EDSB 2002/2003, 34 f., 39 f.
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teils unklaren bzw. nicht definierten Begriffe und Handhabungskriterien,
welche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen gewalttätigen Hooligans
und ungefährlichen Fans aufdecken wie auch zwischen organisierter und
zufälliger Gewalttätigkeit (vorab Jugendlicher)330. Letztere rechtfertigt
kaum das präventive Aktivwerden von Staatsschutzbehörden. Zu Diskus-
sionen Anlass geben dürfte weiterhin der Kriterienkatalog der aufzuneh-
menden Daten sowie die wenig spezifizierte Regelung der (Online-)Zu-
griffs-, Einsichts-, Aufbewahrungs-, Kontroll-, Korrektur- und Verwen-
dungsrechte an den Daten. Bei der vorgesehenen Glaubhaftmachung der
Massnahme ist nicht klar definiert, wer wem gegenüber die Begründetheit 
einer Massnahme glaubhaft zu machen hat, und welche Anforderungen
konkret erfüllt sein müssen. Dies erscheint auch deshalb problematisch,
weil für eine Registrierung auch auf formlose Angaben Privater abgestellt 
werden darf. Nicht zuletzt fehlen klare Kriterien für die Datenvernichtung
durch Dritte und die Löschung aus der Datenbank. Schliesslich dürfte die
bildliche (Mit-)Erfassung von nicht gewalttätigen Fans im Zusammen-
hang mit Personendaten von Hooligans datenschutzrechtlich unzulässig
sein. Man darf also gespannt sein, wie die Handhabung der Hooligan-Da-
tenbank in der Praxis geschieht, und welche Fragen gegebenenfalls auf
Verordnungsstufe gelöst werden.

5.5 Rayonverbot: Art. 24b BWIS

Die mildeste der vorgesehenen Präventivmassnahmen gegen Hooligans ist 
das sog. Rayonverbot, das wie die anderen neuen verwaltungsrechtlichen
Mittel gemäss Art. 24c ff. BWIS eine staatliche Fernhaltemassnahme dar-
stellt.

5.5.1 Voraussetzungen des Erlasses der Massnahme

Wer sich anlässlich von Sportveranstaltungen nachweislich an Gewalttä-
tigkeiten gegen Personen oder Sachen beteiligt hat, dem kann der Aufent-
halt in einem genau umschriebenen Gebiet im Umfeld von Sportveranstal-

330 Mit dem Bedürfnis nach einer ausdifferenzierten Sicht des Legalitätsprinzips, das we-
gen der Vielfalt der Aufgaben und Anforderungen nach grundsätzlich offenen Normen
verlangt, die aber anderseits wegen des Grundrechtsschutzes und Demokratiegebotes 
möglichst bestimmt und voraussehbar sein müssen, lässt sich dies nicht recht begrün-
den; vgl. SCHWEIZER, 384.
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tungen (Rayon) zu bestimmten Zeiten für die Dauer von längstens einem
Jahr verboten werden331.

Der Nachweis der Beteiligung an Gewaltakten soll in der Praxis durch
Aussagen von Polizeibeamten, Fanbeauftragten der Sportclubs, Sicher-
heitspersonal der Stadien sowie durch Foto- und Filmaufnahmen erbracht 
werden können, wobei ein förmlicher (strafprozessualer) Beweis nicht nö-
tig sein wird332. Diese (verfahrensmässige) Einschränkung der Beweis-
grundsätze wurde verschiedentlich kritisiert333, sie erscheint aber mit 
Blick auf die praktische Handhabung und Wirksamkeit eines Rayonver-
bots grundsätzlich sachgerecht. Dies allerdings nur unter der einschrän-
kenden Voraussetzung, dass der Nachweis einer Gewaltbeteiligung nicht
leichthin angenommen wird, sondern objektiv als gesichert erscheint. Das 
reduzierte Beweismass der Glaubhaftmachung genügt hier nicht. Beste-
hende private Stadionverbote, die von Clubs, Stadionbetreibern oder 
Sportverbänden ausgesprochen worden sind, bilden für sich allein noch
keine ausreichende Grundlage für die Aussprechung eines Rayonverbots.
Vielmehr sind sie von der verfügenden Behörde zu überprüfen, und zwar 
darauf, ob das Stadionverbot aufgrund eines Gewaltaktes334 ausgespro-
chen worden ist335.

Die Versammlungsfreiheit336 wird durch Rayonverbote nicht einge-
schränkt, weil ein Sportanlass angesichts des im Vordergrund stehenden
Unterhaltungswerts wohl (noch) nicht als ideelle Versammlung mit Aus-
tausch oder Kundgabe von Meinungen betrachtet werden kann337, wie dies
Bundesgericht und herrschende Lehre verlangen338. Dafür schränken Ra-
yonverbote die Bewegungsfreiheit339 ein, weshalb im Einzelfall die Ver-
hältnismässigkeit der Massnahme zu überprüfen ist.

331 Art. 24b Abs. 1 und 2 BWIS.
332 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24b; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 8.
333 ERGEBNISSE ENTWURF, 10.
334 Die Beteiligung an Gewaltakten umfasst auch den Straftatbestand des Landfriedens-

bruchs gemäss Art. 260 StGB; so BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF,
8. Zum Gewaltbegriff unten Ziff. 6.1.

335 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24b; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 8.
336 Art. 22 BV.
337 BOTSCHAFT, Ziff. 5.2.2.
338 SGK-ROHNER, N 6 zu Art. 22 BV.
339 Art. 10 Abs. 2 BV.
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5.5.2 Festlegung des Rayons 

Das Rayonverbot kann und muss flexibel gehandhabt werden, damit dem
Verhältnismässigkeitsprinzip Rechnung getragen wird. Es kann sich etwa
auf ein einzelnes Stadion erstrecken, auf sämtliche schweizerischen Eis-
hockey- und Fussballstadien, auf alle Fussballspiele der Super League und
der Challenge League, oder auch zusätzlich auf Lokalitäten, in denen an-
dere Sportanlässe wie z.B. Basketballveranstaltungen stattfinden. Das Ra-
yonverbot darf sich dabei ausschliesslich auf Sportveranstaltungen bezie-
hen, weshalb der Besuch eines Musikevents oder einer Messe in einem
multifunktionalen Stadion trotz Rayonverbot erlaubt bleiben340.

Der geographische Raum des Verbots (Rayon) ist für jeden Ort mit 
Sportanlässen einzeln zu bestimmen. Das Verbot umfasst ausschliesslich
das öffentlich zugängliche Gebiet innerhalb des Rayons, wobei Lokale im
Umkreis von Stadien, in denen sich Gewaltbereite versammeln, einbezo-
gen werden sollten. Auf der andern Seite müssen aber z.B. öffentliche
Spitäler oder Schwimmbäder und generell alle Örtlichkeiten, die vom
Zweck eines Rayonverbotes341 nicht erfasst werden können, i.d.R. vom
Verbot ausgespart werden, weil ansonsten im Lichte der grundrechtlich
geschützten Bewegungsfreiheit das Verhältnismässigkeitsgebot verletzt 
würde342.

5.5.3 Zuständigkeit und Verfahren

Vorgesehen ist, das Rayonverbot von den kantonalen Polizeibehörden
verfügen zu lassen343. Der Verfügung soll ein Plan beigelegt werden, in
dem die einzelnen Rayons eingezeichnet sind und die über die Gebiete
Aufschluss geben, die bei Sportveranstaltungen nicht betreten werden dür-
fen. Die Dauer des Verbots ist im Rahmen der Maximalzeit von einem
Jahr (eine ganze Saison eines Spielzyklus) nach den konkreten Umständen
und der Schwere eines Gewaltaktes zu bemessen, wobei etwa Rädelsfüh-
rer für längere Zeit von Stadien ferngehalten werden dürfen als Mitläu-
fer344.

340 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24b; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 8.
341 D.h. die Verhinderung von Gewalttätigkeiten anlässlich von Sportveranstaltungen.
342 Vgl. BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24b; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 8 f.
343 Art. 24b Abs. 1 und 3 BWIS.
344 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24b; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 9.
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Zuständig für den Erlass eines Rayonverbotes werden sowohl der 
Wohnsitzkanton des betroffenen Hooligans wie auch der Kanton, in dem
die Gewalttätigkeit geschah, sein. Vorrang hat allerdings diejenige kanto-
nale Polizeibehörde, in deren Gebiet Gewalt ausgeübt wurde345. Damit 
werden einerseits Kompetenzkonflikte vermieden, andererseits wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass die diversen Kantone nach der Erfah-
rung sehr unterschiedlich gegen Hooligans eines lokalen Sportclubs vor-
gehen, die bei Auswärtsspielen randalieren346.

5.6 Ausreisebeschränkung: Art. 24c BWIS

5.6.1 Ausgangslage und Zielsetzung

Das völkerrechtlich verankerte zwischenstaatliche Rücksichtnahmegebot
auferlegt den einzelnen Staaten, grenzüberschreitende Emissionen zu ver-
hindern. Dies gilt auch für von der Schweiz aus international operierende
Hooligans. Damit sind geeignete Massnahmen zu treffen, um die Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit an ausländischen Sportveranstaltungen
durch Hooligans aus der Schweiz zu unterbinden. Diese Verpflichtung gilt
umgekehrt für ausländische Staaten gegenüber der Schweiz. Länder wie
England oder Deutschland wenden Ausreisebeschränkungen und Ausrei-
sesperren gegen Hooligans seit Jahren erfolgreich an, wobei schweizeri-
sche Behörden vor internationalen Sportereignissen Listen der bekannten
ausländischen Hooligans anfordern können347. Gemäss dem zwischen der 
Schweiz und Österreich am 28. September 2005 abgeschlossenen Sicher-
heits-Rahmenkonzept für die Fussball EURO 2008 ist durch enge Zusam-
menarbeit mit den europäischen nationalen Fussballinformationsstellen
vorgesehen, die Ausreise polizeilich bekannter Hooligans in die Schweiz 
und Österreich von vornherein zu unterbinden348.

Die Ausreisebeschränkung gemäss Art. 24c BWIS soll verhindern,
dass "Fans", die im Inland aus Sicherheitsgründen von Stadien ferngehal-
ten werden, im Ausland bei Sportveranstaltungen gewalttätig werden kön-
nen. Die Massnahme trägt gerade auch dem Umstand Rechnung, dass ge-

345 Art. 24b Abs. 3 BWIS.
346 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24b; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 9.
347 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24c; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 9. Zu Einreisesperre und Weg-

weisung unten Ziff. 5.6.5.
348 NZZ, 29. September 2005, 14.
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wisse Personen im Inland kaum je, dafür im Ausland regelmässig Gewalt 
ausüben349.

5.6.2 Voraussetzungen des Erlasses der Massnahme

Die Ausreise aus der Schweiz in ein bestimmtes Land für eine bestimmte
Dauer soll neu untersagt werden können. Voraussetzung ist, dass ein Ra-
yonverbot gemäss Art. 24b BWIS besteht und aufgrund des Verhaltens 
angenommen werden muss, dass sich die betreffende Person anlässlich ei-
ner Sportveranstaltung im Bestimmungsland an Gewaltakten beteiligt350.
Davon soll i.d.R. zwingend auszugehen sein, wenn eine günstige Progno-
se für ein friedliches Verhalten nicht gestellt werden kann, sei es wegen
Beteiligung an Gewaltakten im Inland, sei es infolge Zugehörigkeit zu ei-
ner in der Vergangenheit mehrfach durch Gewaltakte aufgefallenen Fan-
organisation, die nach Angaben von Szenekennern der Polizei beabsich-
tigt, ins Ausland an einen Sportanlass zu reisen351.

Sofern kein Rayonverbot besteht, kann eine Ausreisebeschränkung
ausnahmsweise gleichwohl verfügt werden, sofern konkrete und aktuelle
Tatsachen die Annahme begründen, dass die Person im Bestimmungsland
an Gewaltakten anlässlich von Sportveranstaltungen teilnehmen wird352.
Diese Regelung richtet sich gegen Hooligans, die gezielt ausländische
Sportveranstaltungen aussuchen, um Gewalt auszuüben. Entsprechende
Hinweise können ausländische Stellen oder polizeiliche Szenekenner ge-
ben, wobei immer vorauszusetzen ist, dass die betreffende Person Reise-
absichten äussert353.

Nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip darf die Einschränkung der
Bewegungsfreiheit nur solange dauern, wie unbedingt erforderlich ist, um
die Teilnahme eines Hooligans an Gewalttätigkeiten anlässlich einer 
Sportveranstaltung zu verhindern. Zu berücksichtigen sind dabei die Net-
tospielzeiten zuzüglich mit der Veranstaltung zusammenhängende Rah-
menprogramme wie Siegerehrungen, öffentliche Empfänge oder ganze
Turniere354. Die Maximaldauer der Ausreisebeschränkung ist auf drei Ta-

349 BOTSCHAFT, 1.2.3.
350 Art. 24c Abs. 1 lit. a und b BWIS.
351 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24c; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 10.
352 Art. 24a Abs. 2 BWIS.
353 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24c; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 10.
354 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24c; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 10.
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ge vor dem Sportanlass bis längstens zu dessen Ende beschränkt355. Bei
grösseren Turnieren wie einer Fussball-Weltmeisterschaft kann sich eine
Ausreisebeschränkung u.U. über mehrere Wochen erstrecken.

Die Gesetzesvorlage sieht auch vor, die Ausreise über ein Drittland zu 
verhindern356. Die Ausreisebeschränkung erfasst somit nicht nur den di-
rekten Grenzübertritt, sondern jede Ausreise in der Absicht, ins Bestim-
mungsland zu gelangen. Wird eine Person mit Ausreisebeschränkung
beim Grenzübertritt kontrolliert und ist aus den Reisedokumenten oder
sonstwie ersichtlich, dass sie ins Drittland, in dem der Sportanlass stattfin-
det, einreisen will, so kann die Ausreise verhindert werden357.

5.6.3 Kompatibilität mit der Niederlassungsfreiheit und der 
Personenfreizügigkeit 

Mit der Ausreisebeschränkung wird namentlich die Niederlassungsfreiheit
tangiert, die Schweizerinnen und Schweizern das freie Ein- und Ausreise-
recht garantiert358. Die Massnahme rechtfertigt sich grundsätzlich durch
das völkerrechtliche zwischenstaatliche Rücksichtnahmegebot, den Schutz 
von Polizeigütern im Ausland und den Schutz des internationalen Anse-
hens der Schweiz, zumal die zeitlich beschränkte Ausreisebeschränkung
als relativ leichter Eingriff in die Niederlassungsfreiheit gelten kann359.

Die Ausreisebeschränkung ist auch auf EU-Bürger, die in der Schweiz 
aufenthaltsberechtigt sind, anwendbar. Die Massnahme ist überprüfbar,
dient der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ist 
nicht diskriminierend ausgestaltet, knüpft ausschliesslich an das Verhalten
der betroffenen Person an und berücksichtigt den Verhältnismässigkeits-
grundsatz. Damit ist die Ausreisebeschränkung nach Art. 24c BWIS mit 
dem FZA vereinbar360.

355 Art. 24c Abs. 3 BWIS. Gemäss der Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates soll die Ausreisebeschränkung um einen Tag über das Ende der Sport-
veranstaltung hinaus verlängert werden können; Medienmitteilung Parlamentsdienste
vom 21. Oktober 2005, www.parlament.ch.

356 Art. 24c Abs. 4 BWIS.
357 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24c; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 10.
358 Art. 24 Abs. 2 BV.
359 BOTSCHAFT, Ziff. 5.2.2.
360 Dazu im Weiteren oben Ziff. 2.1.4.
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5.6.4 Zuständigkeit und Verfahren

Die Ausreisebeschränkung wird nicht von den Kantonen, sondern vom
Bundesamt für Polizei (BAP) in Form einer schriftlichen Verfügung ver-
hängt. Die Kantone haben ein Antragsrecht361. Auf die Eintragung der
Ausreisebeschränkung im Reisepapier wird ebenso verzichtet wie auf den
Einzug der Reisepapiere. Amtshilfe wird durch Mitteilung der Ausreise-
beschränkung an Grenzbehörden und Behörden des Landes, in dem der 
Sportanlass stattfindet, geleistet362. Als Voraussetzung für den Vollzug
wird die Ausreisebeschränkung im Personen- und Sachfahndungssystem
RIPOL363 ausgeschrieben364, das vom Grenzwachtkorps regelmässig abge-
fragt wird, womit der Massnahmenerfolg in Ergänzung zum Zugriffsrecht 
auf die Hooligan-Datenbank365 erhöht wird366.

Mit der Eröffnung der Ausreisebeschränkung muss die Weitergabe der 
Daten an Grenzwache und ausländische Behörden aus der Verfügung er-
sichtlich sein. Dies gebieten bereits datenschutzrechtliche Überlegungen.
Gleichzeitig wird dadurch die gesetzlich angestrebte präventive Wirkung
erzielt, weil der betroffene Hooligan um das Risiko weiss, beim Grenz-
übertritt oder im Bestimmungsland erkannt zu werden. Ausländische Er-
fahrungen belegen, dass angesichts der Strafandrohung im Widerhand-
lungsfall367 i.d.R. von einer Abreise abgesehen wird, oder aber der Betrof-
fene sich im Ausland zumindest unauffällig verhält. Somit wird das Kern-
ziel der Massnahme erreicht368.

5.6.5 Exkurs: Einreisesperre gemäss Art. 13 ANAG

Die Einreisesperre ist nicht Teil des vorgesehenen "BWIS Ia"-Gesetzespa-
ketes, sondern sie ist bereits seit langem im Ausländerrecht als Fernhalte-
massnahme verankert. Entsprechend werden ausländische Hooligans seit
geraumer Zeit von der Schweiz ferngehalten, wenn Hinweise für deren

361 Art. 24c Abs. 5 BWIS. Gemäss der Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates soll auch der Schweizerischen Zentralstelle Hooliganismus (SZH) ein
Antragsrecht zukommen; Medienmitteilung Parlamentsdienste vom 21. Oktober 2005,
www.parlament.ch.

362 Art. 17 Abs. 3 BWIS; vgl. auch Art. 24a Abs. 9 BWIS.
363 Vgl. Art. 351bis StGB.
364 Art. 24c Abs. 6 BWIS.
365 Siehe Art. 24a Abs. 7 BWIS.
366 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24c; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 10 f.
367 Art. 24h Abs. 2 BWIS i.V.m. Art. 292 StGB.
368 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24c; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 11.
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Einreiseabsichten vorliegen369. Die Einreisesperre hat – wie die geplanten
spezifischen neuen Mittel der Hooliganbekämpfung – keinen Straf-, son-
dern Massnahmecharakter, indem künftigen Störungen der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit vorgebeugt werden soll370.

Gestützt auf Art. 13 Abs. 1 ANAG371 kann das zuständige Bundes-
amt372 über "unerwünschte" Ausländer die (grundsätzlich zeitlich nicht be-
grenzte) Einreisesperre verhängen sowie – allerdings für maximal drei
Jahre – auch dann eine Einreisesperre verfügen, wenn sich Ausländer 
"grobe oder mehrfache Zuwiderhandlungen" gegen fremdenpolizeiliche
oder andere gesetzliche Bestimmungen oder behördliche Verfügungen zu-
schulden kommen lassen373. Einreisesperren sind formell zu verfügen so-
wie zu eröffnen und sind anfechtbar.

Die Qualifikation "unerwünscht" i.S.v. Art. 13 Abs. 1 ANAG bedingt
grundsätzlich, dass eine ausländische Person im In- oder Ausland in er-
heblicher Weise straffällig geworden ist oder sonstwie auf schwere Art die
Sicherheit und Ordnung verletzt hat374. Problematisch erscheint demge-
genüber – besondere Umstände vorbehalten375 – die Aussprechung einer
vorsorglichen Einreisesperre gegen bislang (strafrechtlich) unbescholtene
Personen376. Hingegen kann seit 1. Oktober 1999 eine in die Schweiz ein-
reisende ausländische Person, die mit einer Einreisesperre belegt ist, ge-
mäss Art. 13a lit. c ANAG (für maximal drei Monate) in Vorbereitungs-
haft im Hinblick auf die Durchführbarkeit eines allfälligen Wegweisungs-
entscheids genommen werden, auch wenn sie (mangels tatsächlicher Er-
öffnung) keine Kenntnis von der Einreisesperre hatte377.

369 BOTSCHAFT, 2.1; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 5.
370 SPESCHA/STRÄULI, 74.
371 Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931

(SR 142.20).
372 Seit 1. Januar 2005 ist dies das Bundesamt für Migration (BFM), welches aus der Zu-

sammenlegung des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF) und des Bundesamtes für Zu-
wanderung, Integration und Auswanderung (IMES [früher: Bundesamt für Ausländer-
fragen, BFA]) entstanden ist.

373 Eine vorzeitige Aufhebung der (nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit auch in
zeitlicher Hinsicht zu verfügenden) Einreisesperre kommt in Frage bei Veränderung
der tatsächlichen Verhältnisse, so dass der Grund der Einreisesperre weggefallen ist 
oder ein Rechtsanspruch auf Familiennachzug besteht; BGE 129 IV 246 E.3.2.

374 SPESCHA/STRÄULI, 56; IMES-WEISUNGEN, Ziff. 8.4.2.
375 Genannt werden etwa die Fälle mutmasslicher Terroristen oder eines Regierungsver-

treters, dem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.
376 SPESCHA/STRÄULI, 74.
377 Siehe dazu SPESCHA/STRÄULI, 74, 76, 78.
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Anders als Ausreisebeschränkungen aus der Schweiz können somit 
Einreisesperren in die Schweiz gegenüber unerwünschten ausländischen
Hooligans schon heute vom Bundesamt für Migration gestützt auf Art. 13
ANAG verfügt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die betroffene Per-
son als notorischer Gewalttätiger registriert ist. Rechtlich fragwürdig wäre
demgegenüber die Verhängung einer vorsorglichen Einreisesperre gegen
mutmassliche Hooligans, solange ihnen keine strafbaren Handlungen oder 
konkrete erhebliche Störungen der Sicherheit und Ordnung anlässlich von
Sportveranstaltungen nachgewiesen werden können.

Werden ausländische Hooligans ohne Aufenthaltsberechtigung in der 
Schweiz aufgegriffen, so können sie zudem formlos weggewiesen und da-
mit rasch des Landes verwiesen werden378.

5.6.6 Exkurs: Neues Ausländergesetz

Mit dem noch in parlamentarischer Beratung befindlichen neuen Bundes-
gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG)379 soll u.a. der
Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit verstärkt werden. Gegen
Personen, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung verletzt haben
oder gefährden oder die innere und äussere Sicherheit der Schweiz gefähr-
den, sollen griffige Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen möglich sein.

So soll das Bundesamt für Migration künftig u.a. ein Einreiseverbot
gegenüber Ausländern verfügen können, welche gegen die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben
oder diese gefährden380. Darüber hinaus soll das Bundesamt für Polizei
zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz sowohl ein
Einreiseverbot wie auch eine Ausweisung gegenüber Ausländern verfügen
dürfen381. Das Ausreiseverbot soll sofort vollstreckbar sein, wenn die be-
troffene ausländische Person erheblich oder wiederholt gegen die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung verstossen hat oder diese gefährdet oder die
innere und äussere Sicherheit gefährdet382.

378 Art. 12 ANAG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 ANAV; BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24c; kritisch SPE-
SCHA/STRÄULI, 69 ff., 164 ff., die eine formlose Wegweisung nur ausnahmsweise bei
besonderer Gefährdung der nationalen Sicherheit als zulässig erachten.

379 Siehe Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder vom 8. März 2002 (BBl 2002 3709).

380 Entwurf Art. 66 Abs. 1 lit. a AuG.
381 Entwurf Art. 66 Abs. 2 AuG; Entwurf Art. 67 Abs. 1 AuG.
382 Entwurf Art. 67 Abs. 4 AuG.
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Ohne Zweifel würden diese verwaltungsrechtlichen Rechtsgrundlagen
im künftigen AuG, die recht erhebliche Grundrechtseingriffe nach sich
ziehen können, (auch) die Fernhaltung und Abschiebung bekannter 
schweizerischer und ausländischer Hooligans erleichtern.

5.7 Meldeauflage: Art. 24d BWIS

Als nächste, schärfere Massnahme ist die sog. Meldeauflage vorgesehen,
die sich – auch wegen der leichten Überprüfbarkeit – im europäischen
Ausland verschiedentlich bewährt hat. Anders als beim Rayonverbot und
bei der Ausreisebeschränkung, die ein amtliches Verbot beinhalten, ist die
Meldeauflage ein Verhaltensgebot, indem eine davon betroffene Person
unter Strafandrohung im Unterlassungsfall angehalten wird, sich zu spezi-
fischen Zeiten bei einer bestimmten Polizeistelle zu melden383.

5.7.1 Voraussetzungen des Erlasses der Massnahme

Die Voraussetzungen für den Erlass einer Meldeauflage i.S.v. Art. 24d
BWIS tragen dem Verhältnismässigkeitsprinzip Rechnung, indem diese
Massnahme nur verfügt werden darf, wenn mildere Mittel zur Vermei-
dung von Gewalttaten anlässlich von Sportveranstaltungen zwecklos wa-
ren oder sind384. Sie darf nur dann verfügt werden, wenn in den letzten
zwei Jahren gegen ein Rayonverbot oder eine Ausreisebeschränkung ver-
stossen wurde385. Als Erstmassnahme oder in Kombination mit anderen
Massnahmen kommt die Meldeauflage nur in Frage, wenn mildere Mass-
nahmen von vornherein aufgrund konkreter und aktueller Tatsachen aus-
sichtslos erscheinen386, etwa weil ein Hooligan ankündigt, solchen Mass-
nahmen keine Folge zu leisten387. Bei Grenzgängern kann u.U. eine Mel-
deauflage vor einer Ausreisebeschränkung verfügt werden, sofern sie sich
im konkreten Fall als mildere Massnahme erweist388. Da die Meldeauflage

383 BOTSCHAFT, 1.2.3, 2.2/Art. 24d; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 11.
384 Art. 24d Abs. 1 lit. a-c BWIS.
385 Art. 24d Abs. 1 lit. a BWIS.
386 Art. 24d Abs. 1 lit. b BWIS.
387 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24d; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 11.
388 Art. 24d Abs. 1 lit. c BWIS; BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24d; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 11

f.
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die Bewegungsfreiheit389 einschränkt, ist deren Verhältnismässigkeit in je-
dem Einzelfall besonders zu prüfen.

5.7.2 Meldezeiten

Mit der Meldeauflage wird ein Hooligan verpflichtet, am Tag der Sport-
veranstaltung bei einer bestimmten Polizeistelle vorstellig zu werden390.
Die Meldezeiten sollen so gewählt werden, dass dadurch die Beteiligung
an der Sportveranstaltung wie auch an vor und nach derselben stattfinden-
den Ausschreitungen verhindert wird. Nach den deutschen Erfahrungen
hat sich bewährt, i.d.R. zwei Meldetermine vorzusehen, einen kurz vor 
und einen kurz nach dem betreffenden Sportanlass391. Bei länger dauern-
den Sportveranstaltungen, z.B. Turnieren, sind gegebenenfalls entspre-
chend mehr Meldetermine festzulegen, wobei dem Verhältnismässigkeits-
prinzip in solchen Fällen besondere Beachtung zu schenken ist.

5.7.3 Meldeort 

Die Regelung von Art. 24d Abs. 2 BWIS ist Ausfluss des Verhältnismäs-
sigkeitsgebots. Meldestelle ist grundsätzlich eine Polizeibehörde am
Wohnort. Wird dadurch aber der Massnahmenerfolg nicht gefährdet, so
kommt – unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse – z.B.
auch eine Polizeistelle am Arbeitsort, oder wo das Wochenende verbracht 
wird, in Frage392.

5.7.4 Zuständigkeit und Verfahren

Verfügt wird die Meldeauflage von der Polizeibehörde im Wohnkanton
des Hooligans, wobei die Schweizerische Zentralstelle Hooliganismus 
(SZH) ein Antragsrecht besitzen wird393. In der Verfügung soll zwecks
Vermeidung von Umgehungsmöglichkeiten darauf hinzuweisen sein, dass 
die Meldestelle unverzüglich zu benachrichtigen ist, wenn der Betroffene
zwingend verhindert ist394.

389 Art. 10 Abs. 2 BV.
390 Vgl. Art. 24d Abs. 1 und 2 BWIS.
391 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24d; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 11.
392 Art. 24d Abs. 2 BWIS; BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24d; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 12.
393 Art. 24d Abs. 3 BWIS.
394 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24d; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 12.
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5.8 Polizeigewahrsam: Art. 24e BWIS

Als eine "ultima ratio"395 gegen besonders renitente Hooligans ist der Po-
lizeigewahrsam und damit der Freiheitsentzug geplant. Der vorsorgliche
Polizeiverhaft i.S.v. Art. 24e BWIS stellt ohne Zweifel eine grundsätzlich
wirksame Fernhaltemassnahme dar, die aber in ihrer konkreten Ausgestal-
tung umstritten ist. Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens sind Än-
derungen verlangt worden, die von der Verschärfung der vorgesehenen
Regelung über Präzisierungen der Voraussetzungen bis zu deren gänzli-
chen Ablehnung reichen396.

5.8.1 Grundsätzliche Anforderungen an einen Freiheitsentzug

Die EMRK zählt abschliessend die zulässigen Gründe für einen Freiheits-
entzug auf397. Gemäss Art. 5 Ziff. 1 lit. b EMRK ist ein gesetzmässiger
Freiheitsentzug zur Erzwingung einer gesetzlichen Verpflichtung zulässig.
Art. 24e BWIS erfüllt diese Voraussetzungen, indem gemäss Abs. 1 lit. a
konkrete Hinweise auf eine anstehende Delinquenz gegeben sein müssen,
und gemäss Abs. 2 der Freiheitsentzug zeitlich eng limitiert wird398. Mit 
dem Recht, eine richterliche Überprüfung verlangen zu können, wird Art.
5 Ziff. 4 EMRK entsprochen. Jedoch verlangt diese Bestimmung zusätz-
lich, dass die Rechtmässigkeitsprüfung durch das Gericht "raschmög-
lichst" zu erfolgen hat. Damit ist nach eröffneter Verfügung des Polizeige-
wahrsams auf Antrag des Betroffenen ein sofortiger Gerichtsentscheid
vorzusehen, der wenn immer möglich vor der Inhaftnahme, jedenfalls 
aber vor Ablauf der Dauer gemäss Art. 24e Abs. 2 BWIS ergeht.

Vor unrechtmässigem Freiheitsentzug schützen auch Art. 10 Abs. 2 
und Art. 31 BV. Polizeigewahrsam stellt einen schweren Eingriff in die
persönliche Freiheit dar, der nebst einer formellen gesetzlichen Grundlage
auch eines ausreichenden öffentlichen Interesses bedarf und verhältnis-
mässig sein muss. Zulässig sind etwa Anordnungen zum Schutz der öf-
fentlichen Sicherheit, soweit die Haftbedingungen vom Haftzweck getra-
gen sind und dem Betroffenen das rechtliche Gehör gewährt wird399.
Gleich wie die EMRK garantiert auch die Bundesverfassung das Recht 

395 BOTSCHAFT, 1.2.3.
396 ERGEBNISSE ENTWURF, 11 ff.
397 Art. 5 Ziff. 1 EMRK.
398 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24e; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 12.
399 SGK-SCHWEIZER, N 31-33 zu Art. 10 BV; SGK-VEST, N 5, 13 ff. zu Art. 31 BV.
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auf raschestmögliche richterliche Haftprüfung400. Da der Polizeigewahr-
sam gemäss Art. 24e BWIS ausschliesslich auf die Verhinderung konkre-
ter schwerwiegender Gewalttätigkeiten an Grosssportveranstaltungen zielt 
(Abs. 1 lit. a) in Fällen, wo keine andere Massnahme mehr in Frage
kommt (Abs. 1 lit. b), und der Freiheitsentzug zeitlich auf das Notwen-
digste zu beschränken ist (Abs. 2), ist die Verfassungsmässigkeit der Be-
stimmung zu bejahen. In der konkreten Handhabung ist indes dafür zu
sorgen, dass die gerichtliche Haftprüfung ohne jeden Verzug ergeht und
die Betroffenen sofort entlassen werden, wenn keine schwerwiegende Ge-
fahr im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung mehr besteht.

5.8.2 Voraussetzungen des Erlasses der Massnahme

Der Polizeigewahrsam kann verfügt werden, wenn konkrete und aktuelle
Indizien dafür vorliegen, dass sich jemand anlässlich eines nationalen oder 
internationalen Sportanlasses an schwerwiegenden Gewalttätigkeiten ge-
gen Personen oder Sachen beteiligen wird, und darüber hinaus die Inhaft-
nahme die einzige Möglichkeit der Verhinderung solcher Gewalttätigkei-
ten ist401.

Schutzobjekt des Polizeigewahrsams sind die Rechtsgüter Leib, Leben
und Eigentum402. Der Begriff des "schwerwiegenden" Gewaltaktes ist 
nicht näher erläutert403. Sicher fällt nicht jede Sachbeschädigung darunter,
umgekehrt soll auch nicht nur auf zu erwartende schwere Körperverlet-
zungen abgestellt werden können404. Eine Auslegung dieses unbestimmten
Rechtsbegriffs dürfte ergeben, dass in jedem Fall akute Hinweise auf
grössere Ausschreitungen vorliegen müssen, welche die öffentliche Si-
cherheit ernsthaft gefährden. Hierbei soll auf die Angaben der Szeneken-
ner der Polizei abgestellt werden dürfen, welche die Gewaltprofile der 
einschlägigen Personen kennen405.

400 Art. 31 Abs. 4 BV.
401 Art. 24e Abs. 1 lit. a und b BWIS.
402 ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 12.
403 Der unpräzise Begriff "schwerwiegend" ist im Vernehmlassungsverfahren verschie-

dentlich kritisiert worden; siehe ERGEBNISSE ENTWURF, 12.
404 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24e.
405 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24e.
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Unter nationalen und internationalen Sportveranstaltungen406 sind sol-
che zu verstehen, die eine grössere Zuschauerzahl anziehen, weil hier im
Vergleich zu regionalen Anlässen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko mit ent-
sprechend gesteigertem Bedürfnis an Gewaltprävention besteht407. Als 
nationale Events können etwa die Fussballspiele der Super League und
der Challenge League gelten. Nicht darunter zu subsumieren sind Fuss-
ballspiele der 1. Liga408 und unterer Spielklassen, da diese primär regiona-
len Charakter haben und eine Ausdehnung freiheitsentziehender präventi-
ver Staatsschutztätigkeit auf der vorgesehenen Rechtsgrundlage nicht 
rechtfertigen.

Der Polizeigewahrsam ist nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu 
beenden, sobald seine Voraussetzungen weggefallen sind, in jedem Falle
nach 24 Stunden409. Die Haftdauer ist im Rahmen der Maximaldauer so zu
bemessen, dass renitente Gewalttätige an Ausschreitungen anlässlich von
Sportveranstaltungen nicht teilnehmen können410.

5.8.3 Zuständigkeit und Verfahren

Zuständig, den Polizeigewahrsam zu verfügen, ist die kantonale Behörde
am Wohnort des Hooligans oder am Austragungsort der befürchteten Ge-
walttätigkeit, wobei der Ort der Sportveranstaltung Priorität geniesst411.
Ein Hooligan, der einer Verfügung nicht Folge leistet, kann notfalls poli-
zeilich zugeführt werden412. Die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs ist
auf Antrag zu überprüfen413, dies schnellstmöglich414.

Der Polizeigewahrsam ist im Lichte des Haftzwecks als reine Fernhal-
temassnahme möglichst schonend und effizient zu vollziehen415. I.d.R. ist
die Haft bei der Polizeistelle am Wohnort des Hooligans abzusitzen, es 

406 Die Begriffsdefinition gemäss Art. 24e Abs. 1 lit. a BWIS dürfte nicht ohne Weiteres
mit der gängigen Definition einer Grosssportveranstaltung (dazu etwa SpuRt 2005, 36)
identisch sein.

407 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24e; ERLÄUTERUNGEN ENTWURF, 12.
408 A.M. BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24e.
409 Art. 24e Abs. 2 BWIS.
410 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24e.
411 Art. 24e Abs. 6 BWIS.
412 Art. 24e Abs. 4 BWIS.
413 Art. 24e Abs. 5 BWIS.
414 Oben Ziff. 5.8.1.
415 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24e.
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fällt aber auch eine andere – in der Verfügung genannte – Polizeistelle in
Betracht416.

5.9 Weitere Regelungen zu den Präventivmassnahmen417

5.9.1 Untere Altersgrenze

Der typische Hooligan in der Schweiz ist älter als 15 Jahre418. V.a. sind
Gewalttätige erfahrungsgemäss i.d.R. über 15 Jahre alt, wobei die Praxis 
auch zeigt, dass Vandalenakte und Sachbeschädigungen im Zusammen-
hang mit Sportanlässen mitunter von Personen unter 15 Jahren begangen
werden419.

Gemäss diesen Erkenntnissen ist folgende Regelung vorgesehen: Ra-
yonverbot, Ausreisebeschränkung und Meldeauflage sind nur gegen Per-
sonen zulässig, die das zwölfte Altersjahr vollendet haben, der Polizeige-
wahrsam hingegen ist für über 15-Jährige vorbehalten420. Die Registrie-
rung in der Hooligan-Datenbank soll an sich unabhängig vom Alter mög-
lich sein421. Denkbar, aber wenig wahrscheinlich sind gegebenenfalls Ein-
träge unter 12-Jähriger gestützt auf private Stadionverbote422.

5.9.2 Keine Suspensivwirkung

Beschwerden gegen Massnahmen nach Art. 24b-e BWIS haben grund-
sätzlich keine aufschiebende Wirkung. Sie bleiben damit auch nach deren
Anfechtung vollstreckbar. Der Suspensiveffekt kann nur durch die Be-
schwerdeinstanz oder durch das Gericht in einem Zwischenentscheid er-
teilt werden, sofern dadurch der Zweck der Massnahme nicht gefährdet 
wird423. Damit dürfte die aufschiebende Wirkung nur sehr selten erteilt
werden (können), da dies einen zusätzlichen Entscheid in dringlicher Sa-
che erforderlich machen würde, der auch noch eine Hauptsachenprognose
bedingen würde.

416 Art. 24e Abs. 3 BWIS.
417 Siehe auch oben Ziff. 5.1.
418 Oben Ziff. 1.
419 BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24f.
420 Art. 24f BWIS.
421 Art. 24f BWIS e contrario.
422 So Art. 24a Abs. 2 BWIS.
423 Art. 24g BWIS.
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5.9.3 Einstweilige Befristung bestimmter Massnahmen

Wegen der grundsätzlichen Bedenken zur rechtmässigen bundesstaatli-
chen Verankerung der spezifischen Massnahmen gegen Hooligans auf der 
heutigen Verfassungsgrundlage424 sollen nur die Hooligan-Datenbank und
die Ausreisebeschränkung sowie der Gewaltpropagandaartikel definitiv 
eingeführt werden, wogegen Rayonverbot, Meldeauflage und Polizeige-
wahrsam einstweilen bis 31. Dezember 2008, und damit bis nach der 
Fussball EURO 2008, befristet sein sollen425. Über eine Verlängerung der
Massnahmen oder den Erlass weitergehender Verfassungsgrundlagen wird
in der Zwischenzeit zu befinden sein.

6. Zwei ausgewählte Problemkreise der neuen
Hooliganismus-Gesetzgebung

6.1 Unbestimmter Gewaltbegriff

Die geplante Einführung neuer unbestimmter Rechtsbegriffe im Bereich
der inneren Sicherheit ist schon im Vernehmlassungsverfahren auf Kritik
gestossen426. Zentral für die praktische Anwendung der geplanten Hooli-
ganismus-Gesetzgebung ist der Begriff der "Gewalt"427. Die Hooligan-
spezifischen Massnahmen knüpfen alle an die Begriffe "Gewalt" bzw.
"Gewalttätigkeit" an. Eine Definition des Gewaltbegriffs fehlt trotz deutli-
cher Kritik im Vorfeld der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage auch im de-
finitiven Gesetzesentwurf428.

Die neuen Bestimmungen gehen von "Gewalttätigkeiten gegen Perso-
nen und Sachen" aus. Beim Gewaltpropagandaartikel scheint die Bot-
schaft darunter nicht nur Integritätsverletzungen und Sachbeschädigun-
gen, sondern auch Vermögensschädigungen zu subsumieren429. Allgemein
sind die vorgeschlagenen Massnahmen auf den Schutz der Polizeigüter 
Leib, Leben und Eigentum, die öffentliche Sicherheit im In- und Ausland

424 Dazu oben Ziff. 2.1.
425 BOTSCHAFT, 5.1.
426 ERGEBNISSE VORENTWURF, 9, 17; ERGEBNISSE ENTWURF, 7 f.
427 So wurde im Vernehmlassungsverfahren etwa gefordert, "Gewalt" als unmittelbaren

Eingriff in die körperliche Integrität zu definieren; ERGEBNISSE VORENTWURF, 10, 11.
428 Ob dies im Rahmen einer bundesrätlichen Verordnung noch erfolgt, wird sich weisen; 

vgl. die entsprechenden Andeutungen in der BOTSCHAFT, 2.2/Art. 24a.
429 Dazu oben Ziff. 5.3.3.
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sowie auf den Schutz des Ansehens der Schweiz im Ausland ausgerich-
tet430. Es stellt sich somit die Frage, welche Beeinträchtigungen der kör-
perlichen Integrität sowie Sachbeschädigungen und gegebenenfalls ver-
mögensrechtlichen Schädigungen unter den neuen Gewaltbegriff des 
BWIS fallen, oder ob ein einheitlicher Gewaltbegriff gar nicht gegeben
ist.

Zunächst ist auf die Definition von "Gewalt" in anderem gesetzlichen
Zusammenhang hinzuweisen. Nahe liegend ist der Vergleich mit dem
Straftatbestand des Landfriedensbruchs431, weil hier nicht nur die gleiche
Begriffsbestimmung der "Gewalttätigkeit gegen Personen und Sachen"
verwendet wird, sondern auch analoge Rechtsgüter und Schutzobjekte
tangiert sind. Es sind dies der öffentliche Friede, der durch Ausschreitun-
gen und kollektive Gewalttätigkeiten bedroht ist, sowie das Sicherheitsge-
fühl der Bürger, wobei das Privatvermögen von Personen nicht zu den ge-
schützten Rechtsgütern zählt432. Zudem stellt die Botschaft klar, dass mit 
den neuen Massnahmen gegen Hooligans keine Gesinnungen kriminali-
siert werden dürfen433. Damit ist die Frage aufgeworfen, ob der Gewaltbe-
griff des BWIS insofern in Nuancen vom Gewaltbegriff gemäss Art. 260 
StGB unterschieden wird434. Allgemein ist jedoch auch festzustellen, dass
der Begriff der Gewalt unscharf und strittig ist435.

Unter dem Regime von Art. 260 StGB gilt im Wesentlichen Folgen-
des: "Gewalttätigkeit" bedeutet eine aggressive, aktive physische Einwir-
kung auf Personen oder Sachen436. Dieses Verständnis gilt für den Ge-
waltbegriff schlechthin437. Besonders viel Kraft ist indes, solange eine
physische Einwirkung auf ein Opfer oder eine Sache vorliegt, nicht erfor-
derlich, sodass auch ein Besprayen (Graffiti-Schmierereien), das Werfen
von Farbbeuteln oder ein Schreckschuss unter den Gewaltbegriff fallen

430 BOTSCHAFT, 5.2.
431 Art. 260 StGB.
432 BGE 117 Ia 138; 120 Ia 224; TRECHSEL, N 1 zu Art. 260 StGB; BasK-FIOLKA, N 5 ff.

zu Art. 260 StGB.
433 BOTSCHAFT, 1.2.1.
434 Vgl. zur politischen Komponente von Art. 260 StGB BasK-FIOLKA, N 28 zu Art. 260

StGB.
435 Vgl. dazu SCHÜRMANN, 22 ff., 61 ff.; BasK-NIGGLI/RIEDO, N 15 zu Art. 140 StGB.
436 BGE 108 IV 176; BasK-FIOLKA, N 24 zu Art. 260 StGB; TRECHSEL, N 4 zu Art. 260 

StGB.
437 BasK-NIGGLI/RIEDO, N 13 zu Art. 140 StGB; BasK-DELNON/RÜDY, N 18 f. zu Art.

181 StGB; BasK-HEIMGARTNER, N 6 zu Art. 285 StGB.
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können438. Damit können Hooligan-typische Verhaltensweisen wie etwa
das Abbrennen von Feuerwerk, der Abschuss von Knallpetarden, die Zün-
dung von Rauchbomben und des Werfen von gefährlichen Gegenständen
aller Art als Gewaltakt subsumiert werden, wenn sie zu Eingriffen in die
Integrität von Personen und Sachen geführt haben. Passive Verhaltenswei-
sen oder die Errichtung physischer Hindernisse wie Sitzstreik, Versperren
von Wegen oder Blockaden sind hingegen nicht gewalttätig439.

Gewalttätig sind Eingriffe insofern, als sie die körperliche Integrität
von Menschen verletzen, wobei Tätlichkeiten i.S.v. Art. 126 StGB mit zu-
mindest vorübergehenden physischen Schmerzen eines Opfers vorliegen
müssen. Gewalttätig sind auch Handlungen gegen Sachen, die einen ei-
gentlichen, nicht leicht wieder zu beseitigenden Substanzeingriff bzw. ei-
ne Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 StGB bedeuten440. Hingegen sind die
reine Beschimpfung, die Zufügung bloss psychischer Belastungen bzw.
rein psychische Einwirkungen, die Nötigung i.S.v. Art. 181 StGB ohne
Eingriff in die körperliche Substanz von Menschen oder Sachen sowie
Vermögensdelikte wie der einfache Diebstahl gemäss Art. 139 StGB oder 
die unrechtmässige Aneignung nach Art. 137 StGB vom Gewaltbegriff
nicht erfasst441.

Erforderlich ist eine gewisse Intensität der Gewalteinwirkung, damit 
Bagatellen ausgeschlossen bleiben, wobei für diese Beurteilung auch die
Konstitution, das Geschlecht und die Erfahrung Betroffener mitentschei-
dend sind442. Für den Sport heisst das auch, dass sportspezifisch gängige
Emotionen und Stimmungen von Fans und deren äusserlich in Erschei-
nung tretende Form per se noch keine Gewalttätigkeit beinhalten, weil die
Sporttypizität auch bei der Auslegung des an das Gewaltphänomen im
Sport anknüpfenden Gewaltbegriffs mit zu berücksichtigen ist. Umgekehrt 
darf dadurch keine Erhöhung des Sicherheitsrisikos für (an entsprechen-
den Verhaltensweisen unbeteiligte) Personen anlässlich eines Sportanlas-
ses hingenommen werden.

438 BGE 108 IV 35, 176; TRECHSEL, N 4 zu Art. 260 StGB; BasK-FIOLKA, N 24 zu Art.
260 StGB; SCHERRER, Ausschreitungen, 246.

439 TRECHSEL, N 4 zu Art. 260 StGB; BasK-FIOLKA, N 25 zu Art. 260 StGB; ebenso
BasK-HEIMGARTNER, N 7 zu Art. 285 StGB.

440 BasK-FIOLKA, N 26 f. zu Art. 260 StGB.
441 BasK-FIOLKA, N 26 f., 29 zu Art. 260 StGB; vgl. auch BasK-NIGGLI/RIEDO, N 14 ff.

zu Art. 140 StGB und BasK-HEIMGARTNER, N 6 ff. zu Art. 285 StGB.
442 Vgl. BasK-FIOLKA, N 28 zu Art. 260 StGB; BasK-NIGGLI/RIEDO, N 19 zu Art. 140 

StGB; BasK-HEIMGARTNER, N 6 zu Art. 285 StGB.
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Umstritten ist, ob bereits die Androhung von Gewalt, d.h. konkrete
Zeichen für die Anwendung physischer Gewalt, als Gewalttätigkeit zu
verstehen ist443. Die Gesetzesvorlage geht in Art. 13a/24a-e BWIS durch-
wegs von der Begehung von Gewalttätigkeiten aus, weshalb eine Person
oder Menschenmenge, die scheinbar feindselig ist, (noch) nicht als ge-
walttätig gelten dürfte.

Für Sportveranstaltungen v.a. des Fussballs und des Eishockeys stellt 
sich die Grenzfallfrage. Wann können Verhaltensweisen mit Lärmverursa-
chung, Rauchentwicklung, Verbreitung von Gerüchen oder heftigen
Lichteffekten Gewalttätigkeiten darstellen? Was ist mit dem Massendruck
in und um Stadien? Welches Mass an physisch direkt spürbaren Emo-
tionsausbrüchen ist tolerierbar? Mit Blick auf die Bedeutung des Gewalt-
begriffs und den sportbezogenen Hintergrund des Hooliganismus sollte
der zentrale Begriff der Gewalt im künftigen Gesetz definiert werden, wo-
bei eine Regelung (erst) auf Verordnungsstufe höchst unbefriedigend wä-
re. Gemäss dem am 28. September 2005 zwischen der Schweiz und Öster-
reich abgeschlossenen Sicherheits-Rahmenkonzept für die Fussball EURO
2008 verpflichten sich die Gastgeberländer zu einer einheitlichen Defini-
tion bei der Einstufung von Gewalttätern444. Damit erscheint aus rechts-
staatlicher Sicht unabdingbar, den neuen Gewaltbegriff in einem formel-
len Gesetz (BWIS) zu definieren.

Ohne explizite Gesetzesdefinition wird im Bereich der Hooliganismus-
bekämpfung nach Art. 13a/24a-e BWIS von einem einheitlichen Terminus 
der Gewalt auszugehen sein, der die Gewaltandrohung allein nicht mit 
umfasst, und der im Übrigen einem gesinnungsfrei verstandenen Gewalt-
begriff von Art. 260 StGB entsprechen dürfte.

6.2 Auswirkungen auf das Haftungsrecht?

Einer vertieften Prüfung bedarf die Frage, inwieweit die neuen verwal-
tungsrechtlichen Präventivmassnahmen gegen Hooligans, welche direkt 
auch Dispositionen und Informationen Privater, namentlich von Sportver-
bänden und Sportclubs sowie deren Ordnungsdiensten mit einbeziehen,
Implikationen auf das Verantwortlichkeitsrecht nach sich ziehen. Die ge-
plante Gesetzgebung zeichnet sich u.a. durch eine in dieser Form neue Art 

443 So BGE 99 IV 217 f.; 103 IV 245; 108 IV 176. Zum aktuellen Meinungsstand BasK-
FIOLKA, N 30 zu Art. 260 StGB m.w.H.

444 NZZ, 29. September 2005, 14.
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der Problemlösung durch Zusammenwirken privater und öffentlicher Stel-
len aus.

6.2.1 Hooliganhaftung

An der zivilrechtlichen Haftung von Hooligans für die von ihnen verur-
sachten Schädigungen ändert sich grundsätzlich nichts445. Darüber hinaus
wird eine positive Vertragsverletzung446 gegenüber dem Sportveranstalter
anzunehmen sein, falls eine Person trotz amtlicher Massnahmen gemäss 
Art. 24b ff. BWIS einen betreffenden Sportanlass besucht, weshalb auch
ohne Gewalthandlung die jederzeitige private Wegweisung durch den
Sportveranstalter zulässig sein wird.

6.2.2 Veranstalterhaftung

Die Veranstalter, seien es lokale Anbieter, Sportclubs oder nationale und
internationale Sportverbände, werden mit Inkrafttreten der neuen Gesetz-
gebung zusätzliche Verpflichtungen treffen. Einerseits sind sie beim
Nachweis des vom neuen Gesetz geforderten Tatbestandsmerkmals der 
"Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen" anlässlich von Sportver-
anstaltungen wie auch bei der Aussprechung von (privaten) Stadionverbo-
ten, welche Grundlage für die Eintragung einer Person in die Hooligan-
Datenbank bilden, mitbeteiligt. Andererseits sind sie gehalten, amtliche
Informationen, die ihnen aus der Hooligan-Datenbank zukommen, sach-
gerecht zu verarbeiten, und namentlich andere Teilnehmer und Zuschauer 
vor Schädigungen durch registrierte Hooligans zu schützen. Die Veran-
stalter riskieren deshalb, bei fehlerhafter Anwendung des geplanten Ins-
trumentariums gegen Hooliganismus haftpflichtig zu werden.

Im Lichte der neuen Informationsquellen und Kommunikationswege
sowie der Mitwirkungsobliegenheiten bezüglich Hooligans kommt bei de-
ren Missachtung die Verantwortlichkeit infolge Verletzung der dem Ver-
anstalter obliegenden Schutzpflichten gegenüber Besuchern und Teilneh-
mern von Sportveranstaltungen447 in Frage.

Die Veranstalter drohen umgekehrt u.U. dann haftpflichtig zu werden,
wenn sie unberechtigte Stadionverbote aussprechen oder harmlose Perso-
nen den Staatsschutzbehörden bzw. der Polizei melden und solche Betrof-

445 Oben Ziff. 2.4.1.
446 Zur positiven Vertragsverletzung BasK-WIEGAND, N 25 zu Art. 97 OR.
447 Dazu oben Ziff. 2.4.3.
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fene deshalb ungerechtfertigte Einträge in die Hooligan-Datenbank oder
Massnahmen nach Art. 24b ff. BWIS zu gewärtigen haben.

Haftungsansprüche gegen Sportveranstalter können sich sodann aus 
unsachgemässer Verwendung oder Weiterreichung erhaltener Daten über 
tatsächliche oder vermeintliche Hooligans ergeben.

6.2.3 Staatshaftung

Die Polizeiorgane des Bundes und der Kantone erhalten mit den spezifi-
schen Massnahmen gegen Hooligans neue Kompetenzen. Im Rahmen von
"Kann-Vorschriften" sind sie gehalten, auf Grundlage der Informationen
amtlicher Stellen, privater Sportveranstalter und deren Sicherheitsdienste
die vorgesehenen Massnahmen gegen Hooligans gemäss Art. 24b-e BWIS
zu treffen. Den Verwaltungsbehörden kommt insofern sowohl Tatbe-
standsermessen448 wie auch Entschliessungs-449 und Auswahlermessen450

zu451. Hingegen besteht gemäss Art. 24a Abs. 1 BWIS die Verpflichtung,
gewalttätige Hooligans in die nationale Datenbank aufzunehmen. Insofern
beschränkt sich der gesetzliche Spielraum hier auf ein Tatbestandsermes-
sen bei der Beurteilung der Voraussetzungen für den Eintrag452 und auf
ein Auswahlermessen bezüglich der konkret zu registrierenden Daten453.

Kann-Vorschriften begründen die Notwendigkeit zur Entscheidung ge-
mäss pflichtgemässem Ermessen. Die Verwaltungsbehörden dürfen na-
mentlich nicht willkürlich handeln, sie sind an das Rechtsgleichheitsgebot,
das Verhältnismässigkeitsprinzip und die Pflicht zur Wahrung des öffent-
lichen Interesses gebunden, und sie haben bei ihrem Ermessensentscheid
Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung zu beachten454.

Damit stellt sich die besondere Problematik der Schädigung aus Unter-
lassung einer im öffentlichen Recht geregelten amtlichen Tätigkeit455,
wenn beispielsweise eine sachlich gebotene Meldeauflage gemäss Art.
24d BWIS oder die Aufnahme einer getroffenen Massnahme in die Hooli-

448 D.h. Spielraum in der Frage, ob die Voraussetzungen zur Anordnung einer Massnahme
erfüllt sind oder nicht.

449 D.h. Spielraum beim Entscheid, ob eine Massnahme zu treffen ist oder nicht.
450 D.h. Spielraum bei der Wahl zwischen verschiedenen Massnahmen oder deren näheren

Ausgestaltung.
451 HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 440 ff.
452 Siehe Art. 24a Abs. 2 BWIS.
453 Art. 24a Abs. 3 BWIS.
454 HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 441.
455 Vgl. HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 2243.
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gan-Datenbank mit entsprechender Meldung an die lokalen Sportveran-
stalter gemäss Art. 24a Abs. 8 BWIS unterblieben ist456.

Schädigende Unterlassungen müssen mit Blick auf die Staatshaftung in
funktionellem (Widerrechtlichkeits-)Zusammenhang mit der amtlichen
Tätigkeit stehen und sind nur dann rechtswidrig, wenn eine Rechtspflicht
zum Handeln bestand, mithin eine Dienstpflichtverletzung vorliegt457. Zu-
sätzlich wird vorausgesetzt, dass eine für die Ausübung der betreffenden
Funktion wesentliche Amtspflicht verletzt worden ist458. Eine pflichtwid-
rige Unterlassung kann etwa bei Untätigkeit staatlicher Behörden vorlie-
gen, namentlich bei Schädigung durch Missachtung des polizeilichen
Schutzauftrages459.

Für die Staatshaftung infolge Unterlassung460 als einer Organisations-
haftung bestehen grundsätzlich vier Voraussetzungen461:
- ein Organisationsfehler gemessen an der Aufgabenstellung an die

Staatsschutzbehörden und die Polizei gemäss Art. 24a ff. BWIS als 
Ganzes und an den berechtigten Erwartungen der Veranstalter, Teil-
nehmer und Zuschauer von Sportveranstaltungen; 

- die Gefahren für Veranstalter, Teilnehmer und Zuschauer von Sport-
veranstaltungen müssen innerhalb des Organisations- oder Risikobe-
reichs der staatlichen Polizeibehörden auftreten, mithin im sachlichen
Bereich der neuen präventiven Massnahmen gegen Hooligans oder im
örtlichen Bereich ausserhalb von Sportstätten; 

- es muss sich um voraussehbare, beherrschbare und vermeidbare Risi-
ken handeln;

- die Staatsschutz- bzw. Polizeibehörden können keinen Entlastungsbe-
weis führen.
Eine widerrechtliche staatliche Unterlassung im Zusammenhang mit 

der neuen Hooliganismus-Gesetzgebung kommt etwa dann in Frage, wenn
in einer konkreten Situation das pflichtgemässe Ermessen ganz offensicht-
lich die Aussprechung einer Massnahme nach Art. 24b ff. BWIS und die
betreffende datenmässige Erfassung gemäss Art. 24a BWIS bzw. Informa-

456 Die Frage der staatlichen Handlungspflicht wurde bereits im Vernehmlassungsverfah-
ren bezüglich der Ausreisebeschränkung gemäss Art. 24c BWIS aufgeworfen; ERGEB-
NISSE ENTWURF, 10.

457 HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 2244 ff.; GROSS, Rz. 3.42, 3.61; BGE 123 II 583.
458 GROSS, Rz. 3.61.
459 GROSS, Rz. 3.42; SJZ 1988 (Nr. 16), 90 f.; SJZ 1990 (Nr. 11), 49 f.
460 Zur Staatshaftung für pflichtwidrige Unterlassungen nach europäischem Gemein-

schaftsrecht HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 2290 f.
461 Vgl. GROSS, Rz. 3.6, 3.7, 3.50 ff.
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tionsgabe an einen Sportveranstalter verlangt hätte462. Die Polizeibehörden
von Bund und Kantonen werden deshalb klar belegte schwerwiegende
Hinweise auf gewalttätige Hooligans nicht ignorieren dürfen. Dabei ist 
klarzustellen, dass im Rahmen des vorerwähnten Ermessensspielraums
nur eigentliche Ermessensfehler wie namentlich der Ermessensmiss-
brauch463 zu einer Schadenersatzpflicht führen464. Aus der blossen Tatsa-
che des Nichterkennens polizeilichen Handlungsbedarfs lässt sich demge-
genüber noch kein Haftungsanspruch ableiten465.

Werden unter den vorerwähnten Voraussetzungen z.B. bekannte ei-
gentliche Rädelsführer gewalttätiger Ausschreitungen künftig nicht in der 
Hooligan-Datenbank erfasst und nicht mit geeigneten Massnahmen nach
Art. 24b ff. BWIS belegt, so wäre im Hinblick auf die Zurechnung einer 
eingetretenen Schädigung diese Unterlassung und das damit verbundene
Ergebnis, z.B. Ausschreitungen mit Sach- und Personenschaden, mit dem
hypothetischen Resultat zu vergleichen, wenn statt der Unterlassung die
pflichtgemässen Handlungen, d.h. Massnahmen nach Art. 24a ff. BWIS,
erfolgt wären466.

Zu entscheiden wird sein, ob die Staatshaftung bei offensichtlicher 
Fehlanwendung der neuen präventiven Mittel gegen Hooliganismus ganz 
grundsätzlich am Argument scheitern könnte, die Hooligan-Gesetzgebung
bezwecke nicht den Vermögensschutz467. Angesichts der ergangenen
Staatshaftungsurteile bei Missachtung des polizeilichen Schutzauftrages 
dürfte dies nicht leichthin anzunehmen sein468.

Die bekannten rechtlichen Probleme stellen sich demgegenüber bei
(aktiven) polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit der Bekämpfung
von Hooligans. Es gelten die Staatshaftungsgrundsätze der Verantwort-
lichkeit aus gesetzwidriger polizeilicher Gefahrenabwehr469 bzw. aus
rechtmässiger polizeilicher Gefahrenabwehr470. Eine Staatshaftung fällt in
solchen Fällen jedenfalls dann ausser Ansatz, wenn das polizeiliche Han-
deln gesetzmässig (zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung) und

462 Vgl. SCHWARZENBACH, 242.
463 Dazu HÄFELIN/MÜLLER, Rz. 463 ff.
464 GROSS, Rz. 353.
465 SCHWARZENBACH, 244.
466 Vgl. GROSS, Rz. 3.57; SCHWARZENBACH, 242.
467 Zum Schutzzweck der Norm bei Vermögensschädigungen HÄFELIN/MÜLLER, Rz.

2248; GROSS, Rz. 3.41.
468 Vgl. GROSS, Rz. 3.42; SJZ 1988 (Nr. 16), 90 f.; SJZ 1990 (Nr. 11), 49 f.
469 Dazu SCHWARZENBACH, 241 f.; GROSS, Rz. 3.5, 3.18, 3.29, 3.39 ff.
470 Dazu SCHWARZENBACH, 242 ff.; GROSS, Rz. 3.9, 3.12 f., 3.33, 3.44, 3.46.
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verhältnismässig war sowie sich gegen den Störer richtete bzw. das Han-
deln auf Polizeinotstand, etwa bei Tumulten, abgestützt werden konnte471.

6.2.4 Fazit 

Die neue Gesetzgebung lässt unter Inkaufnahme gewisser Einschränkun-
gen der Persönlichkeits- und Grundrechte eine wirksamere Bekämpfung
des Hooliganismus erwarten. Sie wird aber auch die Komplexität der Ver-
antwortlichkeiten – die Sphärenabgrenzung zwischen Staat und Sportver-
bänden, Sportclubs bzw. lokalen Veranstaltern – erhöhen. Aller Voraus-
sicht nach werden die geplanten verwaltungsrechtlichen Präventivmass-
nahmen über das Polizeirecht hinaus Auswirkungen zeitigen, und nicht
zuletzt Haftungsfragen aufwerfen.

471 WEBER-DÜRLER, 292 ff.; SCHWARZENBACH, 238 ff.; GROSS, Rz. 3.44 f.
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